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Symbole

3.000
Kelvin

IP44
Schutzart

IK06
Schlagfest.

II

Farbtemperatur Schutzart Schlagfestigkeit Schutzklasse

DALIL, C
dimmbar dimmbar dimmbar

Phasenan-/
abschnitt 
dimmbar

dimmbar in 
Stufen

stufenlos 
dimmbar

DALI Dimmung

Multi Lumen

Lichtstrom  
einstellbar

Tunable 
White

Multi  
Color

4 Abstrahl
richtungen 

rund strahlend Farbtemperatur 
einstellbar

Farbtemperatur 
regelbar

nach oben 
strahlend

nach unten 
strahlend

doppelt asym-
metrisch

asymmetrisch 
strahlend

D
Bluetooth

D-Zeichen via Bluetooth 
steuerbar

Funk vernetzbar On / Off

ON
OFFFunk

1.000 kg

Überrollbarkeit 
in kg

Ballwurf
sicherheit

direkt breit- / 
indirekt eng-
strahlend

direkt / indirekt 
breistrahlend

Zur besseren Übersicht sind die Funktionen der Leuchten im Ka-
talog durch Icons gekennzeichnet. Die Symbole stehen für tech-
nische Merkmale wie Dimmfähigkeit, Steuerbarkeit oder Licht-
ausrichtung und helfen dabei, Produkteigenschaften schnell zu 
erfassen.
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Dieser Katalog lädt Sie ein zu einer Entdeckungs-
reise durch die Welt der anspruchsvollen Lichtpla-
nung – strukturiert nach Themen und gestaltet als 
vielseitige „Anwendungsplattform“, die Kreativität 
und technische Faszination miteinander verbindet. 
Er richtet sich an alle, die Licht nicht nur funktional, 
sondern gestalterisch und innovativ einsetzen möch-
ten – vom Elektrohandwerk über Planungsbüros bis 
hin zu Architekturbüros.

Im Mittelpunkt steht eine sorgfältig zusammenge-
stellte Produktauswahl technischer Leuchten, die 
bei FEGA & Schmitt erhältlich sind – und dabei weit 
über das hinausgeht, was üblicherweise lagergeführt 
ist. Die Vielfalt der vorgestellten Leuchten eröffnet 
neue Perspektiven für individuelle Lichtlösungen 
und ermöglicht eine flexible Anpassung an unter-
schiedlichste Anforderungen.

Eine Auswahl an Anwendungsbilder veranschau-
lichen praxisnah den Einsatz der Leuchten und zei-
gen mögliche Modifikationen wie Dimmfunktionen, 
Funklösungen oder intelligente Steuerungssysteme. 
Jede Leuchte wird dabei in ihrem konkreten An-
wendungskontext dargestellt, sodass Sie direkt er-
kennen können, wie sie sich in Ihre Projekte integ-
rieren lässt.

Die thematisch gegliederten Leuchtenvorschläge 
unterstützen sowohl klassische Anwendungen im 
Elektrohandwerk als auch kreative Konzepte von 
Planern und Architekten. Dabei werden bewusst Pro-
dukte unterschiedlicher Wertigkeit präsentiert – von 
funktional bis exklusiv – um ein breites Preisspekt-
rum abzudecken und Ihnen größtmögliche Flexibilität 
bei der Umsetzung Ihrer Ideen zu bieten.

Unsere erfahrenen Fachberater stehen Ihnen je-
derzeit zur Seite: Sie begleiten Sie kompetent bei der 
Planung, beraten bei der Auswahl geeigneter Leuch-
ten und prüfen gemeinsam mit Ihnen die Realisier-
barkeit Ihrer Lichtkonzepte. Lassen Sie sich inspirie-
ren – und gestalten Sie mit uns Lichtlösungen, die 
begeistern.

Stefan Hitel
Bereichsleiter, Produktmanagement Einkauf
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Unsere Niederlassungen  I

Stand 06/2024

Das Herz und die Seele von FEGA & Schmitt und immer für Sie da: unsere 
Niederlassungen von Magdeburg bis Rosenheim, von Landau bis Dres-
den. Rund 1.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von Montag bis 
Freitag für Sie vor Ort im Einsatz, um Sie in jeder Situation passend zu 
unterstützen. 

Rufen Sie uns einfach an und lassen Sie sich von unseren Spezialisten 
beraten. Ob Standardfragen oder Spezialfälle, wir finden gemeinsam mit 
Ihnen die passende Lösung! Dabei legen wir viel Wert auf eine persön-
liche, familiäre Atmosphäre mit kompetenter Beratung.

Unsere Niederlassungen 
Gelebte Kundennähe

Hauptsitz

Zentrallager und Akademie

Standorte

Großkunden Competence Center (GCC)

Kunden Competence Center (KCC)

Industrie Competence Center (ICC)

Freiberg

Dresden

Chemnitz

Aue

ICC Nord

Torgau

Leipzig

Finsterwalde

Dessau

Magdeburg

Halle

Weißenfels

Wernigerode

Nordhausen

Heiligenstadt

JenaErfurt

Gotha Gera
GCC Ost

ZwickauSchmalkalden

Kassel

Bad Hersfeld

Fulda
ICC West

Schweinfurt

Aschaffenburg

Würzburg

Hanau

Frankfurt

Darmstadt

Hof

Bayreuth

Erlangen
Weiden

Cham

Nürnberg

Regensburg

Straubing

Ansbach

Ingolstadt
Aalen

Crailsheim

Hauptsitz

ICC Mitte

KCC

Zentrallager / 
Akademie 
Heilsbronn

Schwäbisch 
Hall

Heidelberg

Heilbronn
Landau

Stuttgart

Reutlingen

Dornstadt

ICC Süd-West

Landshut

Dachau

Augsburg

Landsberg

Starnberg

München

Rosenheim

ICC Süd

Bamberg

Miltenberg

Waldkraiburg

Niederlassungen: 61

Neueste: Bamberg

Größte: Würzburg

Kleinste: Bamberg

Nördlichste: Magdeburg

Südlichste: Rosenheim

6 Fakten
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1 individuell ausgerichtete Lichtkonzepte

2 energieeffiziente und 
moderne Produktauswahl

3 ganzheitliche Betreuung – 
von der Idee bis zur Montage

4 professionelle Beratung für Kunden

Ihre Vorteile
Individuell und effizient
Wir übernehmen Ihre Lichtplanung. Ideal für alle, die Wert auf 
eine durchdachte, energieeffiziente und ästhetisch anspre-
chende Beleuchtung legen.
 
Ein Ansprechpartner für alles 
Von der ersten Idee über die Planung bis zur Umsetzung – Ihr 
persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie durch den gesam-
ten Prozess und sorgt für eine reibungslose Koordination aller 
Beteiligten. 

Gemeinsam mit den FEGA & Schmitt Experten 
In enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Lichtplanern  
entwickeln wir ein maßgeschneidertes Lichtkonzept,  
abgestimmt auf Ihre Anforderungen und inklusive Montage.

Lichtplanung

Christian – Ihr Spezialist 
für Lichtplanung

Jetzt Ihre
Lichtplanungen
ausarbeiten.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Details 
oder sprechen Sie direkt mit Ihrem persönlichen 
Innen- oder Außendienstmitarbeiter.

Im Warenbereich Licht unterstützen wir 
Sie bei der Suche nach dem passenden 
Leuchtmittel oder der Konzeptionierung von 
komplexen Beleuchtungsanlagen. Auch beim 
Thema Lichtsteuerung beraten wir Sie bei 
der Auswahl passsender Produkte. Mit einer 
Lichtplanungssoftware erstellen wir Ihnen 
normgerechte Beleuchtungslösungen für  
den Innen- oder Außenbereich.

Ihr Spezialist
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

2.700
Kelvin

4.000
Kelvin dimmbar Funk

Weitere Varianten verfügbar: 

Leipziger Leuchten

LED-Mastleuchte
Richard IV/R U

•	 Mastlaufsatzeuchte

•	 für Mastzopf  76 mm

•	 empfohlene Masthöhe 3 - 6 m

•	 symmetrisch 

•	 Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet

•	 Lamellenreflektor für gerichtetes Licht und weite Lichtpunktab-
stände, mit zusätzlichem innenlie genden satinierten Blendschutz

•	 IK08

•	 bis 60.000 Stunden/ L100/ B0,25 mit CLO bzw. 110.000 Stunden/ 
L80/ B0,5 ohne CLO für mini male Wartungskosten aufgrund 
exzellentem Wärmemanagements

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

191699 500 mm 500 mm 175 mm DB703 3.000 lm 15 W

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI dimmbar

Weitere Varianten verfügbar: 

GEWISS

LED-Mastleuchte
Road 5 Mini On/Off 1M

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

II

•	 Mastleuchte mit Straßenoptik

•	 Mastaufsatz 42 - 76 / Mastansatz 42 - 76

•	 empfohlene Masthöhe 4 - 7 m

•	 asymmetrisch breitstrahlend

•	 Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet

•	 Überspannungsschutz 10 KV

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: bis 115.000 Stunden/ L90 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

262761 560 mm 330 mm 215 mm Graphitgrau 5.000 lm 37 W

262762 560 mm 330 mm 215 mm Graphitgrau 9.100 lm 66 W

769156 690 mm 330 mm 215 mm Graphitgrau 14.800 lm 111 W
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Schuch  

LED-Mastleuchte 
42 L50 VARIO M

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

I

•	 Mastleuchte

•	 Mastaufsatz 60 - 76 / Mastansatz 42 - 61

•	 Treiber mittels DIP- Schalter einstellbar 9/15/18/35 W,  
1.180 - 5.190 lm

•	 empfohlene Masthöhe 3 - 6 m

•	 asymmetrisch breitstrahlend

•	 Gehäuse aus Glasfaserverstärkten Polyestergehäuse

•	 Überspannungsschutz 10 KV

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden/ L90

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

823514 545 mm 240 mm 142 mm RAL 7035 variabel variabel

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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Leipziger Leuchten

LED-Mastleuchte
Alfons I DAWU

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

I

•	 Mastleuchte mit Straßenoptik

•	 benötigtes Zubehör: 48 - 60 - Zopfmaß ASA60, 76 - Zopfmaß 
ASA76

•	 Treiber mittels DIP- Schalter einstellbar 23/27/30/32 W,  
3.500 -  4.650 lm

•	 empfohlene Masthöhe 3 - 7 m

•	 asymmetrisch breitstrahlend

•	 Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet

•	 gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungs-
beständige Linsenoptik

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden, 55.000 Stunden/ 
L80/ B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

282711 550 mm 239 mm 124 mm DB703 variabel variabel

1.800
Kelvin

2.200
Kelvin

2.700
Kelvin

4.000
Kelvin

5.700
Kelvin Funk

Weitere Varianten verfügbar: 

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Dotlux

LED-Mastleuchte
DOLPHINmicro 70W

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

I

•	 Mastleuchte

•	 passenden Mastadapter 42/60/76 als Zubehör mitbestellen

•	 Leistungsreduzierung über separat erhältliches Modul  
( 80%, 60%, 40%, 20%)

•	 empfohlene Masthöhe 5 - 10 m

•	 asymmetrisch breitstrahlend

•	 Gehäuse aus Aluminiumdruckguß

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: > 50.000 Stunden

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9433794 550 mm 220 mm 130 mm ähnlich RAL 9006 8.760 lm 70 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

PROTEC.class

LED-Mastleuchte
PLEDPL40

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

I

•	 Mastleuchte

•	 Mastauf/Ansatz 76

•	 Mastadapter optional 42/60

•	 empfohlene Masthöhe 3 - 6 m

•	 asymmetrisch breitstrahlend

•	 Gehäuse aus Aluminiumdruckguß

•	 IK08

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

055709 514 mm 250 mm 130 mm RAL 9007 4.000 lm 40 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin

5.700
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Schuch

LED-Strahler
7700

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

I

•	 Flächenstrahler

•	 mit Befestigungsbügel, verstellbar

•	 Geräteanschluss: Einführung für Kabelverschraubung M20

•	 empfohlene Masthöhe 6 - 10 m

•	 asymmetrisch breitstrahlend

•	 Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet

•	 Zhaga- konforme LED- Module

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden/ L90 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

6156298 573 mm 360 mm 100 mm grau 10.100 lm 70 W

6156295 573 mm 360 mm 100 mm grau 15.200 lm 106 W

6156296 573 mm 360 mm 100 mm grau 20.000 lm 140 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

RZB

LED-Strahler
LIGHTSTREAM

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 Flächenstrahler

•	 mit Befestigungsbügel, verstellbar

•	 Schneller Geräteanschluss ohne Gehäuseeingriff über schrauben-
lose Steckverbinder mit Bajonettverschluss. Steckklemme bis 5 
x 2,5 mm²

•	 empfohlene Masthöhe 5 - 10 m (midi), 8 -  15 m (maxi)

•	 asymmetrisch breitstrahlend

•	 Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet

•	 IK05 (midi), IK08 (maxi)

•	 D- Kennzeichen

•	 Lebensdauer der LED: > 50.000 Stunden / L80 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

LIGHTSTREAM midi

9093685 382 mm 330 mm 215 mm Silber 12.400 lm 114 W

9093684 382 mm 330 mm 215 mm Anthrazit 12.400 lm 114 W

LIGHTSTREAM maxi

9076980 509 mm 374 mm 174 mm Anthrazit 13.900 110 W

9076994 509 mm 374 mm 174 mm Silber 13.900 110 W

9076991 509 mm 374 mm 174 mm Silber 27.900 221 W

9076977 509 mm 374 mm 174 mm Anthrazit 27.900 221 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

2.200
Kelvin

3.000
Kelvin

5.000
Kelvin

5.700
Kelvin

6.500
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

TecMar

LED-Strahler 
Polar PR

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

I

•	 Flächenstrahler

•	 mit Befestigungsbügel, verstellbar

•	 Kabel 1,0 m 

•	 ballwurfsicher

•	 symmetrisch breitstrahlend

•	 Gehäuse aus Aluminiumdruckguß

•	 Überspannungsschutz 10 KV

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden / L90 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

437602 325 mm 155 mm 45 mm Silber 6.604 lm 50 W

437603 365 mm 205 mm 50 mm Silber 13.637 lm 100 W

437604 425 mm 295 mm 55 mm Silber 20.410 lm 150 W

437605 425 mm 295 mm 55 mm Silber 24.815 lm 190 W

437606 500 mm 325 mm 70 mm Silber 44.450 lm 300 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

2.200
Kelvin

3.000
Kelvin

5.000
Kelvin

6.500
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

TecMar

LED-Strahler 
Polar RR

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

I

•	 Flächenstrahler

•	 mit Befestigungsbügel, verstellbar

•	 Kabel 1,0 m 

•	 ballwurfsicher

•	 asymmetrisch breitstrahlend

•	 Gehäuse aus Aluminiumdruckguß

•	 Überspannungsschutz 10 KV

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden / L90 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

396150 325 mm 155 mm 45 mm Silber 6.604 lm 50 W

396151 365 mm 205 mm 50 mm Silber 13.637 lm 100 W

396152 425 mm 295 mm 55 mm Silber 20.410 lm 150 W

396153 425 mm 295 mm 55 mm Silber 24.815 lm 190 W

396154 500 mm 325 mm 70 mm Silber 44.450 lm 300 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

PROTEC.class

LED-Strahler 
PLEDFS

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

I

•	 Flächenstrahler

•	 mit Befestigungsbügel, verstellbar

•	 Treiber mittels DIP- Schalter einstellbar 131/162/200 W,  
15.700 - 24.000 lm ; 53/72/100 W, 6.350 - 12.000 lm 

•	 empfohlene Masthöhe 8 - 15 m

•	 asymmetrisch

•	 Gehäuse aus Aluminiumdruckguß

•	 Überspannungsschutz 10 KV

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden / L70

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

056987 405 mm 282 mm 73 mm Aluminium 12.000 lm bis 100 W

056988 488 mm 386 mm 81 mm Aluminium 24.000 lm bis 200 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Thorn

LED-Strahler 
Leo Flex

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

I

•	 Flächenstrahler

•	 mit Befestigungsbügel, verstellbar

•	 Kabel 1,0 m 

•	 empfohlene Masthöhe 5 - 15 m

•	 asymmetrisch breitstrahlend

•	 Gehäuse aus Aluminiumdruckguß 

•	 Überspannungsschutz 10 KV

•	 IK08

•	 Leistung in 3 Stufen einstellbar

•	 Lebensdauer der LED: > 50.000 Stunden / L80 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9478014 330 mm 359 mm 56 mm Anthrazit 7.500 - 10.000 lm 55 - 80 W

9478016 330 mm 419 mm 56 mm Anthrazit 10.000 - 15.000 lm 70 - 120 W

9478018 380 mm 469 mm 56 mm Anthrazit 15.000 - 25.000 lm 105 - 190 W

9478020 523 mm 634 mm 72 mm Anthrazit 30.000 - 40.000 lm 205 - 300 W
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Sylvania

LED-Strahler 
Kalani

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

I

•	 Flächenstrahler

•	 mit Befestigungsbügel, verstellbar

•	 Kabel 1,5 m 

•	 empfohlene Masthöhe 5 - 15 m

•	 asymmetrisch breitstrahlend

•	 Gehäuse aus Aluminium

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden / L90 / B20

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

346472 314 mm 240 mm 63 mm schwarz 6.200 lm 50 W

346462 314 mm 240 mm 63 mm schwarz 6.300 lm 50 W

346473 418 mm 330 mm 77 mm schwarz 12.800 lm 100 W

346463 418 mm 330 mm 77 mm schwarz 13.400 lm 100 W

346474 451 mm 330 mm 77 mm schwarz 19.350 lm 150 W

346464 451 mm 330 mm 77 mm schwarz 19.900 lm 150 W

346475 494 mm 395 mm 87 mm schwarz 25.100 lm 200 W

346465 494 mm 395 mm 87 mm schwarz 25.500 lm 200 W

346476 567 mm 465 mm 97 mm schwarz 37.500 lm 300 W

346466 567 mm 465 mm 97 mm schwarz 38.200 lm 300 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 
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•	 für 50 - 300 W Strahler Kalani & Flood

•	 Stahl verzinkt 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

444344 290 mm 120 mm 110 mm schwarz

Sylvania

Mastaufsatzadapter
Raiden / Kalani Zopf 60mm

•	 Mastklemme für Mast 60 - 100 mm

•	 Stahl verzinkt 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

444345 290 mm 51 mm 57 mm schwarz

Sylvania

Mastklemme 
Raiden / Kalani  
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•	 Aufsatzmast konisch rund

•	 Zopfmaß 60/ 76 mm

•	 S355JR Stahl gemäß DIN EN 10025

•	 Korrosionsschutzbehandlung durch 
Feuerverzinkung nach EN ISO 1461 

Art.-Nr. Länge LPH
Zopf-
maß

336399 3,7 m 3 m 60 mm

534008 4,2 m 3,5 m 60 mm

041575 4,8 m 4 m 76 mm

534012 5,3 m 4,5 m 76 mm

534013 5,8 m 5 m 76 mm

336405 7 m 6 m 60 mm

534015 7 m 6 m 76 mm

Metalogalva

Lichtmast 
KLM 

•	 Aufsatzmast zylindrisch abgesetzt

•	 Zopfmaß 60/ 76 mm

•	 S235JR Stahl gemäß DIN EN 10025.

•	 Korrosionsschutzbehandlung durch 
Feuerverzinkung nach EN ISO 1461

Art.-Nr. Länge LPH
Zopf-
maß

654315 3,7 m 3 m 60 mm

346653 4,8 m 4 m 76 mm

346656 5,8 m 5 m 76 mm

Metalogalva

Lichtmast 
ZLM

LPH
LPH

Länge
Länge

•	 feuerverzinkter Stahl

•	 zur Montage von 1 bis 4 Scheinwerfern

•	 Korrosionsschutzbehandlung durch 
Feuerverzinkung nach EN ISO 1462

•	 1/76/42/300 1fach 15° Neigung

•	 2/76/42/300 2fach 180° 15° Neigung

•	 3/76/42/300 3fach 120° 15° Neigung

•	 4/76/42/300 4fach 90° 15° Neigung

Art.-Nr. Ausleger Zopfmaß

749873 1 76 mm

749877 2 76 mm

749880 3 76 mm

749882 4 76 mm

Roland Schwabe

Mastaufsatz
SANS
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•	 Reduzierung Zopfdurchmesser 
mastseitig auf Zopfdurchmesser leuchten
seitig 76 mm auf 60 mm

Art.-Nr.

537051

Metalogalva

Reduzierstück
 

•	 feuerverzinkter Stahl

•	 zur Montage von 1 oder 2 Scheinwerfern

•	 S235JR Stahl gemäß DIN EN 10.025.

•	 Korrosionsschutzbehandlung durch 
Feuerverzinkung nach EN ISO 1.461

Art.-Nr. Länge Ø

537055 300 mm 76 mm

537056 800 mm 76 mm

Metalogalva

Aufsatztraverse
 

•	 Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.

•	 Aluminium- Gussteil, naturbelassen

•	 Baureihen 42, 43, 46, 47, 48, 51, 52

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Zopfmaß

5083944 250 mm 146 mm 186 mm Alu 60 mm

5083941 100 mm 146 mm 186 mm Alu 60 mm

5083942 250 mm 146 mm 186 mm Alu 42 mm

Schuch

Rohrausleger
Serie 48

•	 Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.

•	 Aluminium- Blechteil 4 mm stark, pulverlackiert

•	 Baureihen 42, 46, 47, 48, 51, 52

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Zopfmaß

9404023 100 mm 156 mm 200 mm DB703 60 mm

7026212 100 mm 156 mm 200 mm RAL 7035 60 mm

Schuch

Rohrausleger
Serie 48
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•	 Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.

•	 Stahlblech

•	 feuerverinkt und beschichtet

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Zopfmaß

195370 200 mm 160 mm 150 mm graphitgrau 60 mm

Gewiss

Wand- / Eckausleger
Street

Schwabe

Universalausleger Wand/Ecke

•	 Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.

•	 Stahlblech

•	 verzinkt

Art.-Nr. Höhe Farbe Zopfmaß

5016290 300 mm silbergrau 42 mm

•	 PVC schwarz

•	 MK60 für Mastzopf 60

•	 MK76 für Mastzopf 76

Art.-Nr. Ø

950705 76 mm

950704 60 mm

Roland Schwabe

Mastkappe
MK

•	 Zum Schutz der Kabelisolierung vor 
Beschädigung an scharfen Kanten

•	 Geeignet für zylindrische und konische 
Lichtmasten mit Türausschnitt gemäß 
EN 40

•	 Für Kabeleinführungsöffnungen 50 x 150 
mm nach EN 40

•	 Polyethylen

•	 Universell geeignet zum Einsatz in Licht-
mast- Öffnungen

Art.-Nr. Breite Höhe Farbe

333518 50 mm 150 mm schwarz

Krüger Werke

Lichtmastkantenschutz
B 6924
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•	 Sicherung 2xD01 max. 16A

•	 Maste ab 89 mm Innendurchmesser

•	 Kabelstutzen für 1 oder 2 Einführungen von 16 bis 24 mm Ø oder 3 Einführungen von 7,5 
bis 19 mm Ø

•	 5 Schiebeklemmen je 2 x 16 mm²

•	 Stufentüllen

•	 Dreiphasiger, kompakter Ableiter für TT-  und TN- S- Systeme

•	 Optische Defektanzeige

Art.-Nr. Länge Breite Höhe

176757 94 mm 38,8 mm 36 mm

DEHN

Mastsicherungskasten
SK EK480

•	 Sicherung 2xD01 

•	 Maste ab 84 mm Innendurchmesser

•	 Kabelzugang für 1 - 3 Erdkabel max 5x16 qmm

•	 5 Mantelklemmen

•	 Membrantüllen

Art.-Nr. Länge Breite Höhe

330648 232 mm 69 mm 69,5 mm

Krüger Werke

Mastsicherungskasten
EKM-2020

•	 Schrumpfverhältnis 1:3 (205/65)

•	 Schrumpfverhältnis 1:3 (140/42)

•	 mit Innenkleber

•	 Exzellenten Schutz gegen Feuchtigkeit 
und Korrosion

•	 Hervorragende Haftfestigkeit auf Metal-
len und Kunststoffen

Art.-Nr. Länge Ø

9105112 1 m 205 mm

9105111 1 m 140 mm

Hellermann

Schutzmuffe
MM30
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PRO.mobility
Intelligentes Abrechnungssystem für Elektromobilität
Ob intelligente Ladeinfrastruktur, automatisierte Abrechnung oder vorkonfigurierte 
Plug & Play-Systeme: Wir unterstützen Sie dabei, Elektromobilität einfach und 
effizient in Ihren Arbeitsalltag zu integrieren. 
 
Mit PRO.mobility bieten wir Ihnen ein Abrechnungssystem, das eichrechtskonform 
arbeitet, höchste Datensicherheit gewährleistet und sich nahtlos in Ihre Prozesse 
einfügt. Unsere Lösungen helfen Ihnen, Abläufe zu vereinfachen, Ressourcen  
optimal zu nutzen und Ihre Mobilitätsstrategie zukunftssicher aufzustellen.

Ihre Vorteile

1 eichrechtskonforme Abrechnung

2 keine Lizenzkosten für  
öffentliche Ladepunkte 

3 für Anwendungsbereiche wie Hotels, 
Fuhrparks, Hausverwaltung etc. 

4 herstellerneutrale  
Abrechnungssystem  

5 modernes Dashboard zur  
Verwaltung Ihrer Ladestationen

6 individuell nachrüstbar

Ihr Interesse  
ist geweckt?

Für Details QR-Code scannen 
oder Ihren Innen- oder Außen-
dienstmitarbeiter kontaktieren.

Alois und Andreas Randlinger –  
Geschäftsführer von  
Elektro Randlinger GmbH

In diesen Warenbereichen bieten wir 
Ihnen unsere Leistungen inklusive pas-
sendem Material an:

Elektromobilität

Kundenmeinung

Wir haben uns für PRO.mobility ent-
schieden, weil es die beste Gesamt-
lösung war. Der Ablauf mit PRO.mobility 
und auch die Zusammenarbeit mit FEGA 
& Schmitt hat sehr gut funktioniert!

St
ra

ße
 &

 P
ar

kp
la

tz



31

Wegebeleuchtung
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Albert

LED-Lichtstehle
0869

•	 360Grad symmetrisch

•	 eckiger Leuchtenkörper Lichtstele

•	 für Wege -  und Plätzebeleuchtung

•	 rundum strahlend

•	 Gehäuse hochwertiges Aluminium

•	 integrierter ÜSS

•	 LED austauschbar

•	 IK08

Art.-Nr. Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9471586 150 mm 3.500 mm anthrazit 3.000 lm 28 W

3.000
Kelvin DALI

IP54
Schutzart

I

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

2.200
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Albert

LED-Lichtstehle
0897

•	 360Grad symmetrisch

•	 runder Leuchtenkörper Lichtstele

•	 für Wege -  und Plätzebeleuchtung

•	 rundum strahlend

•	 Gehäuse hochwertiges Aluminium

•	 integrierter ÜSS

•	 LED austauschbar

•	 IK08

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9376827 3.500 mm 150 mm anthrazit 3.000 lm 28 W

3.000
Kelvin DALI

IP54
Schutzart

I
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Bega

LED-Lichtstehle
84894K3

•	 Lichtbauelement 

•	 zylindrischer Leuchtenkopf mit runden Reflektor

•	 komplett mit Mast 

•	 Lichtpunkthöhe max 2.500 m 

•	 rundum strahlend

•	 Gehäuse aus Aluminiumguss

•	 Kunststoffabdeckung opal

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L90 / B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9430684 2.500 mm 145 mm Graphit 2.390 lm 17,3 W

3.000
Kelvin DALI

IP65
Schutzart

I
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin dimmbar

Weitere Varianten verfügbar: 

Leipziger Leuchten

LED-Mastleuchte
Franz I DA 

•	 Aufsatzleuchte

•	 für 76 - Zopfmaß

•	 Park -  und Wegeleuchte

•	 empfohlene Masthöhe 3 - 6 m

•	 rundum strahlend

•	 Gehäuse aus Aluminium und Edelstahl, pulverbeschichtet

•	 Abdeckung aus PMMA RESIST, satiniert, schlagzäh

•	 LED austauschbar

IK08
•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L100 / B10

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung Abstrahlwinkel

346417 600 mm 230 mm RAL oder DB 2.500 lm 17 W 360°

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

II
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Leipziger Leuchten

LED-Mastleuchte
Otto IV /U 18W neu

•	 Aufsatzleuchte

•	 für Zopf 60 mm

•	 Park -  und Wegeleuchte

•	 empfohlene Masthöhe 3 - 5 m

•	 vertikales U- LED Modul mit gerichteten LEDs für weite Licht-
punkabstände

•	 Gehäuse aus Aluminium und Edelstahl, pulverbeschichtet

•	 Polyäthylen, opal, schlagzäh

•	 LED austauschbar

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L100 / B 0,25 mit CLO

Art.-Nr. Ø Farbe Lichtstrom Leistung Abstrahlwinkel

461416 450 mm RAL oder DB 3.000 lm 15 W 360°

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

II
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Weitere Varianten verfügbar: 

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

SG

LED-Mastleuchte
Ray D

•	 für Zopfmaß 60 mm

•	 Parkanlagen

•	 rundum strahlend

•	 Aluminiumdruckguss

•	 Leuchtenkopf Aluminium mit Kunststoff klar

•	 mit Anschlussleitung 5 m

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L90 / B50

Art.-Nr. Länge Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9424418 60 mm 703 mm 460 mm anthrazit 2.710 lm 26 W

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

II
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin dimmbar

Weitere Varianten verfügbar: 

SG

LED-Mastleuchte
Place

•	 Aufsatzleuchte

•	 für Zopfmaß 60 mm

•	 Parkanlagen

•	 rundum strahlend

•	 Aluminiumdruckguss

•	 Leuchtenkopf Aluminium mit Kunststoff klar

•	 mit Anschlussleitung 6 m

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B50

Art.-Nr. Länge Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9424413 60 mm 291 mm 600 mm grau 2.530 lm 21 W

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

II
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Weitere Varianten verfügbar: 

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Trilux

LED-Mastleuchte
Publisca P2 RB6L LR

•	 Aufsatzleuchte

•	 für 76-Zopfmaß

•	 Parkanlagen, Wegebeleuchtung

•	 empfohlene Masthöhe 3 - 5 m

•	 rotationssymmetrisch breitstrahlend

•	 Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss

•	 Leuchtenkopf Aluminium mit Linsenabdeckung 

•	 Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT)

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L100 CLO

Art.-Nr. Breite Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung Abstrahlwinkel

9098267 380 mm 571 mm 547 mm DB 703, anthrazith 3.200 lm 31 W 360°

3.000
Kelvin

ON
OFF

II
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Bega

LED-Mastleuchte
84481K3

•	 Mastaufsatzleuchte

•	 runder Leuchtenkopf mit konischen Reflektor

•	 für Mastzopf 76 mm

•	 geeignet für Lichtpunkthöhe 4 - 6 m

•	 rundum strahlend

•	 Gehäuse aus Aluminiumguss

•	 Kunststoffabdeckung klar

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 185.000 Stunden/ L80 / B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9388637 230 mm 500 mm Graphit 3.428 lm 27 W

3.000
Kelvin DALI

IP65
Schutzart

I
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

2.700
Kelvin

3.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Leipziger Leuchten

LED-Pollerleuchte
ALEX P III DA 

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

II

•	 346415 mit Flanschplatte 

•	 346416 mit Erdstück 500 mm

•	 Park -  und Wegeleuchte

•	 Led Netzteil eingebaut

•	 eng -  und breitstrahlend

•	 Gehäuse aus Aluminiumprofil pulverbeschichtet 

•	 Leuchtenkopfabdeckung PMMA, klar, schlagzäh

•	 LED Modul tauschbar ZHAGA

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L100 / B50

Art.-Nr. Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

346415 100 mm 800 mm RAL oder DB 1.150 lm 6 W

346416 100 mm 800 mm RAL oder DB 1.150 lm 6 W
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Albert

LED-Pollerleuchte
2298

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

•	 360Grad symmetrisch

•	 eckiger Leuchtenkörper

•	 für Gehwege und Einfahrten

•	 rundum strahlend

•	 Gehäuse hochwertiges Aluminium

•	 passender Erdeinbausockel 0010  

•	 LED austauschbar

•	 IK08

Art.-Nr. Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9471591 150 mm 1.000 mm anthrazit 2.000 lm 18,5 W

3.000
Kelvin DALI

IP54
Schutzart

I

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

2.200
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Albert

LED-Pollerleuchte
2297

•	 360Grad symmetrisch

•	 runder Leuchtenkörper

•	 für Gehwege und Einfahrten

•	 rundum strahlend

•	 Gehäuse hochwertiges Aluminium

•	 passender Erdeinbausockel 0010

•	 LED austauschbar

•	 IK08

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9376842 1.000 mm 150 mm anthrazit 2.000 lm 18,5 W

3.000
Kelvin DALI

IP54
Schutzart

I
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•	 Mit Grundplatte und seitlicher Kabelein-
führung

•	 Drei Befestigungsschrauben aus Edel-
stahl M6 und M8

•	 für Poller 2298 und 2297, Steck-
dosensäule 4410

Art.-Nr. Länge Ø Farbe

328859 400 mm 150 mm schwarz

Albert

Erdeinbausockel
0010

•	 Steckdosensäule abschließbar

•	 Mit abschließbarer Tür

•	 Die Tür kann bei Stromabnahme 
geschlossen werden

•	 2 - fach Bestückung mit 2 Steckdosen

•	 Direktmontage auf Fundament oder 
Erdstück

Art.-Nr. Ø Farbe

9471661 150 mm anthrazit

Albert

Steckdosensäule
4410
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Bega

LED-Pollerleuchtenkopf
84244K3

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

•	 Pollerleuchte Kopfeinheit

•	 runder Leuchtenkopf mit pilzförmigen Reflektor

•	 rundum strahlend 

•	 Gehäuse aus Aluminiumguss

•	 Kristallglas Reflektor Reinstaluminium

•	 IK06

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L90 / B50 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung Abstrahlwinkel

9316553 355 mm 205 mm Graphit 1.625 lm 19,5 W 360°

3.000
Kelvin DALI

IP65
Schutzart

I

Bega

LED-Pollerleuchtenkopf
99857K3

3.000
Kelvin DALI

IP65
Schutzart

I

•	 Pollerleuchte Kopfeinheit

•	 runder Leuchtenkopf mit konischen Reflektor

•	 einseitig strahlend 

•	 Gehäuse aus Aluminiumguss

•	 Borosilikatglas

•	 IK06

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L90 / B50 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung Abstrahlwinkel

9081059 185 mm 190 mm Graphit 963 lm 19,5 W 180°

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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•	 Pollerleuchte Kopfeinheit 

•	 runder Leuchtenkopf mit konischen Reflektor

•	 Dark Sky Technologie

•	 rundum strahlend 

•	 Gehäuse aus Aluminiumguss

•	 Borosilikatglas

•	 IK06

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L90 / B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung Abstrahlwinkel

9081053 185 mm 190 mm Graphit 1.906 lm 19,5 W 360°

Bega

LED-Pollerleuchtenkopf
99856K3

3.000
Kelvin DALI

IP65
Schutzart

I

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

•	 Pollerleuchte Kopfeinheit

•	 runder Leuchtenkopf mit Schutzgitter

•	 rundum strahlend 

•	 Gehäuse aus Aluminiumguss

•	 Kristallglas innen weiß

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L90 / B50 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung Abstrahlwinkel

9081041 185 mm 190 mm Graphit 618 lm 19,5 W 360°

Bega

LED-Pollerleuchtenkopf
99765K3

3.000
Kelvin DALI

IP65
Schutzart

I

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

•	 Pollerleuchte Kopfeinheit

•	 runder Leuchtenkopf mit Schutzgitter

•	 einseitig strahlend 

•	 Gehäuse aus Aluminiumguss

•	 Kristallglas innen weiß

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L90 / B50 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung Abstrahlwinkel

9081045 185 mm 190 mm Graphit 307 lm 19,5 W 180°

Bega

LED-Pollerleuchtenkopf
99776K3

3.000
Kelvin DALI

IP65
Schutzart

I

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

•	 Pollerleuchte Kopfeinheit

•	 runder Leuchtenkopf mit opalen Reflektor

•	 rundum strahlend 

•	 Gehäuse aus Aluminiumguss

•	 Kunststoffzylinder weiß

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L90 / B50 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung Abstrahlwinkel

9081029 185 mm 190 mm Graphit 990 lm 19,5 W 360°

Bega

LED-Pollerleuchtenkopf
99727K3

3.000
Kelvin DALI

IP65
Schutzart

I

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 
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•	 Pollerleuchtenrohr aus Accoya- Holz und 
Aluminium

•	 mit Montageplatte zum Aufschrauben 
auf ein Fundament oder Erdstück

•	 Montageplatte aus Aluminiumguss

•	 integrierter Anschlusskasten 71084

•	 IK10

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe

9389276 815 mm 190 mm Graphit

Bega

Pollerrohr
84464

•	 Pollerleuchtenrohr aus Aluminium

•	 mit Montageplatte zum Aufschrauben 
auf ein Fundament oder Erdstück

•	 Montageplatte aus Aluminiumguss

•	 integrierter Anschlusskasten 71084

•	 IK10

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe

9081707 815 mm 190 mm Graphit

Bega

Pollerrohr
99622

•	 Pollerleuchtenrohr aus Aluminium

•	 mit Montageplatte zum Aufschrauben 
auf ein Fundament oder auf ein Erdstück

•	 Montageplatte aus Aluminiumguss

•	 integrierter Anschlusskasten 71084

•	 Passivinfrarotbewegungssensor (PIR) 
Reichweite bis zu 12 m Öffnungswinkel 
120°- 150°

•	 Beiliegende Aufkleber zur Reduzierung 
des Erfassungsbereiches

•	 IK05

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe

9429823 815 mm 190 mm Graphit

Bega

Pollerrohr
84760

•	 Feuerverzinkt nach EN ISO 1461

•	 3 Gewindeeinsätze mit Befestigungss-
chrauben M8 x 25 aus Edelstahl

Art.-Nr. Höhe Ø

330689 500 mm 165 mm

Bega

Erdstück
70896
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Trilux

LED-Pollerkopfeinheit
8841 RB/800-730 G2

3.000
Kelvin DALI

IP65
Schutzart

II

•	 Pollerleuchte Kopfeinheit

•	 nur in Verbindung mit passenden Pollerrohr 440 / 840

•	 Park -  und Wegeleuchte

•	 Pollerrohr extra auch mit Steckdose möglich

•	 rundum strahlend

•	 Gehäuse aus Aluminium- Strangpressprofil

•	 Kopfeinheit mit kreiskegelförmigem, opalen PMMA- Reflektor

•	 LED austauschbar

•	 IK04

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L80 / B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung Abstrahlwinkel

345632 220 mm 170 mm DB 703, anthrazith 800 lm 9 W 360°
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•	 geeignet für Kopfeinheit 8841 / 8851

•	 Gehäuse aus Aluminium- Strangpressprofil

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe

9329477 836 mm 170 mm DB 703, anthrazith

Trilux

Pollerrohr
Standrohr 840

•	 geeignet für Kopfeinheit 8841 / 8851

•	 Gehäuse aus Aluminium- Strangpressprofil

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe

9329476 435 mm 170 mm DB 703, anthrazith

Trilux

Pollerrohr
Standrohr 440

•	 Stahl feuerverzinkt

Art.-Nr. Ø Farbe

7120646 150 mm verzinkt

Trilux

Erdstück
8800
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

SG

LED-Pollerleuchte
CircLED Soft

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 mit Flanschplatte für Erdanker

•	 Park -  und Wegeleuchte

•	 rundum strahlend

•	 Aluminiumdruckguss

•	 Leuchtenkopf Aluminium mit Kunststoff klar

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L80 / B10 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung Abstrahlwinkel

9424503 900 mm 220 mm grau 740 lm 16 W 360°
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•	 Stahl verzinkt

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe

9423999 450 mm 155 mm Zink

SG

Erdanker
für Beton für CircLED Strong Ray

•	 Stahl verzinkt

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe

9424000 450 mm 248 mm Edelstahl

SG

Erdanker
für CircLED Strong RAY
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

EVN

LED-Pollerleuchte
Gambo

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 runde Bauform

•	 Garten und Wegeleuchte

•	 LED Netzteil eingebaut

•	 rundum strahlend

•	 Gehäuse aus Aluminium

•	 Leuchtenkopf Aluminium mit Kunststoff klar

•	 incl. Bodenanker

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9302673 900 mm 160 mm anthrazit 782 lm 10 W

EVN

LED-Pollerleuchte
Gambo

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 runde Bauform

•	 Garten und Wegeleuchte

•	 LED Netzteil eingebaut

•	 rundum strahlend

•	 Gehäuse aus Aluminium

•	 Leuchtenkopf Aluminium mit Kunststoff klar

•	 incl. Bodenanker

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9302672 630 mm 160 mm anthrazit 782 lm 10 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

EVN

LED-Pollerleuchte
Gambo

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 runde Bauform

•	 Garten und Wegeleuchte

•	 LED Netzteil eingebaut

•	 rundum strahlend

•	 Gehäuse aus Aluminium

•	 Leuchtenkopf Aluminium mit Kunststoff opal 

•	 incl. Bodenanker

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9302671 900 mm 160 mm anthrazit 462 lm 10 W

EVN

LED-Pollerleuchte
Gambo

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 runde Bauform

•	 Garten und Wegeleuchte

•	 LED Netzteil eingebaut

•	 rundum strahlend

•	 Gehäuse aus Aluminium

•	 Leuchtenkopf Aluminium mit Kunststoff opal 

•	 incl. Bodenanker

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9302670 630 mm 160 mm anthrazit 462 lm 10 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Bega

LED-Bodeneinbaustrahler
84309K3

3.000
Kelvin DALI

IP68
Schutzart

I

•	 überrollbar Druckbelastung bis 2.000 kg bei lufgefülltem Reifen 
nach Bedingung 

•	 LED Netzteil eingebaut

•	 rundum strahlend

•	 Gehäuse aus Edelstahl

•	 Sicherheitsglas klar

•	 LED austauschbar

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L80 / B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9388204 225 mm 330 mm Edelstahl 2.960 lm 30 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

2.700
Kelvin

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Bega

LED-Bodeneinbaustrahler
84308K3

3.000
Kelvin DALI

IP68
Schutzart

I

•	 überrollbar Druckbelastung bis 2.000 kg bei lufgefülltem Reifen 
nach Bedingung 

•	 LED Netzteil eingebaut

•	 rundum strahlend

•	 Gehäuse aus Edelstahl

•	 Sicherheitsglas klar

•	 LED austauschbar

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 110.000 Stunden/ L80 / B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9388200 185 mm 245 mm Edelstahl 1.537 lm 16 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

2.700
Kelvin

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Bega

LED-Bodeneinbaustrahler
84307K3

3.000
Kelvin DALI

IP68
Schutzart

I

•	 überrollbar Druckbelastung bis 2.000 kg bei lufgefülltem Reifen 
nach Bedingung 

•	 LED Netzteil eingebaut

•	 rundum strahlend

•	 Gehäuse aus Edelstahl

•	 Sicherheitsglas klar

•	 LED austauschbar

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 200.000 Stunden/ L80 / B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9388196 165 mm 205 mm Edelstahl 841 lm 9,5 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

2.700
Kelvin

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Bega

LED-Bodeneinbaustrahler
84554K3

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP68
Schutzart

I

•	 überrollbar Druckbelastung bis 2.000 kg bei lufgefülltem Reifen 
nach Bedingung 

•	 LED Netzteil eingebaut

•	 rundum strahlend

•	 Gehäuse aus Edelstahl

•	 Sicherheitsglas klar

•	 LED austauschbar

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L90 / B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9429268 140 mm 145 mm Edelstahl 473 lm 5 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

2.700
Kelvin

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Bega

LED-Bodeneinbaustrahler
88675K3

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP67
Schutzart

I

•	 Leuchte vierseitigem Lichtaustritt

•	 überrollbar Druckbelastung bis 1.000 kg bei lufgefülltem Reifen 
nach Bedingung 

•	 LED Netzteil eingebaut

•	 4 - seitig strahlend

•	 Gehäuse aus Edelstahlguss

•	 Optische Linse aus Silikatglas

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L90 / B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

5000072 125 mm 120 mm Graphit 92 lm 6 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Albert

LED-Bodeneinbaustrahler
2188

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP67
Schutzart

I

•	 schwenkbar 30 Grad,Reflektor mediumstrahlend 21 - 40 Grad,

•	 Abdeckring rund, Edelstahl, Abdeckung klar

•	 Druckbelastung max. 1.200 kg

•	 rundum strahlend

•	 Gehäuse aus Edelstahl

•	 LED austauschbar

•	 IK08 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

1184043 140 mm 150 mm edestahl 330 lm 5 W
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•	 Park- und Grünanlagen

•	 Aluminiumguss und V2A , pulverbeschichtret

•	 ergonomisch geschwungen mit schmalen Holzlatten ( Kambala)

•	 Sitzhöhe 470 mm

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

353967 1.845 mm 760 mm 1.020 mm RAL oder DB

Leipziger Leuchten

Bank
Kora

•	 Park- und Grünanlagen

•	 Aluminiumguss und V2A , pulverbeschichtret

•	 25L Fassungsvermögen

•	 Innenbehälter herausnehm- und verriegelbar mit Schlüssel

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe

353968 1.015 mm 400 mm RAL oder DB

Leipziger Leuchten

Abfallbehälter
Kora K 
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•	 Märkte und Plätze

•	 Edelstahl pulverbeschichtet oder geschliffen

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

353969 70 mm 1.000 mm 750 mm RAL oder DB

Leipziger Leuchten

Fahrradbügel
Kora F
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Photovoltaik Planung
Präzise und durchdacht 
Photovoltaikanlagen müssen sorgfältig geplant und berechnet werden. Wir unter-
stützen Sie dabei mit umfassender Fachkompetenz.
 
Technisch fundiert und wirtschaftlich sinnvoll 
Wir übernehmen die Berechnung der Wechselrichter, die Auslegung des Montage-
systems sowie die passende Speicherdimensionierung. Zusätzlich erstellen wir 
eine fundierte Ertragsprognose – für maximale Planungssicherheit.

Ihre Vorteile

1 vollumfängliche Planung von 
PV-Anlagen (Residential und 
Commercial)

2 Dimensionierung von Wechsel-
richtern und Speichersystemen

3 statische Berechnung des Monta-
gesystems mit Ballastierungsplan 
bei Flachdachanlagen

4 Ertragsprognose zur Veranschau-
lichung der Wirtschaftlichkeit

5 Planung von Freiflächen und  
Carportsystemen

Zeit- und Kostenersparnis6

FEGA & Schmitt
PHOTOVOLTAIK

Ihr Interesse  
ist geweckt?

Für Details QR-Code scannen 
oder Ihren Innen- oder Außen-
dienstmitarbeiter kontaktieren.

Unsere Fachberater von FEGA & 
Schmitt sind stets auf dem neuesten 
Stand der Technik und übernehmen 
Planung und Support während unsere 
spezialisierten Montageteams eine rei-
bungslose Installation gewährleisten.

Leon – Ihr Spezialist 	
für PV Planung

Ihr Spezialist

Regenerative Energien

In diesen Warenbereichen bieten wir 
Ihnen unsere Leistungen inklusive  
passendem Material an:
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Fassade
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Wand-/Deckenaufbauleuchte

Strahler

Seite 63 Seite 64 Seite 65
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Seite 70

Wandanbauleuchte
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

BEGA

LED-Wand- / Deckenleuchte
24319K3

3.000
Kelvin DALI

IP65
Schutzart

I

•	 rechteckiger -  linienförmiger Leuchtenkörper

•	 incl. Netzteil

•	 Gehäuse Aluminium  

•	 Abdeckung Glas weiß

•	 IK05

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L90 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

6147174 1.010 mm 60 mm 105 mm anthrazit 2.074 lm 35.6 W

Fa
ss

ad
e



64

4.000
Kelvin

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Weitere Varianten verfügbar: 

BEGA

LED-Wand- / Deckenleuchte
33683K3

3.000
Kelvin DALI

IP54
Schutzart

I

•	 runder Leuchtenkörper 

•	 incl. Netzteil

•	 Gehäuse Aluminium  

•	 Abdeckung Kristallglas innen weiß

•	 IK06

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L90 / B50 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9050476 65 mm 305 mm anthrazit 1.637 lm 22,2 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

SG

LED-Deckenaufbauleuchte
Metro

3.000
Kelvin L, C

dimmbar

IP65
Schutzart

I

•	 runder, zylindrischer Leuchtenkörper 

•	 incl. Netzteil

•	 Gehäuse Aluminium  

•	 Abdeckung gehärtetes Glas, klar

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 25.000 Stunden/ L70 / B50 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9054456 120 mm 90 mm graphit 330 lm 6,2 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Meyer

LED-Strahler
Superlight Nano 5

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP67
Schutzart

I

•	 incl. Schwenkbarem Befestigungsbügel

•	 incl. Netzteil

•	 hocheffiziente lichttechnische Optiken aus transparentem ther-
moplastischen Kunststoff

•	 Gehäuse hochkorossionsbeständiger Aluminiumdruckguss  

•	 Abdeckung Sicherheitsglas

•	 Komponeneten tauschbar

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

346499 165 mm 165 mm 125 mm Silber 4.047 lm 57 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Meyer

LED-Strahler
Superlight Nano 3

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP67
Schutzart

I

•	 incl. Schwenkbarem Befestigungsbügel

•	 incl. Netzteil

•	 hocheffiziente lichttechnische Optiken aus transparentem ther-
moplastischen Kunststoff

•	 Gehäuse hochkorossionsbeständiger Aluminiumdruckguss  

•	 Abdeckung Sicherheitsglas

•	 Komponeneten tauschbar

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9053414 115 mm 115 mm 95 mm Silber 1.583 lm 22 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Meyer

LED-Strahler
Expolux

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 mit Ausleger Länge 325 mm

•	 Leuchtenkopf 180° neigbar 

•	 incl. Netzteil

•	 teilmattierte Stablinse aus hochlichteffizientem optischen Silikon

•	 Gehäuse hochkorossionsbeständiger Aluminiumdruckguss  

•	 Komponeneten tauschbar

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

881631 240 mm 118 mm 40 mm Silber 1.728 lm 18 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

BEGA

LED-Wandanbauleuchte
33602

DALI
IP65
Schutzart

Multi  
Color

I

•	 quadratische Decken- / Wandleuchte

•	 incl. Netzteil

•	 Lichtfarbe umschatbar 3.000/4.000 K

•	 Gehäuse Aluminium  

•	 Abdeckung Kristallglas innen weiß

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L90 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9684893 240 mm 240 mm 75 mm anthrazit 1.188 lm 13,3 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Artemide

LED-Wandanbauleuchte 
EFFETTO 14 S

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

II

•	 an der Wand freie Positionierung 

•	 Sockelelement mit integriertem Netzteil

•	 4 -  fach direktstrahlend

•	 Gehäuse Aluminium  

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 81.600 Stunden/ L70 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

346451 140 mm 140 mm 140 mm anthrazitgrau 714 lm 11 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Trilux

LED-Wandanbauleuchte
Invego

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 quadratischer Leuchtenkörper 

•	 Gebäudewände, Treppen

•	 incl.Netzteil

•	 Aluminium Druckguß

•	 Abdeckung Glas klar

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9458069 200 mm 200 mm 31 mm anthrazit 360 lm 9,7 W

247435 270 mm 115 mm 33 mm anthrazit 422 lm 13 W

9458063 28 mm 115 mm anthrazit 165 lm 5 W

•	 24VDC, 10 W

•	 Aluminiumgehäuse

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Leistung

9446954 85 mm 39 mm 19 mm 10 W

9446949 178 mm 43 mm 25 mm 20 W

Trilux

LED-Betriebsgerät 
Invego
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Trilux 

LED-Wandanbauleuchte 
OSIDO QW

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 quadratischer Leuchtenkörper

•	 an der Wand freie Positionierung 

•	 incl. Netzteil

•	 direktstrahlend symmetrisch mit Multi- Lens- Technologie und 
alternativ mit Gesichtsaufhellung

•	 Aluminium Druckguß

•	 Abschlussscheibe aus satiniertem Glas

•	 IK06

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9704120 154 mm 131  mm 117 mm anthrazit 1.900 lm 17,5 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

2.700
Kelvin

4.000
Kelvin Bluetooth DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Trilux

LED-Wandanbauleuchte
OSIDO RW

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 runder Leuchtenkörper

•	 an der Wand freie Positionierung 

•	 incl. Netzteil

•	 direktstrahlend symmetrisch mit Multi- Lens- Technologie und 
alternativ mit Gesichtsaufhellung

•	 Aluminium Druckguß

•	 Abschlussscheibe aus satiniertem Glas

•	 IK06

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B50

Art.-Nr. Länge Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9704013 162 mm 117 mm 147 mm anthrazit 1.900 lm 17,5 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

SG

LED-Wandanbauleuchte
Metro Deco

3.000
Kelvin L, C

dimmbar

IP65
Schutzart

II

•	 Lichtausstritt up & down 

•	 runder Leuchtenkörper, Montesockel mit Ausladung 57 mm 

•	 Eckhalterung in Leuchtenfarbe erhältlich

•	 incl. Netzteil

•	 mit Lichtcorona am jeweiligen Lichtaustritt

•	 Gehäuse Aluminium  

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 25.000 Stunden/ L70 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9424671 225 mm 90 mm 147 mm 90 mm graphit 700 lm 12,4 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

SG

LED-Wandanbauleuchte
Metro Pro

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

I

•	 Lichtausstritt up & down 

•	 runder Leuchtenkörper 

•	 incl. Netzteil

•	 Lichtverteilung oben schmal / unten breit

•	 Gehäuse Aluminium  

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L90 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9482655 296 mm 120 mm 210 mm 120 mm schwarz 2.010 lm 28 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

SG

LED-Wandanbauleuchte
Metro Pro

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

I

•	 Lichtausstritt  down 

•	 runder Leuchtenkörper 

•	 incl. Netzteil

•	 Gehäuse Aluminium  

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L90 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9482654 296 mm 120 mm 210 mm 120 mm schwarz 1.710 lm 21 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

2.700
Kelvin

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

SG

LED-Wandanbauleuchte
Artes Midi

3.000
Kelvin L, C

dimmbar

IP65
Schutzart

II

•	 Lichtausstritt up & down 

•	 quadratischer Leuchtenkörper 

•	 incl. Netzteil

•	 verstellbarer Lichtaustritt

•	 Gehäuse Aluminium  

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L70 / B10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

292373 205 mm 205 mm 125 mm graphit 1.010 lm 32 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

2.700
Kelvin

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

SG

LED-Wandanbauleuchte
Artes

3.000
Kelvin L, C

dimmbar

IP65
Schutzart

II

•	 Lichtausstritt up & down 

•	 quadratischer Leuchtenkörper 

•	 incl. Netzteil

•	 verstellbarer Lichtaustritt

•	 Gehäuse Aluminium  

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 70.000 Stunden/ L70 / B20 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

249447 120 mm 120 mm 110 mm graphit 340 lm 8 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

EVN

LED-Wandanbauleuchte
DUCIT

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP54
Schutzart

I

•	 Lichtausstritt up & down 

•	 rechteckiger Leuchtenkörper

•	 Gebäudewände, Treppen

•	 incl. Netzteil

•	 Aluminium Druckguß

•	 Abdeckung Glas klar

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L70 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9065044 160 mm 100 mm 66 mm weiß 2x456 lm 12 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

EVN

LED-Wandanbauleuchte
DUCIT

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP54
Schutzart

I

•	 Lichtausstritt up & down 

•	 halbrunder Leuchtenkörper

•	 Gebäudewände

•	 incl. Netzteil

•	 Aluminium Druckguß

•	 Abdeckung Glas klar

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L70 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9065042 160 mm 100 mm 66 mm weiß 2x456 lm 12 W
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EVN

LED-Wandanbauleuchte
DIREXUS

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 rechteckiger Leuchtenkörper

•	 Orientierunsbeleuchtung Treppen, Wege

•	 incl. Netzteil

•	 Aluminium Druckguß

•	 Abdeckung Glas matt

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L70 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9436805 250 mm 115 mm 37 mm anthrazit 350 lm 10 W

9436807 180 mm 180 mm 37 mm anthrazit 300 lm 8 W

9436806 115 mm 115 mm 37 mm anthrazit 150 lm 5 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

EVN

LED-Wandanbauleuchte
DIREXUS

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 LED- Wandaufbauleuchte

•	 Orientierunsbeleuchtung Treppen, Wege

•	 incl. Netzteil

•	 Aluminium Druckguß

•	 Abdeckung Glas matt

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L70 / B50 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9436809 37 mm 180 mm anthrazit 300 lm 8 W

9436808 37 mm 115 mm anthrazit 150 lm 5 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

PiL

LED-Wandanbauleuchte
Multi+

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

II

•	 rechteckiger Leuchtenkörper

•	 incl. Netzteil

•	 Technopolymer

•	 Abdeckung mattes Technopolymer

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 60.000 Stunden/ L80 / B10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9395279 357,5 mm 127,5 mm 84,5 mm weiß 724 lm 10,5 W
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DEKO

LED-Anbauleuchte
Wallwasher Caph

dimmbar
IP65
Schutzart

Multi  
Color

III

•	 incl. Schwenkbarem Befestigungsbügel

•	 Wandbeleuchtung

•	 Netzteil erforderlich

•	 direktstrahlend asymmetrisch

•	 Aluminiumprofil pulverbeschichtet

•	 RGB/ 3.000 K 

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L70 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9268010 1.000 mm 53.36 mm 81 mm grau 2.480 lm 60 W

•	 RGBW Steuergerät / runde Fernbedienung  

•	 steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen

•	 Netzteil erforderlich

•	 Kunststoffgehäuse

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Leistung

9564985 120 mm 47 mm 23 mm schwarz 720 W

9385581 186 mm 64 mm 39 mm 75 W

DEKO

Steuergerät mit Fernbedienung
RF-Smart Starterset LED-Dim RGB/W CCT
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Trilux

LED-Wandeinbaustrahler
Invego Vertical W1

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

III

•	 LED- Wandaufbauleuchte

•	 Gebäudewände, Treppen

•	 Netzteil erforderlich min. 5 W

•	 Aluminium Druckguß

•	 Abdeckung Glas klar

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9458070 115 mm 60 mm 31 mm anthrazit 136 lm 4,7 W

•	 24VDC, 20 W

•	 Aluminiumgehäuse

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Leistung

9446954 85 mm 39 mm 19 mm 10 W

9446949 178 mm 43 mm 25 mm 20 W

Trilux

LED-Betriebsgerät 
Invego
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

EVN

LED-Wandeinbauleuchte
Direxus

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 incl. Einbaugehäuse

•	 Orientierunsbeleuchtung Treppen, Wege

•	 incl. Netzteil

•	 Aluminium Druckguß

•	 Abdeckung Glas matt

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L70 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9436788 136 mm 271 mm 75 mm anthrazit 350 lm 10 W

9436789 136 mm 136 mm 75 mm anthrazit 150 lm 5 W

9436790 75 mm 136 mm anthrazit 150 lm 5 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DEKO

LED-Bodeneinbauleuchte
Line IV

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP67
Schutzart

I

•	 befahrbar bis 20kN 

•	 Boden

•	 incl. Netzteil

•	 direktstrahlend symmetrisch

•	 Gehäuse Aluminium /Edelstahl

•	 Abdeckung Edelstahlrahmen Glas klar

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 25.000 Stunden/ L70 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9115396 1.025 mm 68 mm 31 mm Silber 2.300 lm 36 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DEKO

LED-Bodeneinbauleuchte
Line I

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP67
Schutzart

I

•	 befahrbar bis 20kN 

•	 Boden

•	 incl. Netzteil

•	 direktstrahlend asymmetrisch

•	 Gehäuse Aluminium /Edelstahl

•	 Abdeckung Edelstahlrahmen Glas klar

•	 Lebensdauer der LED: 35.000 Stunden/ L70 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9088694 195 mm 63 mm 65 mm Silber 340 lm 5,5 W
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Unser Shop  
erledigt seinen Job!

Die Baustellendokumentation von FEGA & Schmitt ermöglicht Ihnen eine individuelle, detaillierte
Materialsammlung aller gelieferten Artikel zu einem Bauvorhaben. Mit wenigen Klicks erstellt und an den 
wichtigsten Ressourcen gespart – Arbeitszeit und Arbeitskraft. 

•	 	Die eigenen Ressourcen (Personal & Arbeitszeit)  
gezielter einsetzen.

•	 	Professionelle Außendarstellung durch  
das eigene Logo, ohne großen Aufwand.

•	 	Inhalte individuell bestimmen (Mengen, Hersteller 
Artikelnummern, eine Seite pro Artikel).

•	 	Strukturierte Übersicht automatisch  
durchs Inhaltsverzeichnis.

•	 Bei FEGA & Schmitt bestellen, bedeutet  
Prozesskosten einsparen!

Wie erstellen Sie eine Baustellendokumentation?  
Über den QR-Code gelangen Sie zu einem hilfreichen Video. Im Onlineshop unter Service > 
Hilfe und Hilfe-Videos erhalten Sie eine detaillierte Erklärung.

Vorteile für Sie5

88
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LED-Deckeneinbaustrahler

Seite 91 Seite 92 Seite 93

LED-Wand-/Deckenleuchten

Seite 97 Seite 98 Seite 99

LED-Deckenleuchten

Seite 96Seite 95Seite 94

Pendelleuchte

Seite 100 Seite 101 Seite 102 Seite 104 Seite 108Seite 106
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

BEGA

LED-Deckeneinbaustrahler
50894.1K3

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

III

•	 runder Leuchtenkörper

•	 Deckeneinbauleuchte

•	 ohne Konverter / Betriebsgerät on/off 9265480, DALI 9265476 

•	 Abdeckung Kunststoff transluzent weiß

•	 Gehäuse aus Aluminium

•	 Lichtquelle mit CRI 90

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90/B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9388304 165 mm 465 mm weiß 4.254 lm 48 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

2.700
Kelvin

3.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Molto Luce

LED-Deckeneinbaustrahler
Grid Turn R dreh 355°/schwenkbar 90°

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 quadratischer Leuchtenkörper dreh- und schwenkbar

•	 Deckeneinbaumontage

•	 mit Konverter

•	 Linsenoptik mit Entblendungsraster 30°, UGR<19

•	 Gehäuse aus Stahlblech

•	 Lichtquelle mit CRI 90

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80/B10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

346502 113 mm 113 mm 75 mm weiß 620 lm 10 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

2.700
Kelvin

3.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Molto Luce

LED-Deckeneinbaustrahler
Grid R

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

II

•	 quadratischer Leuchtenkörper

•	 Deckeneinbaustrahler

•	 ohne Konverter / 700mA, Betriebsgerät 9066087

•	 Linsenoptik mit Entblendungsraster 30°, UGR<19

•	 Gehäuse aus Stahlblech

•	 Lichtquelle mit CRI 90

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80/B10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

346501 96 mm 96 mm 39 mm weiß 620 lm 9 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI

ON
OFF

Weitere Varianten verfügbar: 

Schmitz

LED-Deckenleuchte
Clear4.0 Public

•	 runder Leuchtenkörper 

•	 Decken- und Wandanbau

•	 akzentuierende indirekte Lichtkorona

•	 Gehäuse Stahlblech mit Korissiosschutz

•	 Abdeckung Acrylglas satiniert 

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

426236 90 mm 450 mm weiß 2.900 lm 20 W

426237 90 mm 450 mm silber 2.900 lm 20 W

426238 90 mm 625 mm weiß 6.650 lm 42 W

426239 90 mm 625 mm silber 6.650 lm 42 W

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP40
Schutzart

I
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI

ON
OFF

Weitere Varianten verfügbar: 

Schmitz

LED-Deckenleuchte
Clear4.0 Public

•	 quadratischer Leuchtenkörper

•	 Decken- und Wandanbau

•	 akzentuierende indirekte Lichtkorona

•	 Gehäuse Stahlblech mit Korissiosschutz

•	 Abdeckung Acrylglas satiniert 

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

426241 435 mm 435 mm 90 mm silber 3.350 lm 25 W

426240 435 mm 435 mm 90 mm weiß 3.350 lm 25 W

426242 580 mm 580 mm 90 mm weiß 6.600 lm 47 W

426243 580 mm 580 mm 90 mm silber 6.600 lm 47 W

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP40
Schutzart

I
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

EVN

LED-Deckenleuchte
DROP

ON
OFF

IP20
Schutzart

Multi  
Color

I

•	 runder Leuchtenkörper 

•	 Farbtemperatur 2 - stufig einstellbar, 3.000/4.000 K

•	 Gehäuse aus Aluminium

•	 Abdeckung Kunststoff opal

•	 Lichtquelle austauschbar

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B20 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9561711 90 mm 300 mm weiß 2.610 lm 30 W

9561500 90 mm 400 mm weiß 3.857 lm 42 W

9561512 90 mm 600 mm weiß 7.050 lm 70 W

9561513 90 mm 800 mm weiß 9.085 lm 95 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin Bluetooth

ON
OFF

Weitere Varianten verfügbar: 

RZB

LED-Wand - / Deckenleuchte
Triona

4.000
Kelvin DALI

IP20
Schutzart

I

•	 runder Leuchtenkörper 

•	 Decken- und Wandanbau

•	 Aluminium Strangpressprofil

•	 Abdeckung Kunststoff opal

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

845860 88 mm 845 mm anthrazit 8.300 lm 80 W

845851 88 mm 681 mm anthrazit 6.750 lm 70 W

© Sajovic & Scherr Fotografie
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Trilux

LED-Wand- / Deckenleuchte
PolaronIQ WD1-2

•	 runder Leuchtenkörper mit zwei ringkreisförmigen  
Lichtelementen

•	 Decken- und Wandanbau

•	 indirekter Lichtanteil

•	 Leuchtenkörper aus Stahlblech

•	 Abdeckung PMMA 

•	 Lichtquelle austauschbar

•	 IK05

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L85/B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9073883 68 mm 403 mm weiß 2.700 lm 27 W

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP40
Schutzart

I
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Trilux

LED-Wand- / Deckenleuchte
PolaronIQ W2

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP40
Schutzart

I

•	 runder Leuchtenkörper ringkreisförmiges Lichtelement 

•	 Wandleuchte

•	 indirekter Lichtanteil

•	 Leuchtenkörper aus Stahlblech

•	 Abdeckung PMMA 

•	 Lichtquelle austauschbar

•	 IK05

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L85 / B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9073903 132 mm 403 mm weiß 1.800 lm 17 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Bluetooth

Weitere Varianten verfügbar: 

Helestra 

LED-Deckenleuchte
ENIO

2.700
Kelvin L, C

dimmbar

IP20
Schutzart

I

•	 zylindrische Bauform

•	 Innenreflektor weiß 346360, gold 346361 

•	 prismatische Scheibe zurückgesetzt

•	 Leuchtengehäuse Aluminium

•	 LED austauschbar 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

346360 80 mm 200 mm matt weiß / weiß 1.390 lm 16 W

346361 80 mm 200 mm matt weiß / gold 1.390 lm 16 W

Em
pf

an
g



101

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Bluetooth

Weitere Varianten verfügbar: 

Helestra 

LED-Deckenleuchte
ENIO

2.700
Kelvin L, C

dimmbar

IP20
Schutzart

I

•	 zylindrische Bauform

•	 Innenreflektor gold 346362, schwarz 346363

•	 prismatische Scheibe zurückgesetzt

•	 Leuchtengehäuse Aluminium

•	 LED austauschbar 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

346362 80 mm 200 mm matt schwarz / gold 1.390 lm 16 W

346363 80 mm 200 mm
matt schwarz / 

schwarz
1.390 lm 16 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Schmitz

LED-Pendelleuchte 
Voluma

4.000
Kelvin DALI

IP20
Schutzart

I

•	 Leuchteschirm in 30 Farben auf Anfrage 

•	 runder Leuchtenkörper

•	 Netzteile im Baldachin integriert

•	 indirekter Lichtanteil

•	 Gehäuse Aluminiumprofil

•	 Stoffschirm Chintz

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

426244 200 mm 780 mm weiß 5.400 lm 51 W

426245 200 mm 1.150 mm weiß 9.200 lm 85 W

426246 300 mm 1.500 mm weiß 11.650 lm 108 W

426247 300 mm 1.850 mm weiß 15.100 lm 138 W
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Schmitz

LED-Pendelleuchte 
Voluma

Leuchtenschirm erhältlich in den folgenden Farben:

401 
pure white

427 
platinum grey

429  
carbon grey

430
pure black

426
café

424
maron

404
light beige

421
elegant beige

422
dark beige

423
sand

425
limestone grey

428
urban grey

403
natural white

404
classic white

405
lemon

419
fresh orange

420
poppy orange

410
classic red

409
racing red

412
bordeaux red

411
roayal red

414
caribbean blue

416
royal blue

415
marina blue

408
fresh pink

406
light pink

407
purple rain

413
light blue

417
fresh green

418
lime green
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Schmitz

LED-Pendelleuchte 
Rotonda

4.000
Kelvin DALI

IP20
Schutzart

I

•	 Leuchteschirm in 30 Farben auf Anfrage 

•	 runder Leuchtenkörper

•	 Netzteile im Leuchtenkörper integriert

•	 Gehäuse Aluminiumprofil

•	 Stoffschirm Chintz

•	 Lebensdauer der LED: 60.000 Stunden / L90 / B10 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

426250 115 mm 1.000 mm weiß 6.000 lm 59 W

426249 115 mm 780 mm weiß 4.500 lm 45 W

426248 115 mm 650 mm weiß 3.000 lm 31 W
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Schmitz

LED-Pendelleuchte 
Rotonda

Leuchtenschirm erhältlich in den folgenden Farben:

401 
pure white

427 
platinum grey

429  
carbon grey

430
pure black

426
café

424
maron

404
light beige

421
elegant beige

422
dark beige

423
sand

425
limestone grey

428
urban grey

403
natural white

404
classic white

405
lemon

419
fresh orange

420
poppy orange

410
classic red

409
racing red

412
bordeaux red

411
roayal red

414
caribbean blue

416
royal blue

415
marina blue

408
fresh pink

406
light pink

407
purple rain

413
light blue

417
fresh green

418
lime green
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

RZB

LED-Pendelleuchte 
Flatliner Slim

3.000
Kelvin L, C

dimmbar

IP20
Schutzart

I

•	 Zubehör Stoffschirm 982559.xxxx erforderlich

•	 runder Leuchtenkörper

•	 Metallgehäuse 

•	 Abdeckung Kunststoff opal

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80/B10 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9259953 34 mm 496 mm weiß 2.300 lm 29 W
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RZB

LED-Pendelleuchte 
Flatliner Slim

Leuchtenschirm erhältlich in den folgenden Farben:

66.8003.01

66.8003.02

66.8003.03

66.8003.07

66.8003.08

66.8003.09

66.8003.10

66.8003.11

66.8003.12

66.8003.14

66.8003.17

66.8003.18

66.8003.19

66.8003.20

66.8003.21

66.8003.22

66.8003.23

66.8003.24

66.8003.32

66.8003.33

66.8003.35

66.8003.36

66.8003.37

66.8003.40

66.8003.41

66.8003.42

66.8003.43

66.8003.44

66.8003.46

66.8003.48

66.8003.49

66.8003.50

66.8003.52

66.8003.53

66.8003.54

66.8003.56

66.8003.57

66.8003.60

66.8003.62

66.8003.64

66.8003.67

66.8003.68

66.8003.69

66.8003.72

66.8003.74

66.8003.75

66.8003.77

66.8003.78

66.8003.80

66.8003.81

66.8003.82

66.8003.83

66.8003.84

66.8003.86

66.8003.87

66.8003.92

66.8003.95

66.8003.96
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Zumtobel

LED-Pendelleuchte
Sconfine SFERA

2.700
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 kugelförmige Pendelleuchte 

•	 mundgeblasenes Glas mit teiltransparenter Verspiegelung chrom-
farben, UGR<19   

•	 Pendel max. 3.000 mm

•	 Reflektor aus UV- beständigen PC

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80/B50 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9113379 154 mm 170 mm chromfarben 700 lm 9 W

Em
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Verteilerbau
Ob für Industrie, Gewerbe oder öffentliche Einrichtungen: Unser Verteilerbau steht für höchste 
Qualität, technische Präzision und maßgeschneiderte Lösungen.  

Präzision, Sicherheit und Effizienz aus einer Hand 
Wir planen, fertigen und prüfen Ihre Verteilersysteme nach aktuellen Normen und individuellen 
Anforderungen – zuverlässig, effizient und zukunftssicher. Dabei setzen wir auf modernste  
Technik, langjährige Erfahrung und eine enge Abstimmung mit unseren Kunden.

Ihre Vorteile

1 individuelle Planung und Fertigung

2 normgerechte Sicherheit und Qualität

3 schnelle Umsetzung und termintreue 
Lieferung

Verteiler jetzt
konfigurieren.

Em
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Flur, Treppenhaus & Nebenraum
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Seite 116 Seite 117

Seite 120 Seite 121 Seite 122

Einbauleuchten

Seite 114 Seite 115Seite 113 Seite 118

Seite 119 Seite 123

Seite 126

Wand-/Deckenleuchte

Seite 124 Seite 127 Seite 127 Seite 128 Seite 129

Seite 130 Seite 131
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin

4.000
Kelvin Bluetooth DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

LTS

LED-Deckeneinbaustrahler
ORIO 100

2.700
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

II

•	 flexibler, filigraner Einbaustrahler

•	 runder Leuchtenkörper

•	 Deckeneinbau

•	 inklusive externem Betriebsgerät

•	 Wabenraster als Zubehör erhältlich ZBW 88

•	 konischer Leuchtenkopf aus Aluminium herausziehbar 

•	 355° dreh-  und 60° schwenkbar

•	 alternativ in silber und schwarz lieferbar

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L90 / B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

822801 107 mm 130 mm weiß 1.620 lm 14,3 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin Bluetooth DALI

IP65
Schutzart

Tunable 
White

Weitere Varianten verfügbar: 

RZB

LED-Deckeneinbaustrahler
LEDONA round

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

II

•	 RA>90

•	 runder Leuchtenkörper 

•	 Deckeneinbau

•	 4 - segment Facettenreflektor aus Aluminium

•	 Aluminiumgehäuse Druckguss pulverbeschichtet 

•	 1.650 - 5.050 lm

•	 1.600 - 4.700 lm

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L90 / B50

Art.-Nr. Höhe Ø Lichtstrom Leistung

9536061 108 mm 230 mm 5.050 lm 41 W

9536045 89 mm 180 mm 4.700 lm 39 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin Bluetooth DALI

IP65
Schutzart

Tunable 
White

Weitere Varianten verfügbar: 

RZB

LED-Deckeneinbaustrahler
LEDONA square

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

II

•	 RA>90

•	 quadratischer Leuchtenkörper

•	 Deckeneinbau

•	 4 - segment Facettenreflektor aus Aluminium

•	 Aluminiumgehäuse Druckguss pulverbeschichtet 

•	 1.650 - 5.050 lm

•	 1.600 - 4.700 lm

•	 1.600 - 3.200 lm

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L90 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Lichtstrom Leistung

9536057 220 mm 220 mm 108 mm 5.050 lm 41 W

9536041 170 mm 170 mm 89 mm 4.700 lm 39 W

9536025 130 mm 130 mm 79 mm 3.200 lm 25 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

PiL

LED-Einbauleuchte
DL Square Maxi

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 quadratisches Einbaudownlight

•	 inklusive Betriebsgerät

•	 Reflektor mit integriertem Blendring und Kunststoffdiffusor

•	 Gehäuse und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss

•	 optionales Reflektozubehör z.Bsp. Spiegelraster erhältlich

•	 alle Komponenten tauschbar

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

346356 225 mm 225 mm 74 mm silber 3.130 lm 21 W

319704 225 mm 225 mm 74 mm silber 2.260 lm 15 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

PiL

LED-Deckeneinbaustrahler
Square Midi

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 quadratisches Einbaudownlight

•	 inklusive Betriebsgerät

•	 Reflektor mit integriertem Blendring und Kunststoffdiffusor

•	 Gehäuse und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss

•	 optionales Reflektozubehör z.Bsp. Spiegelraster erhältlich

•	 alle Komponenten tauschbar

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

305144 190 mm 190 mm 74 mm silber 1.780 lm 13 W

268460 190 mm 190 mm 74 mm silber 1.280 lm 9 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

PiL

LED-Deckeneinbaustrahler
DL Round Maxi

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 rundes Einbaudownlight

•	 inklusive Betriebsgerät

•	 Reflektor mit integriertem Blendring und Kunststoffdiffusor

•	 Gehäuse und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss

•	 optionales Reflektozubehör z.Bsp. Spiegelraster erhältlich

•	 alle Komponenten tauschbar

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

346438 74 mm 224 mm silber 3.130 lm 21 W

346437 74 mm 224 mm silber 2.260 lm 15 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

PiL

LED-Deckeneinbaustrahler
DL Round Midi

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 rundes Einbaudownlight

•	 inklusive Betriebsgerät

•	 Reflektor mit integriertem Blendring und Kunststoffdiffusor

•	 Gehäuse und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss

•	 optionales Reflektozubehör z.Bsp. Spiegelraster erhältlich

•	 alle Komponenten tauschbar

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

Art.-Nr. Höhe Ø Lichtstrom Leistung

346432 74 mm 190 mm 1.780 lm 13 W

346431 74 mm 190 mm 1.280 lm 9 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Bluetooth DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

RZB

LED-Deckeneinbaustrahler
Toledo Flat+

ON
OFF

IP54
Schutzart

Multi  
Color Multi Lumen

•	 runder Leuchtenkörper

•	 Deckeneinbau

•	 inklusive externem Betriebsgerät

•	 opaler Diffusor aus PMMA

•	 Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet

•	 Lichtfarbe 3.000 K / 4.000 K umschaltbar

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10

Art.-Nr. Höhe Ø Lichtstrom Leistung

9536113 40 mm 270 mm 3.150 lm 22 W

9536145 35 mm 165 mm 1.150 lm 9,5 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Bluetooth DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

RZB

LED-Deckeneinbaustrahler
Toledo Flat+

ON
OFF

IP54
Schutzart

Multi  
Color Multi Lumen

•	 quadratischer Leuchtenkörper

•	 Deckeneinbau

•	 inklusive externem Betriebsgerät

•	 opaler Diffusor aus PMMA

•	 Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet

•	 Lichtfarbe 3.000 K / 4.000 K umschaltbar

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Lichtstrom Leistung

9536154 230 mm 230 mm 36 mm 2.100 lm 15 W

9536149 150 mm 150 mm 37 mm 1.150 lm 9,5 W
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LTS

LED-Einbauleuchte
ChocM-R

4.000
Kelvin DALI

IP20
Schutzart

II

•	 rechteckige Bauform mit flacher Einbautiefe

•	 inklusive externem Betriebsgerät

•	 Linsen aus Acrylglas mit schwarzer Rasteroptik, UGR<19

•	 Gehäuse aus Stahlblech

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

346365 306 mm 67 mm 50 mm weiß 1.470 lm 13 W

Weitere Varianten verfügbar: 

2.700
Kelvin

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

RZB

LED-Einbauleuchte
Sidelite ECO

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP40
Schutzart

II

•	 rechteckiger Leuchtenklörper

•	 Deckeneinlegeleuchte

•	 Lichtstrom 4 - stufig einstellbar 3.200 -  4.000 lm 

•	 mikroprismatische Abdeckung aus PMMA UGR<19

•	 Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Lichtstrom Leistung

9383158 1.195 mm 295 mm 37 mm 4.000 lm 38 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

PROTEC.class

LED-Einbauleuchte
PPF

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP40
Schutzart

II

•	 rechteckiger Leuchtenklörper

•	 Deckeneinbauleuchte

•	 mit Aufbaurahmen 056155 auch als Anbauleuchte geeignet, 
Einbaumontage mit Einbaufedern 4x2er SET 055951 

•	 Abdeckung PMMA mikroprismatisch UGR<19

•	 Aluminiumrahmen lackiert

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B30

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

055948 1.495 mm 295 mm 9 mm weiß 4.000 lm 38 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

PROTEC.class

LED-Einbauleuchte
PLEDSD

4.000
Kelvin L, C

dimmbar

IP66
Schutzart

II

•	 runder, rahmenloser Leuchtenkörper 

•	 Deckeneinbauleuchte

•	 750 - 2.150 lm

•	 Abdeckung Kunststoff opal

•	 Aluminiumdruckguss

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

056398 40 mm 170 mm weiß 1.350 lm 15 W

056399 40 mm 170 mm weiß 1.350 lm 15 W

056401 40 mm 220 mm weiß 2.050 lm 21 W

056400 40 mm 220 mm weiß 2.150 lm 21 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin Bluetooth DALI Multi Lumen

Weitere Varianten verfügbar: 

Trilux

LED-Deckenleuchte
Opendo D1

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 rechteckige LED- Deckenanbauleuchte

•	 randlose PMMA- Abdeckung mit innenliegenden Mikroprismen 
UGR<19

•	 Lichtbandfähig mit Verbinder 9423823 

•	 Kopfstücke als Zubehör erforderlich 309821

•	 Gehäuse aus Stahlblech 

•	 Betriebsgerät tauschbar

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9427120 1.127 mm 160 mm 48 mm weiß 3.600 lm 28 W

9427124 1.408 mm 161 mm 48 mm weiß 4.700 lm 37 W

9427122 1.408 mm 161 mm 48 mm weiß 4.200 lm 32 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Trilux

LED-Deckenleuchte
Opendo D2

4.000
Kelvin DALI

IP20
Schutzart

I

•	 rechteckige LED- Deckenanbauleuchte

•	 randlose opale PMMA- Abdeckung

•	 Lichtbandfähig mit Verbinder 9423823 

•	 Kopfstücke als Zubehör erforderlich 309821

•	 asymmetrische Lichtverteilung Wallwasher

•	 Gehäuse aus Stahlblech 

•	 Betriebsgerät tauschbar

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9423835 1.408 mm 161 mm 48 mm weiß 5.200 lm 35 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Bluetooth DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

RZB

LED-Wand- / Deckenleuchte
Flat Slim

ON
OFF

IP65
Schutzart

Multi  
Color

I

•	 runder Leuchtenkörper 

•	 Decken- und Wandanbau 

•	 D- Kennzeichen. Alternativ: Farbe weiß und anthrazit verfügbar

•	 Abdeckung Kunststoff PMMA opal

•	 Aluminiumgehäuse Druckguss pulverbeschichtet 

•	 2 rückseitige Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung

•	 LED mit  Netzteil tauschbar

•	 IK02

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

Art.-Nr. Höhe Ø Lichtstrom Leistung

9543074 70 mm 300 mm 2.450 lm 20 W

9543124 70 mm 400 mm 4.150 lm 33 W

9543168 70 mm 480 mm 5.150 lm 39 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

PROTEC.class

LED-Deckenleuchte
PLEDDAL

ON
OFF

IP54
Schutzart

Multi  
Color

II

•	 rechteckiger Leuchtenklörper

•	 Deckenanbau IP54

•	 3.000/4.000 K, 3.200 - 5.500 lm

•	 Abdeckung Kunststoff opal

•	 Kunststoffgehäuse aus PC weiß

•	 2 rückseitige Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 40.000 Stunden / L70 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

056374 1.200 mm 130 mm 55 mm weiß 3.800 lm 38 W

057519 1.500 mm 130 mm 55 mm weiß 5.500 lm 50 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

PROTEC.class

LED-Deckenleuchte
PLEDALR

ON
OFF

IP54
Schutzart

Multi  
Color

II

•	 runder Leuchtenkörper 

•	 Decken- und Wandanbau (IP20/54)

•	 3.000/4.000 K, 1.100 - 2.800 lm

•	 Abdeckung Kunststoff opal

•	 Kunststoffgehäuse aus PC weiß

•	 2 rückseitige Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 40.000 Stunden / L70 / B50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

056990 49 mm 270 mm weiß 2.800 lm 24 W

056989 53 mm 220 mm weiß 1.700 lm 15 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

PROTEC.class

LED-Deckenleuchte
PLEDALQ

ON
OFF

IP54
Schutzart

Multi  
Color

II

•	 quadratischer Leuchtenklörper

•	 Decken- und Wandanbau (IP20/54)

•	 3.000/4.000 K, 1.150 - 2.800 lm

•	 Abdeckung Kunststoff opal

•	 Kunststoffgehäuse aus PC weiß

•	 2 rückseitige Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 40.000 Stunden/ L70 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

056992 260 mm 260 mm 43 mm weiß 2.800 lm 24 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

PROTEC.class

LED-Deckenleuchte
PLEDALQ

ON
OFF

IP54
Schutzart

Multi  
Color

II

•	 quadratischer Leuchtenklörper

•	 Decken- und Wandanbau (IP20/54)

•	 3.000/4.000 K, 1.100 - 1.700 lm

•	 Abdeckung Kunststoff opal

•	 Kunststoffgehäuse aus PC weiß

•	 2 rückseitige Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 40.000 Stunden/ L70 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

056991 210 mm 210 mm 50 mm weiß 1.600 lm 15 W
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Signify

LED-Wand- / Deckenleuchte
WL060V

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP44
Schutzart

II

•	 klassische runde Leuchte 

•	 345625 mit programmierbarer Bewegungs-und Lichtsensor

•	 opale Abdeckung aus Arylat

•	 Leuchtengehäuse aus PC

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L70 / B50 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

345625 97 mm 345 mm weiß 1.700 lm 19 W

372924 97 mm 345 mm weiß 1.700 lm 17 W

3.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Bega

LED-Wandleuchte
50218.2K3

3.000
Kelvin DALI

IP20
Schutzart

I

•	 halbrunde linienförmige Leuchte 

•	 Gehäuse Aluminium matt mit opaler Kunststoffabdeckung

•	 Komponenten tauschbar

•	 IK04

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L90 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9101559 2.010 mm 85 mm 70 mm Aluminium 9.425 lm 80 W

9101558 1.510 mm 85 mm 70 mm Aluminium 6.905 lm 61 W

9101557 1.010 mm 85 mm 70 mm Aluminium 4.760 lm 42 W

9101556 610 mm 85 mm 70 mm Aluminium 2.650 lm 27 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

RZB

LED-Wandleuchte
RING OF FIRE

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 halbrunder Leuchtenkörper

•	 Wandleuchte horisontal oder vertikal montierbar

•	 elliptisches mundgeblasenes Opalglas

•	 Gehäuse Aluminiumguß pulverbeschichtet

•	 IK02

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Lichtstrom Leistung

9077653 595 mm 210 mm 83 mm 2.150 lm 21 W

9077652 423 mm 144 mm 60 mm 950 lm 10 W
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ca. 25.000 
Ausgangspositionen

pro Tag

ca. 50.000 
verschiedene Artikel 
im Lagersortiment

EINFACH 
VERLÄSSLICHE  
LOGISTIK
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Unser Zentrallager –
Alles an einem Ort, jederzeit verfügbar
Das Kernstück einer gut funktionierenden Logistik ist das Lager. In 
unserem Zentrallager in Heilsbronn warten über 50.000 Artikel darauf, 
kommissioniert und verschickt zu werden.

Dank intelligenter Distributionslogistik ist es uns möglich, eine Same- 
oder Next-Day-Lieferung anzubieten und so die Dringlichkeiten in  
Lieferketten abzudecken. Mit über 260 täglichen Kundentouren stellen 
wir eine rechtzeitige Belieferung der Bedarfe sicher.

40.000
Palettenplätze 
im Zentrallager 

40 
Hochregalstapler

160
Flurförderfahrzeuge

ca. 1.500 
Kabelschnitte pro Tag

50 
LKW-Anlieferungen 

pro Tag

ca. 77.000 m²
Lager- und Handlingsfläche 

in Heilsbronn
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PROKAUF
Werbung für Ihr Handwerk 
Handwerksbetrieben fehlt oft die Zeit für professionelles Marketing. Websitepfle-
ge, individuelle Werbemittel oder digitale Sichtbarkeit bleiben dabei häufig auf der 
Strecke. 

Einfach sichtbar werden 
Mit der Expertise von PROKAUF geben Sie potenziellen Neukunden, neuen Mitarbeiten-
den und  
zukünftigen Azubis einen digitalen Einblick in Ihr Unternehmen und Ihr Know-how – 
professionell, authentisch und zeitsparend.

Ihre Vorteile

1 professioneller Auftritt – regional 
und online

2 vielseitiges Angebot aus einer Hand

3 pro Bestellung PROKAUF-Punkte 
sammeln

4 Unterstützung bei der Mitarbeiter-
gewinnung

Zeitersparnis und damit wieder 	
mehr Zeit für Ihr Handwerk6

5 Attraktive Vergünstigungen

MARKETING FÜR DAS 
HANDWERK

»Website, Werbemittel und mehr –
wir sind für Sie da«

  www.prokauf-marketing.de

Am besten bei den PROKAUF Dienstleis-
tungen gefällt mir die Homepage. Hier hat 
man natürlich einen sehr großen Vorteil. 
Ich brauch mich nicht selber um Aktuali-
sierungen oder solche Sachen kümmern. 
Wir sind mit allen Dienstleistungen 
bis jetzt sehr zufrieden! Alles, was wir 
vorgeschlagen oder an denen wir 
Interesse gehabt haben, wurde  
sofort immer umgesetzt. Das ist  
auch sehr wichtig für uns!

Frank Saemann – 	
Geschäftsführer von 
Necotek Elektro- und 
Umwelttechnik GmbH

Kundenmeinung

Jetzt PROKAUF
entdecken.

Scannen Sie den QR-Code für weitere 
Details oder sprechen Sie direkt mit 
Ihrem persönlichen Innen- oder Außen-
dienstmitarbeiter.
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI Tunable 

White

Weitere Varianten verfügbar: 

Trilux

LED-Einbauleuchte
Creavo

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

II

•	 Deckeneinbau

•	 Kombination aus LED- Linsen und Abblendelementen 

•	 Leuchtengehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED:90.000 Stunden/ L80 /B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

247487 620 mm 620 mm 32 mm weiß 4.200 lm 25 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DALI Tunable 
White

UGR
<19

Weitere Varianten verfügbar: 

Regiolux

LED-Einbauleuchte
planara-PNEO

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP54
Schutzart

I

•	 Deckeneinbau

•	 Backlight

•	 Gehäuse Stahlblech beschichtet

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9014731 622 mm 622 mm 81 mm weiß 4.265 lm 28 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI Tunable 

White

Weitere Varianten verfügbar: 

Regiolux

LED-Einbauleuchte
agila

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 Deckeneinbau

•	 Mikroeinzelraster mit Linse UGR<16

•	 Gehäuse Stahlblech beschichtet

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK02

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9411499 622 mm 622 mm 24 mm weiß 4.016 lm 29 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

LEDVANCE

LED-Einbauleuchte
BIOLUX HCL

DALI

IP20
Schutzart

Tunable 
White

II

•	 Deckeneinbau

•	 HCL

•	 RA>90

•	 PMMA Abdeckung UGR<19

•	 Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK02

•	 Lebensdauer der LED: 40.000 Stunden / L80 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9551172 620 mm 620 mm 50 mm weiß 4.600 lm 40 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

THORN

LED-Einbauleuchte
Anna Varioflex 3

ON
OFF

IP40
Schutzart

Multi  
Color

II

•	 Deckeneinbau

•	 3.000 K/3.500 K/4.000 K

•	 3.000 - 4.400 lm in 4 Stufen einstellbar

•	 Farbtemperatur einstelbar 3.000/3.500/4.000 K

•	 rückseitige Lichteinkopplung durch PMMA- Scheibe opal UGR<19

•	 Leuchtengehäuse und Rahmen Aluminium  pulverbeschichtet

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK05

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

501641 620 mm 620 mm 35 mm weiß 4.400 lm 35 W
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RZB

LED-Einbauleuchte
Sidelite ECO

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

II

•	 Deckeneinbau

•	 3.700 - 5.000 lm in 4 Stufen einstellbar

•	 rückseitige Lichteinkopplung durch PMMA- Scheibe mikroprisma-
tisch UGR<19

•	 Leuchtengehäuse stahlblech pulverbeschichtet

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9599319 620 mm 620 mm 38 mm weiß 5.000 lm 37 W

3.000
Kelvin Bluetooth DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin Bluetooth DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

RZB

LED-Einbauleuchte
Sidelite ECO

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

II

•	 Deckeneinbau

•	 3.700 - 5.000 lm in 4 Stufen einstellbar

•	 seitliche Lichteinkopplung auf PMMA- Scheibe opal

•	 Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9599317 620 mm 620 mm 38 mm weiß 5.000 lm 37 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DALI Multi  
Color

Weitere Varianten verfügbar: 

TRILUX

LED-Einbauleuchte
Siella G8 

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 Deckeneinbau

•	 rückseitige Lichteinkopplung durch PMMA- Scheibe mikropris-
matisch

•	 Leuchtengehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED:50.000 Stunden/ L80 /B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

406900 620 mm 620 mm 29 mm weiß 4.200 lm 29 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

TRILUX

LED-Einbauleuchte
Siella G8 

ON
OFF

IP20
Schutzart

Multi  
Color

I

•	 Deckeneinbau

•	 3.000 K /4.000 K

•	 rückseitige Lichteinkopplung durch PMMA- Scheibe opal

•	 Leuchtengehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED:50.000 Stunden/ L80 /B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

406898 620 mm 620 mm 29 mm weiß 4.100 lm 33 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

PROTEC.claas

LED-Einbauleuchte
PPF

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP40
Schutzart

II

•	 Deckeneinbau

•	 mit Einbaufedern 057486 für GK-Decken geeignet

•	 055902 Mikroprismatische Abdeckung  UGR<19

•	 055903 Opale Abdeckung PMMA

•	 Gehäuse Aluminium lackiert

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK07

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B30

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

055902 622 mm 622 mm 9 mm weiß 4.000 lm 28 W

055903 622 mm 622 mm 9 mm weiß 4.500 lm 40 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

PROTEC.claas

LED-Einbauleuchte
PLEDBLP

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

II

•	 Deckeneinbau

•	 mit Einbaufedern 0578136 für GK-Decken geeignet

•	 Backlight

•	 Mikroprismatische Abdeckung  UGR<19

•	 Gehäuse Aluminium lackiert

•	 Netzteil tauschbar

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B30 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

056986 620 mm 620 mm 30 mm weiß 4.000 lm 32 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

RZB

LED-Einbauleuchte
Kaleea

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

II

•	 Deckeneinbau

•	 3.300 - 5.000 lm in 4 Stufen einstellbar

•	 seitliche Lichteinkopplung auf PMMA- Scheibe mikroprismatisch 
UGR<19

•	 Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9599165 620 mm 620 mm 30 mm weiß 5.000 lm 32 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Signify

LED-Einbauleuchte
RC133V G6

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

II

•	 Deckeneinbau	

•	 Mikroprismatische Abdeckung OC UGR<19, 464875

•	 Opale Abdeckung NOC 472008

•	 Gehäuse Stahlblech beschichtet

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK03	

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L70 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

464875 620 mm 620 mm 62 mm weiß 3.600 lm 26 W

472008 620 mm 620 mm 62 mm weiß 3.600 lm 26 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Arclite

LED-Einbauleuchte
squareFFECT

DALI

IP20
Schutzart

Tunable 
White

I

•	 Deckeneinbau

•	 HCL fähig 1.800 - 16.000 K

•	 CRI 90 bei 4.000 K

•	 Dali DT 8

•	 Mikroprismenscheibe

•	 Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet

•	 Netzteil tauschbar

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Leistung

346448 625 mm 625 mm 50 mm weiß 50 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI Tunable 

White

Weitere Varianten verfügbar: 

Trilux

LED-Deckenleuchte
Creavo

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 Deckenanbau

•	 präzise abgestimmte Kombination aus LED- Linsen und  
Abblendelementen UGR<19

•	 Gehäuse aus Stahlblech weiß

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

247479 622 mm 622 mm 40 mm weiß 4.200 lm 25 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Zumtobel

LED-Deckenleuchte
Mirel

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP40
Schutzart

I

•	 Deckenanbau

•	 Lichtlenkung über quadratische Linsenoptik UG<16

•	 Leuchtengehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L95 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9045725 1.200 mm 300 mm 57 mm weiß 3.820 lm 23,3 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

TRILUX

LED-Deckenleuchte
Siella G5

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 4.400 - 6.000 lm in 2 Stufen einstellbar

•	 Prismatische Abdeckung UGR<19

•	 Leuchtengehäuse Aluminium pulverbeschichtet

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK02

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtfarbe Lichtstrom Leistung

335822 1.513 mm 313 mm 46 mm weiß 4.000 K 6.000 lm 50 W

335824 1.513 mm 313 mm 46 mm weiß 3.000 K 6.000 lm 50 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

TRILUX

LED-Deckenleuchte
Siella G5

ON
OFF

IP20
Schutzart Multi Lumen

I

•	 Deckenanbau

•	 3.000/4.000 lm

•	 Prismatische Abdeckung UGR<19

•	 Leuchtengehäuse Aluminium pulverbeschichtet

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK02

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtfarbe Lichtstrom Leistung

335818 1.213 mm 313 mm 46 mm weiß 4.000 K 4.000 lm 33 W

335820 1.213 mm 313 mm 46 mm weiß 3.000 K 4.000 lm 33 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin Bluetooth DALI Tunable 

White

Weitere Varianten verfügbar: 

Regiolux

LED-Deckenleuchte
alevo

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 Deckenanbau

•	 Quicklock Schnellmontagesystem mit Fanghaken und 
Sicherungsseil 

•	 lichtbandfähig durch vorbereitete Ausbruchöffnungen der Stirn-
seiten

•	 4.200/5.100/6.100/7.000 lm 

•	 mikroprismatische Abdeckung UGR<19

•	 Gehäuse Stahlblech beschichtet

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L90 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Lichtstrom Leistung

9487386 1.548 mm 354 mm 62 mm 7.000 lm 51 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

THORN

LED-Deckenleuchte
Roxy

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 Deckenanbau, mit Zubehör 481781 abgependelt, max. 1.500 mm

•	 4.633 - 5.450 lm in 4 Stufen einstellbar

•	 Endkappe mit PIR-Sensor zum Austausch 481758, max.500W 
Master-Slave 

•	 Abdeckung Kunststoff opal UGR<19

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B 50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

481762 1.500 mm 306 mm 47 mm weiß 5.450 lm 43 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

THORN

LED-Deckenleuchte
Roxy

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 Deckenanbau, mit Zubehör 481781 abgependelt, max. 1.500 mm

•	 Endkappe mit PIR-Sensor zum Austausch 481758, max.500W 
Master-Slave 

•	 asymmetrische Ausstrahlung

•	 Gehäuse aus Stahlblech weiß

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 /B 50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

481766 1.200 mm 306 mm 47 mm weiß 2.000 lm 16 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

TRILUX

LED-Rasteranbauleuchte
Atirion D-L RPV

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 Deckenanbau 

•	 lichtbandfähig, Endkappen 5013961 als Zubehör

•	 Parabolspiegelraster hochglanz UGR<19

•	 Leuchtengehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK02

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L90 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

927451 1.246 mm 197 mm 75 mm weiß 3.500 lm 31 W

927454 1.548 mm 197 mm 75 mm weiß 4.400 lm 38 W

941981 1.548 mm 197 mm 75 mm weiß 5.700 lm 52 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DALI L, C
dimmbar

Weitere Varianten verfügbar: 

M Light

LED-Deckenleuchte
EASYFIX

ON
OFF

IP40
Schutzart

Multi  
Color

I

•	 Deckenanbau

•	 3.000/4.000 K umschaltbar

•	 Abdeckung Kunststoff PMMA opal UGR<19

•	 Rahmen aus Aluminium weiß

•	 LED mit  Netzteil tauschbar

•	 IK05

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B 50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

436127 625 mm 625 mm 43 mm weiß 4.450 lm 40 W
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Lightnet

LED-Pendel-
leuchte
Ringo Star Cluster

Lightnet

LED-Pendel-
leuchte
Ringo Star
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Deko Light

LED-Pendelleuchte
Panel transparent

L, C
dimmbar

IP40
Schutzart

Multi  
Color

I

•	 runder filigrander  Leuchtkörper abgehangen

•	 Deckenmontage mit Seilabhängung max.1.800 mm

•	 Netzteil im Baldachin

•	 Acrylglasscheibe transparent 

•	 Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet

•	 3.000/3.500/4.000 K

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK04

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

493590 12 mm 633 mm schwarz 6.000 lm 50 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin Bluetooth DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

RZB

LED-Pendelleuchte
TwinDot

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 extrem flache,rahmenlose Pendelleuchte

•	 Stromführung über Seilpendel aus dem Baldachin incl.

•	 Deckenmontage mit Seilabhängung max. 1.200 mm

•	 transparenter Lightguide aus UV- stabilem Acrylglas UGR<19

•	 Leuchtenmittelsteg aus Aluminium 

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 60.000 Stunden / L80 / B 50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

610483 1.500 mm 350 mm 20 mm weiß 8.100 lm 62 W

280936 1.200 mm 350 mm 20 mm weiß 6.500 lm 54 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Pendelleuchte
TwinDot

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 extrem flache,rahmenlose quadratische Pendelleuchte

•	 Stromführung über Seilpendel aus dem Baldachin incl.

•	 Deckenmontage mit Seilabhängung max.1.200 mm

•	 transparenter Lightguide aus UV- stabilem Acrylglas 

•	 Leuchtenmittelsteg aus Aluminium 

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED:60.000 Stunden/ L80 /B 50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

610489 645 mm 637 mm 20 mm weiß 4.800 lm 41 W

3.000
Kelvin Bluetooth DALI Tunable 

White

Weitere Varianten verfügbar: 

RZB

LED-Pendelleuchte
TwinDot

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 extrem flache,rahmenlose runde Pendelleuchte

•	 Stromführung über Seilpendel aus dem Baldachin incl.

•	 Deckenmontage mit Seilabhängung max.1.200 mm

•	 transparenter Lightguide aus UV- stabilem Acrylglas UGR<22

•	 Leuchtenmittelsteg aus Aluminium 

•	 Netzteil tauschbar

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 60.000 Stunden/ L80 / B 50

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

610495 20 mm 645 mm weiß 4.500 lm 39 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

PiL

LED-Pendelleuchte
SL629

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 flache Pendelleuchte mit Rahmenprofil

•	 Deckenmontage inkl. Stahlseil, Zuleitung und Deckenbaldachin

•	 seitliche Lichteinkopplung auf PMMA- Scheibe mikroprismatisch 
UGR<19

•	 Gehräuse Stahlblech,Kopfstüke Aluminiumdruckguß

•	 IK05

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B 10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

6175393 1.544 mm 273 mm 29 mm weiß 8.680 lm 69 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin Bluetooth DALI Tunable 

White

Weitere Varianten verfügbar: 

Regiolux

LED-Pendelleuchte
agila

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 inclusive Pendelset-  höhenverstellbar-   mit Baldachin

•	 Lichtbandausführung zur Erweiterung der Einzelleuchte 9411558

•	 Mikro- Einzel- Rster schwarz mit 80° Linse, Indirektanteil mit 
opaler PMMA Scheibe, UGR<16

•	 Gehäuse Stahlblech beschichtet

•	 IK02

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9411548 1.411 mm 51 mm 69 mm weiß 4.923 lm 35 W

9411558 1.411 mm 51 mm 69 mm weiß 4.923 lm 35 W
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Deko-Light

LED-Stehleuchte
Office Three Pro 80W

dimmbar

IP20
Schutzart

Tunable 
White

I

•	 Stehleuchte für Büro mit dynamischer Helligkeitsanpassung

•	 2.700 - 6.500 K

•	 integrierter hochpräzieser Radar- Präsenzmelder mit Tageslicht-
sensor

•	 Linsen aus Acrylglas mit schwarzer Rasteroptik, UGR<6

•	 Standprofil und Leuchtenkopf aus Aluminium,Standfuß aus Stahl

•	 IK06

•	 Lebensdauer der LED:  50.000 Stunden/ L80 / B 50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9564781 1.240 mm 64 mm 1.950 mm schwarz 9.800 lm 80 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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DOTLUX 

LED-Stehleuchte
STUDIObutlerduo

4.000
Kelvin dimmbar

IP20
Schutzart

I

•	 Stehleuchte für Büro mit zwei Leuchtenköpfen

•	 intergrierter Anwesendheitssensor

•	 Abdeckung Kunststoff matt satiniert UGR<19

•	 Standprofil und Leuchtenkopf aus Aluminium,Standfuß aus Stahl

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B 50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

698859 1.240 mm 425 mm 1.950 mm grau 17.600 lm 160 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DOTLUX 

LED-Stehleuchte
STUDIObutler

4.000
Kelvin dimmbar

IP20
Schutzart

I

•	 Stehleuchte für Büro

•	 intergrierter Anwesendheitssensor

•	 Abdeckung Kunststoff matt satiniert UGR<19

•	 Standprofil und Leuchtenkopf aus Aluminium,Standfuß aus Stahl

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B 50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9496145 610 mm 310 mm 1.950 mm schwarz 8.800 lm 80 W
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Ridi

LED-Stehleuchte
LENSES-S

4.000
Kelvin DALI

IP20
Schutzart

I UGR
<19

•	 Stehleuchte für Büro

•	 Lichtlenkung durch Linsentechnik UGR<19

•	 Standprofil und Leuchtenkopf aus Aluminium,Standfuß aus Stahl

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B 50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

6167491 516 mm 297 mm 1.950 mm weiß 19.900 lm 130 W

ON
OFF

Weitere Varianten verfügbar: 

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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PiL

LED-Stehleuchte
SL720

4.000
Kelvin dimmbar

IP20
Schutzart

I

•	 Stehleuchte für Büro

•	 Abdeckung Kunststoff microprismatisch  UGR<19

•	 Standprofil und Leuchtenkopf aus Aluminium,Standfuß aus Stahl

•	 IK05

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B 10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

6149466 705 mm 430 mm 2.042 mm grau 14.040 lm 110 W

3.000
Kelvin Funk

Weitere Varianten verfügbar: 

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Weitere Varianten verfügbar: 

Sylvania

LED-Leuchtenfamilie
AREUM

4.000
Kelvin dimmbar

IP20
Schutzart

I

•	 flache Pendel-  und Wandleuchte mit schlankem Rahmenprofil

•	 Stehleuchte dimmbar über Taster am Standprofil

•	 inclusive Pendelset (max.2.000 mm) -  höhenverstellbar-   mit 
Baldachin

•	 Lichtverteilung Steh- /Pendel- /Wandleuchte, up/down 75/25 / 
70/30 / 60/40

•	 Standprofil und Leuchtenkopf aus Aluminium,Standfuß aus Stahl

•	 mit 2,5 m Anschlußkabel mit EU- Stecker

•	 IK02

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B 10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

436425 675 mm 350 mm 2.000 mm alusilber 13.700 lm 94 W

510606 1.500 mm 300 mm 17 mm alusilber 7.000 lm 56 W

436423 236 mm 600 mm 28 mm alusilber 5.850 lm 45 W
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Montageservice
Professionell und zuverlässig 
Wir übernehmen Ihre Montage. Ideal für Kunden, die keine Kapazitäten, keine  
Mitarbeitenden oder nicht das passende Know-how haben.
 
Ein Ansprechpartner für alles 
Von der Angebotserstellung über die Baustellenabwicklung bis hin zur Abrechnung – 
Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie durch den gesamten Prozess.
 
Gemeinsam mit den FEGA & Schmitt Experten 
In enger Zusammenarbeit mit Lichtplanern, PV-Experten und weiteren Fachkräften  
erstellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot inklusive Montagedienstleistung.

Ihre Vorteile

Komplettpaket von Planung, Waren
lieferung, Montage, Dokumentation 
und Rechnungslegung 

2

bundesweite Baustellenabwicklung3

1 Sparen Sie kostbare Ressourcen 
und Personalkosten

Bündelung der Montagedienstleis-
tungen als Gesamtprojekt4
eigenes Personal widmet sich 
Kernaufgaben5

Wählen Sie unsere Dienstleistung  
Montageservice für Photovoltaikanlagen, 
Kabelrinnen, Kabeltragsysteme, Licht-
bänder und Kabelschinenen – für kleine 
Anlagen auf dem Einfamilienhaus bis  
hin zur industriellen Großanlage.

Andreas – Ihr Spezialist 
für Montageservice

Ihr Spezialist

In diesen Warenbereichen bieten wir 
Ihnen unsere Leistungen inklusive 
passendem Material an:

Installation

Industrie

Lichttechnik

Kabel und Leitungen

Regenerative Energien

Montage
direkt  
anfragen.

Für Details QR-Code scannen 
oder Ihren Innen- oder Außen-
dienstmitarbeiter kontaktieren.
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DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Regiolux

LED-Geräteträger
SDGOB 1500

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

I

•	 Leuchteneinsatz für Schnellmontagelichtband

•	 Phasenanwahl durch veränderliche Steckkontakte

•	 werkzeuglose Befestigung mit design- integrierten Verschlüssen

•	 Einzellinsenanordnung 3 reihig

•	 verzinktes, profiliertes Stahlblech mit Polyesterharzlack

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

978129 1.531 mm 55 mm 33 mm weiß 4.389 lm 26 W

978130 1.531 mm 55 mm 33 mm weiß 6.074 lm 37 W

978131 1.531 mm 55 mm 33 mm weiß 8.196 lm 53 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Regiolux

LED-Geräteträger
SDGOB 1500 8200-5000

4.000
Kelvin

IP20
Schutzart Multi Lumen

I

•	 Leuchteneinsatz für Schnellmontagelichtband

•	 Phasenanwahl durch veränderliche Steckkontakte

•	 werkzeuglose Befestigung mit design- integrierten Verschlüssen

•	 variabler Lichtstrom 4.400 - 8.000 lm 

•	 Einzellinsenanordnung 3 reihig

•	 verzinktes, profiliertes Stahlblech mit Polyesterharzlack

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

474120 1.531 mm 55 mm 33 mm weiß 8.200 lm 53 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Regiolux

LED-Geräteträger
SDGBG 1500 6700-4000

4.000
Kelvin

IP20
Schutzart Multi Lumen

I

•	 Leuchteneinsatz für Schnellmontagelichtband

•	 Phasenanwahl durch veränderliche Steckkontakte

•	 werkzeuglose Befestigung mit design- integrierten Verschlüssen

•	 variabler Lichtstrom 4.000 - 6.700 lm

•	 mit geeistem Diffusor aus PMMA

•	 verzinktes, profiliertes Stahlblech mit Polyesterharzlack

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

394788 1.531 mm 55 mm 42 mm weiß 6.700 lm 42 W
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Regiolux

LED-Geräteträger
SDGOB 1500

4.000
Kelvin DALI

IP20
Schutzart

I

•	 Leuchteneinsatz für Schnellmontagelichtband

•	 Phasenanwahl durch veränderliche Steckkontakte

•	 werkzeuglose Befestigung mit design- integrierten Verschlüssen

•	 Einzellinsenanordnung 3 reihig

•	 verzinktes, profiliertes Stahlblech mit Polyesterharzlack

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

6147834 1.531 mm 55 mm 33 mm weiß 8.196 lm 53 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Regiolux

LED-Geräteträger
SDGSOB 1500  IP54

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP54
Schutzart

I

•	 Leuchteneinsatz für Schnellmontagelichtband

•	 Phasenanwahl durch veränderliche Steckkontakte

•	 werkzeuglose Befestigung mit designintegrierten Verschlüssen

•	 Einzellinsenanordnung 3 reihig

•	 verzinktes, profiliertes Stahlblech mit Polyesterharzlack

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

978137 1.531 mm 55 mm 33 mm weiß 8.196 lm 53 W
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•	 Universaltragschiene für Schnellmontagesystem

•	 7 polig verdrahtet  7x2,5 mm²

•	 für Schutzarten IP20 - IP64 geeignet

•	 verzinktes, profiliertes Stahlblech mit Polyesterharzlack

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

644436 1.535 mm 63 mm 46 mm weiß

644437 3.070 mm 63 mm 46 mm weiß

644438 4.605 mm 63 mm 46 mm weiß

Regiolux

Tragschiene
SDT 7 polig

•	 Schienenendstück IP54/64

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

644450 10,5 mm 68,5 mm 55,5 mm weiß

Regiolux

Endstück
SDTES

•	 Universaltragschiene für Schnellmontagesystem

•	 5 polig verdrahtet  5x2,5 mm²

•	 für Schutzarten IP20 - IP64 geeignet

•	 verzinktes, profiliertes Stahlblech mit Polyesterharzlack

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

644439 1.535 mm 63 mm 46 mm weiß

643946 3.070 mm 63 mm 46 mm weiß

643945 4.605 mm 63 mm 46 mm weiß

Regiolux

Tragschiene
SDT 5 polig
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•	 Einspeisestecker 7 polig Art.-Nr. Farbe

634943 beige

Regiolux

Anschlussstecker
SDTA 7

•	 Verbinder nicht trennbar

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

643368 205 mm 56 mm 44 mm sonstige

Regiolux

Schienenverbinder
SDTV eloxiert

•	 Schienenendstück IP20

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

643367 11 mm 64 mm 52 mm weiß

Regiolux

Endstück
SDTE

•	 Verbinder lösbar IP 54/64

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

644449 204 mm 60 mm 44 mm silber

Regiolux

Schienenverbinder IP54
SDTVLS  IP54
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•	 Kettenaufhänger für SDT

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

643366 80 mm 38 mm 100 mm sonstige

Regiolux

Abhängung
SDH

•	 für Universaltragschiene 

•	 beliebig kürzbar

•	 für IP20 

•	 Kunststoff

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

191703 1.535 mm 55 mm 18 mm weiß

Regiolux

Blindabdeckung
SDBK 1500

•	 Deckenbefestiger für SDT

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

643948 55 mm 25 mm 30 mm sonstige

Regiolux

Befestigungsclip
SDD
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

5.000
Kelvin

6.500
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Ridi

LED-Geräteträger
VL2S-GL 150-5 FLWS840B0900

4.000
Kelvin

IP20
Schutzart Multi Lumen

I

•	 Leuchteneinsatz für Schnellmontagelichtband

•	 Phasenanwahl durch veränderliche Steckkontakte

•	 einfaches einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mecha-
nischen Befestigung

•	 variabler Lichtstrom 5.280 - 9.100 lm

•	 Lichtlenkung durch Linse aus PMMA

•	 lackiertes Stahlblech

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L80 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

436275 1.500 mm 67 mm 64 mm weiß 9.100 lm 49 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

5.000
Kelvin

6.500
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Ridi

LED-Geräteträger
VL2S-GPS150-5FLWS840B0900

4.000
Kelvin

IP54
Schutzart Multi Lumen

I

•	 Leuchteneinsatz für Schnellmontagelichtband

•	 Phasenanwahl durch veränderliche Steckkontakte

•	 einfaches einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mecha-
nischen Befestigung

•	 variabler Lichtstrom 5.170 - 8.910 lm

•	 Lichtlenkung durch Linse aus PMMA

•	 lackiertes Stahlblech

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L80 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

436278 1.500 mm 67 mm 64 mm weiß 8.910 lm 50 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

5.000
Kelvin

6.500
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

Ridi

LED-Geräteträger
VLL2S-GL150-7DAWSS840B0900

4.000
Kelvin DALI

IP20
Schutzart

I

•	 Leuchteneinsatz für Schnellmontagelichtband

•	 Phasenanwahl durch veränderliche Steckkontakte

•	 einfaches einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mecha-
nischen Befestigung

•	 Lichtlenkung durch Linse aus PMMA

•	 lackiertes Stahlblech

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L80 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

443441 1.500 mm 67 mm 64 mm weiß 9.100 lm 51 W
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•	 Universaltragschiene für Schnellmontagesystem

•	 5 polig verdrahtet  5x2,5 mm²

•	 für Schutzarten IP20 - IP54 geeignet

•	 verzinktes, Kunstharz beschichtetes Stahlblech

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

436272 1.500 mm 64 mm 54 mm weiß

436273 3.000 mm 64 mm 54 mm weiß

436274 4.500 mm 64 mm 54 mm weiß

Ridi

Tragschiene
VL2TM 5 polig

•	 Universaltragschiene für Schnellmontagesystem

•	 7 polig verdrahtet  7x2,5 mm²

•	 für Schutzarten IP20 - IP54 geeignet

•	 verzinktes, Kunstharz beschichtetes Stahlblech

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

443392 1.500 mm 64 mm 54 mm weiß

443390 3.000 mm 64 mm 54 mm weiß

443389 4.500 mm 64 mm 54 mm weiß

Ridi

Tragschiene
VL2TM 7 polig

•	 Schienenverbinder 5 polig Art.-Nr.

436286

Ridi

Tragschienenverbinder 
VL2TV-5 IP20

•	 Schienenverbinder 5 polig Art.-Nr.

436287

Ridi

Tragschienenverbinder 
VL2TV-5 IP54

La
ge

r 
&

 P
ro

du
kt

io
n



183

•	 Schienenverbinder 7 polig Art.-Nr.

443386

Ridi

Tragschienenverbinder 
VL2TV-7 IP20

•	 Schienenverbinder 7 polig Art.-Nr.

443385

Ridi

Tragschienenverbinder 
VL2TV-7 IP54

•	 Aufhänger Deckenmontage max.20 KG Art.-Nr.

436284

Ridi

Tragschienenbefestigung Decke
VL2THD

•	 Kettenabhänger max.20 KG ohne Kette Art.-Nr.

436283

Ridi

Tragschienenaufhängung für Kette
VL2THK

•	 Einspeiser 7 polig IP20/IP54 Art.-Nr. Farbe

443400 beige/violett

Ridi

Netzeinspeiser
VL2NE-7S

•	 Einspeiser 5 polig IP20/IP54 Art.-Nr. Farbe

436281 beige/blau

Ridi

Netzeinspeiser
VL2NE-5S
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•	 beliebig kürzbar

•	 Kuststoff

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

500458 1.500 mm 58 mm 15 mm weiß

Ridi

Blindabdeckung
VLBKM 1500

•	 beliebig kürzbar

•	 Kunststoff

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

500460 1.500 mm 58 mm 15 mm weiß

Ridi

Blindabdeckung incl. Dichtung
VLSBKM 1490mm  + VLSBKD 10mm

•	 Schienenendstück  IP54

•	 Kunststoff
Art.-Nr.

436282

Ridi

Tragschienenenddeckel
VL2TE

•	 bei kürzen der VLSBKM erforderlich Art.-Nr. Farbe

1123037 weiß

Ridi

Dichtung
VLSBKD

•	 Aufhänger mit Seil 1,5 m und Ringöse 
max.20 KG

Art.-Nr.

436285

Ridi

Tragschienenaufhängung für Seil
VL2THS
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2 Prozessoptimierung

3 komplettes Lagersystem aus einer 
Hand 

4 einfacher, schneller Bestellprozess 
per App

5 reduzierte Kapitalbindung 

Ihre Vorteile
Strukturiert und effizient 
Bringen Sie Ordnung, Übersicht und Tempo in Ihre Lagerprozesse – mit unserer maß-
geschneiderten Systemlösung zur Lageroptimierung.
 
Analyse, Struktur und digitale Unterstützung 
Wir analysieren Ihren Warenbestand und definieren gemeinsam sinnvolle Mindest- und 
Maximalmengen für jedes Produkt. Mit professionellen Regalsystemen, Lagerboxen 
und Barcode-Etiketten schaffen wir eine klare Struktur, die Ihre Nachbestellung und 
Bestandskontrolle deutlich vereinfacht.
 
Direkt vom Lagerplatz bestellen 
Dank der FEGA & Schmitt App mit integriertem Barcode-Scanner bestellen Sie schnell 
und unkompliziert nach. Spart Zeit, Kosten und reduziert Ihre Kapitalbindung durch 
optimierte Lagerbestände.

Lagerkonzept – LAKO!
1 niedrigere, optimierte  

Lagerbestände 

Wo vorher Chaos geherrscht hat, hat jetzt alles 
seinen festen Platz und das dank dem Lager-
system LAKO! von FEGA & Schmitt. Sobald sich 
das Lager leert, können mit dem Scanner schnell 
und einfach die benötigten Warenmengen erfasst 
werden. Mit Hilfe der bedienerfreundlichen App 
klappt auch die Bestellung völlig reibungslos.

Stephan Roth – 
Umwelt- und Energie-
techniker von LORENZ 
ENERGIE GmbH

Kundenmeinung

Jetzt LAKO! 
kennenlernen.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Details 
oder sprechen Sie direkt mit Ihrem persönlichen 
Innen- oder Außendienstmitarbeiter.
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Lichtline

LED-Lichtbandleuchte
ClickLUX Rocket

DALI

IP54
Schutzart

I

•	  Schnellmontagelichtband mit integrierter Tragschiene

•	 variabler Lichtstrom 100/75/50%, 3 polige Phasenwahl,7 polige 
Durchgangsverdrahrung

•	 4.000/5.000/6.500 K einstellbar

•	 Gehäuse Aluminium mit Abdeckung PC

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

175369 2.000 mm 67 mm 56 mm silber 11.500 lm 76 W
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Art.-Nr. Farbe

383198 weiß

Lichtline

Anschluss-Set
ClickLUX Rocket

Art.-Nr. Länge Farbe

138739 5.000 mm Aluminium

Lichtline

Seilabhängung
ClickLUX Rocket 1x5 m

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

383200 90 mm 60 mm 30 mm Silber

Lichtline

Kettenabhängung
ClickLUX Rocket

•	 für Schnellmontagelichtband mit integrierter Tragschiene

•	  Durchgangsverdrahtung 7x1,5

•	 Gehäuse Aluminium

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

383197 1.000 mm 67 mm 56 mm silber

Lichtline

Leermodul 
ClickLUX Rocket
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Schuch

LED-Hallenleuchte
TRIANO disc

5.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 Pendelleuchte mit Einpunktaufhängung

•	 geeignet für die Lebensmittelindustrie HACCP/IFS Zulassung

•	 max.Umgebungstemperatur 50 °C

•	 D- Kennzeichen

•	 Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Kühlrippenstruktur

•	 Komponenten austauschbar

•	 IK09

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L80 / B50

Art.-Nr. Breite Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

217384 312 mm 146 mm 312 mm grau 10.000 lm 65 W

217388 362 mm 146 mm 362 mm grau 20.000 lm 123 W

217394 392 mm 146 mm 392 mm grau 30.000 lm 195 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Lichtline

LED-Hallenleuchte
Lanara 2.0

5.000
Kelvin DALI

IP65
Schutzart

I

•	 Hallenflächenleuchte ballwurfsicher

•	 Anschluß über Stirnseite

•	 variabler Lichtstrom über DIP- Schalter einstellbar

•	 Gehäuse Aluminium mit Abdeckung PC

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

138741 1.215 mm 150 mm 105 mm Schwarz 22.500 lm 150 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin

5.000
Kelvin

6.500
Kelvin Bluetooth

Weitere Varianten verfügbar: 

Zumtobel

LED-Hallenleuchte
Craft

4.000
Kelvin DALI

IP66
Schutzart

I

•	 Hallentiefstrahler 

•	 mit 2 m Anschlußkabel 5x1,0 mm²

•	 2 - Punktaufhängung

•	 Abdeckung aus UV- stabilisiertem PC

•	 Gehäuse aus tiefgezogenen Stahlblech pulverbeschichtet

•	 Betriebsgerät austauschbar

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L95 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9435324 540 mm 470 mm 77 mm weiß 21.480 lm 126 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

6.500
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Signify

LED-Hallenleuchte
BY 120 er

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 Pendelleuchte mit Einpunktaufhängung

•	 mit 30 cm Anschlussleitung und IP65 Industriestecker 

•	 D- Kennzeichen

•	 Optische Abdeckung aus PC

•	 Gehäuse aus Aluminium Druckguss

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L85 / B50 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

317789 90 mm 290 mm grau 10.500 lm 67 W

317791 99 mm 330 mm grau 20.000 lm 126 W

317793 99 mm 393 mm grau 25.000 lm 157 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

PROTEC.class

LED-Hallenleuchte
PLEDHTS160

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 Pendelleuchte mit Einpunktaufhängung

•	 mit Anschlussleitung 1,5 m 3G1,0 mm²

•	 variabler Lichtstrom 13.600 - 25.000 lm

•	 Gehäuse aus Aluminium Druckguss

•	 IK09

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50 

Art.-Nr. Breite Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

057085 122 mm 50 mm 400 mm schwarz 25.000 lm 160 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

4.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

lichtline

LED-Feuchtraumlichtleiste
IndustryLUX FARO X3

5.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

II

•	 Anbauleuchte Decke ovaler Querschnitt

•	 Anschuß über abnehmbare Kopfstücke

•	 integrirtes Druckausgleichselement

•	 variabler Lichtstrom 100% / 75% / 50%, Durchgangsverdrahtung 
5x1,6

•	 D- Kennzeichen

•	 Wanne und Gehäuse aus PC

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

115259 800 mm 105 mm 77 mm weiß 3.500 lm 23 W

115263 1.500 mm 105 mm 77 mm weiß 7.000 lm 45 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

NORKA

LED-Feuchtraumlichtleiste
Magnon PL

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

II

•	 schlankes Gehäuse mit Schwenkreflektor

•	 witterungs- und uv- beständiges Leuchtengehäuse

•	 D- Kennzeichen

•	 2x90° schwenkbarer Schutzrohr- Reflektor

•	 Komponenten austauschbar

•	 IK04

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

967645 1.255 mm 80 mm 123 mm weiß 4.660 lm 30 W

184189 1.555 mm 80 mm 123 mm weiß 5.800 lm 37 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

RZB

LED-Feuchtraumleuchte
Planox ECO

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

II

•	 Anbauleuchte Wand/ Decke

•	 geschlossener Leuchtenkörper mit seitlicher Einspeisemöglichkeit

•	 variabler Lichtstrom 1.100/2.100 lm

•	 variabler Lichtstrom 3.050/4.950 lm

•	 variabler Lichtstrom 4.700/6.800 lm

•	 Wanne und Gehäuse aus PC

•	 D- Kennzeichen

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

437218 799 mm 62 mm 50 mm grau 2.100 lm 15 W

443155 1.399 mm 62 mm 50 mm grau 4.950 lm 34 W

443157 1.699 mm 62 mm 50 mm grau 6.800 lm 46 W

© Linus Lintner
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

lichtline

LED-Deckenleuchte
TUBOLA

ON
OFF

IP65
Schutzart

II

•	 Rohr- Anbauleuchte

•	 Anschuß über abnehmbare Kopfstücke

•	 in Rohrschelle drehbar

•	  Durchgangsverdrahtung 3x1,5

•	 4.000/5.000/6.500 K einstellbar

•	 Gehäuse und Lichtaustritt aus PC

•	 D- Kennzeichen

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

115254 600 mm   mm 80 mm 48 mm weiß 1.600 lm 12 W

115253 800 mm 80 mm 48 mm weiß 2.600 lm 19 W

115252 1.500 mm 80 mm 48 mm weiß 4.200 lm 30 W

280999 1.500 mm 80 mm 48 mm weiß 7.000 lm 45 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

PRACHT

LED-Rohrleuchte
TUBIS BL

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP67
Schutzart

I

•	 Anbauleuchte zylindrisch aus opalem PMMA

•	 Leuchtenbefestigung aus Edelstahl

•	 Landwirtschaft uneingeschränkt und Außenbereiche 

•	 360° rotierendes Lichtband mit Durchgangsverdrahtung

•	 D- Kennzeichen

•	 für Säure/Laugen/Ölhaltige Umgebung geeignet 

•	 Komponenten austauschbar

•	 IK06

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L80 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Farbe Lichtstrom Leistung

218472 1.629 mm 80 mm klar 3.800 lm 24 W

218474 1.629 mm 80 mm klar 6.500 lm 42 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

IFS

Weitere Varianten verfügbar: 

Schuch

LED-Feuchtraum
wannenleuchte
Luxano 167 G2 Vario 

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 Anbauleuchte Wand/ Decke 

•	 Wannenverschlüsse und Halteklammern aus Edelstahl

•	 variabler Lichtstrom 2.700/4.300 lm

•	 variabler Lichtstrom 3.800/6.200 lm

•	 Wanne aus opalem PMMA, Gehäuse Polyester glasfaserverstärkt

•	 D- Kennzeichen

•	 Komponenten austauschbar

•	 IK05

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

475542 1.185 mm 85 mm 88 mm grau 4.300 lm 30 W

475543 1.477 mm 85 mm 88 mm grau 6.200 lm 43 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Schuch

LED-Feuchtraum
wannenleuchte
Luxano 167 G2 Vario AUS

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 Anbauleuchte Wand waagerecht / Decke

•	 Wannenverschlüsse und Halteklammern aus Edelstahl

•	 integrirtes Druckausgleichselement

•	 variabler Lichtstrom 2.700/4.300 lm

•	 variabler Lichtstrom 3.800/6.200 lm

•	 Wanne aus opalem PMMA UV- beständig, Gehäuse Polyester 
glasfaserverstärkt

•	 D- Kennzeichen

•	 Komponenten austauschbar

•	 IK05

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

428299 1.185 mm 85 mm 88 mm grau 4.300 lm 30 W

428300 1.471 mm 85 mm 88 mm grau 6.200 lm 43 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin

6.500
Kelvin

Weitere Varianten verfügbar: 

LEDVANCE 

LED-Feuchtraum
wannenleuchte
Damp Proof

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 Anbauleuchte Wand waagerecht/ Decke

•	 Wannenverschlüsse und Halteklammern aus Edelstahl

•	 incl. Diebstahlschutz KIT

•	 D- Kennzeichen

•	 Wanne und Gehäuse aus PC

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9422675 1.200 mm 82 mm 68 mm grau 2.400 lm 18 W

9422678 1.200 mm 82 mm 68 mm grau 4.400 lm 32 W

9422680 1.500 mm 82 mm 68 mm grau 3.500 lm 26 W

9422683 1.500 mm 82 mm 68 mm grau 6.400 lm 46 W

9422685 1.500 mm 82 mm 68 mm grau 8.000 lm 58 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Weitere Varianten verfügbar: 

PRACHT

LED-Feuchtraum
wannenleuchte
LUNA BL ONE

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 Anbauleuchte Wand/ Decke  98% Recycelter Kunststoffanteil

•	 Wannenverschlüsse und Halteklammern aus Edelstahl

•	 variabler Lichtstrom 1.250 - 2.500 lm

•	 variabler Lichtstrom 2.800 - 5.400 lm

•	 variabler Lichtstrom 3.800 - 6.500 lm

•	 Gehäuse PCr- Kunststoff, Abdeckung aus PCOr -  Polycarbonat 
OPAL Rezyklat

•	 D- Kennzeichen

•	 Komponenten austauschbar

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 70.000 Stunden/ L90 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

457764 600 mm 90 mm 80 mm grau 2.500 lm 17 W

457767 1.200 mm 90 mm 80 mm grau 5.400 lm 38 W

457768 1.500 mm 90 mm 80 mm grau 6.500 lm 42 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

PRACHT

LED-Feuchtraumleuchte
Katla BL

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 variable Befestigungsabstände durch PRACHT- Klammersystem

•	 Geeignet für Parkhäuser, Gänge, Keller, Werkstätten und 
Technikräume als Decken- , waagerechte Wand- , Pendel und 
Tragschienenmontage

•	 D- Kennzeichen

•	 Abdeckung Kunststoff opal

•	 Kunststoffgehäuse aus PC weiß

•	 stirnseitige Kabeleinführung mit Durchgangsverdrahrung 3x1,5 
mm132

•	 LED und Netzteil nicht tauschbar

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L80 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Lichtstrom Leistung

288028 1.540 mm 68 mm 71 mm 6.500 lm 46 W

288027 1.540 mm 68 mm 71 mm 3.800 lm 27 W

288026 1.240 mm 68 mm 71 mm 5.400 lm 38 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Signify

LED-Feuchtraum
wannenleuchte
WT120C G2

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 Anbauleuchte Wand/ Decke 

•	 Wannenverschlüsse und Halteklammern aus Edelstahl

•	 D- Kennzeichen

•	 Wanne und Gehäuse aus PC

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

464874 665 mm 80 mm 76 mm grau 2.000 lm 13 W

386599 1.215 mm 80 mm 76 mm grau 2.700 lm 21 W

386600 1.215 mm 80 mm 76 mm grau 4.000 lm 29 W

386601 1.515 mm 80 mm 76 mm grau 3.400 lm 24 W

386602 1.515 mm 80 mm 76 mm grau 6.000 lm 43 W

386603 1.515 mm 80 mm 76 mm grau 8.000 lm 57 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

6.500
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

TRILUX

LED-Feuchtraumwannen-
leuchte
Oleveon Fit

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

I

•	 Anbauleuchte Wand/ Decke

•	 Cliplos- Verschlusstechnik 

•	 bei horizontaler Wandmontage Zubehör ZBATL zwingend erforder-
lich

•	 Diffusor aus PMMA , Leuchtenkörper PC

•	 D- Kennzeichen

•	 austauschbares Betriebsgerät

•	 IK03

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

107714 1.257 mm 102 mm 91 mm grau 4.000 lm 28 W

107716 1.552 mm 102 mm 91 mm grau 4.000 lm 28 W

107718 1.552 mm 102 mm 91 mm grau 6.200 lm 44 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DALI Multi Lumen

Weitere Varianten verfügbar: 

Thorn

LED-Feuchtraumleuchte
JULIE FLEX

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 Anbauleuchte Wand/ Decke

•	 EasyClick- Mechanismus für clip- lose Montage des Diffusors

•	 variabler Lichtstrom 1.000 - 2.200 lm

•	 Wanne und Gehäuse aus PC

•	 D- Kennzeichen

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

377997 635 mm 94 mm 76 mm grau 2.200 lm 18 W

378006 1.235 mm 94 mm 76 mm grau 4.200 lm 34 W

378003 1.535 mm 94 mm 76 mm grau 6.300 lm 51 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

3.000
Kelvin

6.500
Kelvin DALI

Weitere Varianten verfügbar: 

Regiolux

LED-Feuchtraum
wannenleuchte
maran

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

I

•	 Anbauleuchte Wand waagerecht / Decke

•	 Wannenverschlüsse und Halteklammern aus Edelstahl

•	 variabler Lichtstrom 3.500 - 4.800 lm

•	 variabler Lichtstrom 3.900 - 6.200 lm

•	 Wanne und Gehäuse aus PC

•	 D- Kennzeichen

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9433328 1.240 mm 85 mm 78 mm grau 4.800 lm 33 W

9433329 1.540 mm 85 mm 78 mm grau 6.200 lm 43 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

PROTEC.class

LED-Feuchtraum
wannenleuchte
PFRW

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

I

•	 Anbauleuchte Wand/ Decke

•	 Wannenverschlüsse und Halteklammern aus Edelstahl

•	 variabler Lichtstrom 1.200 - 2.100 lm

•	 variabler Lichtstrom 2.750 - 4.800 lm

•	 variabler Lichtstrom 3.400 - 6.000 lm

•	 variabler Lichtstrom 4.600 - 8.000 lm

•	 Wanne und Gehäuse aus PC

•	 D- Kennzeichen

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

056402 636 mm 103 mm 84 mm grau 2.100 lm 15 W

056403 1.176 mm 103 mm 84 mm grau 4.800 lm 34 W

056404 1.506 mm 103 mm 84 mm grau 6.000 lm 42 W

056405 1.506 mm 103 mm 84 mm grau 8.000 lm 55 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Trilux

LED-Feuchtraumleuchte
2315 G4

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

II

•	 Anbauleuchte Wand/ Decke

•	  436558 436460  mit Durchgangsverdrahtung 

•	 variabler Lichtstrom 2.600 - 3.800 lm 

•	 4.000 / 6.500 K einstellbar

•	 Wanne und Gehäuse aus PC

•	 D- Kennzeichen

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L70 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

436557 1.233 mm 60 mm 60 mm grau 3.800 lm 32 W

436558 1.233 mm 60 mm 60 mm grau 3.800 lm 32 W

436559 1.533 mm 60 mm 60 mm grau 5.600 lm 48 W

436460 1.533 mm 60 mm 60 mm grau 5.600 lm 48 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Feuchtraumleuchte
Planox ECO Farm

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

II

•	 Anbauleuchte Wand/ Decke

•	 geschlossener Leuchtenkörper mit seitlicher Einspeisemöglichkeit

•	 für landwirtschaftlichte Anwendungen, zugelassen in der Lebens-
mittelindustrie

•	 variabler Lichtstrom 3.050/4.950 lm

•	 variabler Lichtstrom 4.700/6.800 lm

•	 Wanne und Gehäuse aus vergilbungsfreiem PMMA

•	 D- Kennzeichen

•	 IK08

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

9599897 1.399 mm 62 mm 50 mm grau 4.950 lm 34 W

9599899 1.699 mm 62 mm 50 mm grau 6.800 lm 46 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

DOTLUX

LED EX-Leuchte
MISTRALex Zone  2&22

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

I

•	 Feuchtraumwannenleuchte

•	 mit ATEX- Prüfung ZONE 2+22, silikonfrei auch für  Lackierbe-
triebe

•	 Wand- und Deckenmontage

•	 gefrostete Abdeckung 

•	 UV- stabile,bruchsicheres Gehäuse aus PC

•	 D- Kennzeichen

•	 Komponenten austauschbar

•	 IK10

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

426300 1.572 mm 145 mm 111 mm grau 4.150 lm 27 W

405687 1.272 mm 145 mm 111 mm grau 6.710 lm 44 W

426301 1.572 mm 145 mm 111 mm grau 8.300 lm 53 W
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Baustellencontainer
Flexible Raumlösungen direkt auf der Baustelle 
Für unsere Kunden stellen wir Lagerflächen und Aufenthaltsräume direkt vor Ort 
bereit – ganz 	 nach Bedarf. Planung, Organisation und Lieferung – alles aus 
einer Hand. Die Container werden  
von FEGA & Schmitt geplant, organisiert und termingerecht geliefert.

Ihre Vorteile
1 Komplettpaket von Ware und 

Container

2 termingerechte, bundesweite 
Anlieferung

3 Vielfalt an Containervarianten

4 mehr Sicherheit auf der Baustelle

Stefan – Ihr Spezialist 
für Baustellencontainer

Container
konfigurieren.

Für Details QR-Code scannen 
oder Ihren Innen- oder Außen-
dienstmitarbeiter kontaktieren.

In diesen Warenbereichen bieten wir Ihnen unsere 
Leistungen inklusive passendem Material an:

Sie stehen vor der Frage, wie Sie Mate-
rialien auf Ihrer Baustelle sicher, effizient 
und zeitsparend lagern können, ohne 
dabei unnötige Transport-wege in Kauf 
zu nehmen? 
 
Unsere Baustellencontainer bieten Ihnen 
eine flexible Lösung für Lager, Werkstatt 
oder Büro – direkt auf der Baustelle. 

Gebäudetechnik

Installation

Industrie

Lichttechnik

Kabel und Leitungen

Regenerative Energien

Ihr Spezialist
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Funküberwachte Systemen 
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Selbstüberwachte Systeme

EINFACHE INSTALLATION 

MONTIEREN SIE DIE LEUCHTEN. 
DER REST ERLEDIGT SICH VON SELBST.
Die Leuchten der Wireless Professional-Familie verfügen über eine 
eigene Stromversorgung per Einzelbatterie und 868 MHz-Funkmodule. 
Zur Installationist lediglich die herkömmliche Spannungsversorgung 
mit 230V AC notwendig. Das Funksystem organisiert sich nach der 
Montage ad hoc vollständig von selbst. Jede Wireless Professional 
Leuchte nimmt automatisch Kontakt zu allen erreichbaren Knoten-
punkten auf. Dies können andere Leuchten, Repeater oder die Zentrale 
selbst sein.

Einfache Montage

•	 Minimaler Verkabelungsaufwand dank  
868 MHz-Funküberwachung

•	 Zeitsparende Inbetriebnahme durch automatische  
Netzwerk-Installation

•	 Minimaler Zeitaufwand bei Änderungen am System

EINFACHE BEDIENUNG

GENIESSEN SIE KOMFORT UND SICHERHEIT.  
BEIM EINRICHTEN, WARTEN, ÜBERWACHEN.
Wireless Professional gestaltet die Einrichtung, Wartung und Über-
wachung Ihrer Not- und Sicherheitsleuchten so einfach und sicher wie 
noch nie. Herzstück der Lösung ist die neue Steuerzentrale WLZENT: 
eine Eigenentwicklung von RP-Technik, die einen robusten LINUX-In-
dustrie-PC mit einem intuitiv zu bedienenden Touchscreen in einem 
funktionalen Gerät vereint.

An einer zentralen Stelle des Gebäudes an der Wand montiert, ermög-
licht WLZENT die komfortable Einrichtung und lückenlose drahtlose 
Wartung und Überwachung Ihres Leuchten-Netzwerks. Mithilfe der 
Wireless Professional Software können die angemeldeten Leuchten 
auf dem virtuellen Gebäudeplan platziert werden und erscheinen dort 
mit ihrem aktuellen Status.

•	 Komfortable Konfiguration und Wartung über WP Zentrale

•	 Hohe Betriebssicherheit

•	 Lückenlose Notlicht-Überwachung

•	 Optimaler Schutz vor Cyber-Attacken dank LINUX

•	 Minimaler Wartungsaufwand
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RP Group

Funküberwachungszentrale
WLZENT03

Funk

IP20
Schutzart

I

•	 automatische Prüfeinrichtung für Einzelbatterieversorgte Sicher-
heitsleuchten

•	 250 Leuchten (max. 1.000 Leuchten)

•	 Wandmontage

•	 inkl. Wandgehäuse

•	 Linux- Industrie- PC mit intuitiv zu bedienenden Touchscreen

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

471989 294 mm 265 mm 68 mm weiß

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RP Group

LED-Notleuchte
ASMU413WL

Funk

IP40
Schutzart

I

•	 Aluminiumprofilscheibenleuchte im eckigen Design

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 inkl. Piktogrammsatz 

•	 Betriebsdauer 3h

•	 Funkmodul integriert

•	 Erkennungsweite 22 m 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

471990 277 mm 46 mm 184 mm silber 190 lm 5,3 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RP Group

LED-Notleuchte
KSU413WL

Funk

IP54
Schutzart

II

•	 Kunstoffscheibenleuchte  in eckigem Design

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 inkl. Piktogrammsatz 

•	 Betriebsdauer 3h

•	 Funkmodul integriert

•	 Erkennungsweite 22 m 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

485776 250 mm 34 mm 174 mm weiß 190 lm 5,3 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RP Group

LED-Notleuchte 
KSC413WL

Funk

IP54
Schutzart

II

•	 Kunstoffscheibenleuchte  in eckigem Design

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 inkl. Piktogrammsatz, Kennzeichnung von Brandmelde-, 
Brandbekämpfungs-(205607), Erste-Hilfe Einrichtungen(205608) 
optional erhältlich

•	 Betriebsdauer 3h

•	 Funkmodul integriert

•	 Erkennungsweite 22 m 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

471995 250 mm 34 mm 174 mm weiß 190 lm 5,3 W

•	 Set für die Kennzeichnung von Brand-
melde- , Brandbekämpfungseinrichtun-
gen

•	 für Leuchte KSC

Art.-Nr. Farbe

205607 rot

RP Group

Piktogrammset
KS4FIRE

•	 Set für die Kennzeichnung von Er-
ste- Hilfe- Stellen

•	 für Leuchte KSC

Art.-Nr. Farbe

205608 grün

RP Group

Piktogrammset
KS4HELP
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RP Group

LED-Notleuchte
KMU413WL

Funk

IP43
Schutzart

II

•	 Kunstoffleuchte universal in eckigem Design

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 inkl. Piktogrammsatz

•	 Betriebsdauer 3h

•	 Funkmodul integriert

•	 Erkennungsweite 24 m 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

471993 250 mm 34 mm 174 mm weiß 190 lm 5,3 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RP Group

LED-Notleuchte
ILDL423WL

Funk

IP40
Schutzart

II

•	 Rettungswegleuchte aus Kunststoff im runden Design

•	 Deckenaufbaumontage

•	 Flur,- und Rundstrahllinse im Lieferumfang enthalten

•	 Betriebsdauer 3h

•	 Funkmodul integriert

•	 mit Enbaurahmen 317758 als Deckeneinbauleuchte geeignet 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9509218 36 mm 100 mm weiß 250 lm 3,4 W

•	 Einbaurahmen zur Aufnahme der ILD Leuchten

•	 Deckeneinbau

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe

317758 62 mm 130 mm weiß

RP Group

Einbaurahmen
ILDE Kunststoff
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RP Group

LED-Notleuchte
ILEL423WL

Funk

IP20
Schutzart

II

•	 Rettungswegleuchte aus Kunststoff im runden Design

•	 Deckeneinbaumontage

•	 Flur,- und Rundstrahllinse im Lieferumfang enthalten

•	 Betriebsdauer 3h

•	 Funkmodul integriert 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

9509222 84 mm 122 mm weiß 250 lm 3,4 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RP Group

LED-Notleuchte
PMW423WL

Funk
HACCP 

konform

IP65
Schutzart

II

•	 Kunststoffrettungswegleuchte mit konvex geformter Haube

•	 Deckenmontage

•	 inkl. Flurlinse, weitere Linsen optional erhältlich

•	 Betriebsdauer 3h

•	 Funkmodul integriert

•	 für den überdachten Außenbereich  

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom

489966 326 mm 65 mm 136 mm weiß 520 lm
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RP Group

LED-Notleuchte
PMD403WL

Funk
HACCP 

konform

IP65
Schutzart

II

•	 Kunststoffrettungszeichenleuchte mit trapezförmiger Haube

•	 Deckenanbaumontage

•	 inkl. Piktogrammsatz 

•	 Betriebsdauer 3h

•	 Funkmodul integriert

•	 Erkennungsweite 20 m 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Leistung

489964 236 mm 136 mm 168 mm weiß 3,8 W

RP Group

LED-Notleuchte
PMW403WL

Funk
HACCP 

konform

IP65
Schutzart

II

•	 Kunststoffrettungszeichenleuchte mit konvex geformter Haube

•	 Wandmontage

•	 inkl. Piktogrammsatz 

•	 Betriebsdauer 3h

•	 Funkmodul integriert

•	 Erkennungsweite 20 m 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Leistung

489965 236 mm 65 mm 136 mm weiß 3,8 W

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RP Group

LED-Notleuchte  
ZAW413WL-TT

Funk

IP65
Schutzart

I

•	 Zinkdruckgussgehäuse im rechteckigen Design für Außenan-
wendung Ausgangsbereiche 

•	 Wandmontage

•	 Betriebsdauer 3h

•	 Funkmodul integriert

•	 Akku für Temperaturbereich - 25 bis +40 °C

•	 Lichtaustritt nach unten für Fluchttür im Außenbereich 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

496590 315 mm 65 mm 140 mm weiß 190 lm 5,3 W
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FUNKTIONEN
PRÜFUNG
•	 Automatische Durchführung von Funktions- und Dauerprüfungen 

pro Anlage, zeitgleich oder zeitversetzt für die Überwachungs-
gruppen²

•	 Manuelle Durchführung von Funktions- und Dauerprüfungen pro 
Anlage, Leuchte, Versorgungsmodul und Versorgungsgerät oder 
Gruppe

STEUERUNG
•	 Manuelle Schaltung (ein / aus) im Netzbetrieb (nur bei Dauer-

schaltung) pro Anlage, Leuchte oder Gruppe

•	 Manuelle Dimmung auf fixen Dimm-Wert im Netzbetrieb (nur bei 
Dauerschaltung) pro Anlage, Leuchte oder Gruppe

MELDUNG
•	 Störungen (Lampe, Kommunikationsstörung, Batteriestörung) pro 

Anlage oder Leuchte, Versorgungsmodul und Versorgungsgerät

SPEICHERUNG
•	 Prüfungen der letzten 2 Jahre pro Anlage bzw. Leuchte, Versor-

gungsmodul und Versorgungsgerät

•	 Batterie für Datenerhalt

STEUEREINGÄNGE UND STEUERAUSGÄNGE
•	 4 Steuereingänge³ zur Schaltung von Leuchten oder Gruppen 

(Steuersignal: Kontakt, potentialfrei)

•	 3 Steuerausgänge4 in Kombination mit 1 bis 3 Störungsmelde-
modulen zur Meldung von Sammelstörungen (Steuerausgang pro 
Störungsmeldemodul: 1 Wechsler, potentialfrei)

ZENTRALE PRÜFEINRICHTUNG LOGICA FM
Automatische Prüfeinrichtung nach DIN EN 62034 zur Überwachung 
und Steuerung von Leuchten, Versorgungsmodulen und Versorgungs-
geräten mit Einzelbatterieversorgung und integriertem Logica FM-
Interface. Kommunikation zwischen Prüfeinrichtung Logica FM und 
max. 320 Leuchten, Versorgungsmodulen und Versorgungsgeräten 

mit Einzelbatterieversorgung und integriertem Logica FM-Interface 
per Funk-Bus nach dem ZigBee®-Standard. Alle Logica FM-Interfaces 
mit integriertem Repeater. Automatische Adressierung der Leuchten, 
Versorgungsmodule und Versorgungsgeräte.

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

Funküberwachungszentrale 
Logica FM

Funk

IP20
Schutzart

II

•	 automatische Prüfeinrichtung für Einzelbatterieversorgte Sicher-
heitsleuchten

•	 für max. 320 Leuchten

•	 Hutschienenmontage 9 TE 

•	  Fernabfragemodul RS485 

•	 4 Steuereingänge zur Schaltung von Leuchten/Gruppen, 3 
Steurausgänge mit 1 - 3 Störmeldungsmodulen

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

438530 160 mm 90 mm 75 mm grau
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

LED-Notleuchte
IRONFLAGE IP65 Rettungzeichenleuchte

4.000
Kelvin Funk

IP65
Schutzart

I

•	 Aluminiumgehäuse in ekigem Design mit hoher Schutzart

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 Displayscheibe mit Piktogrammsatz

•	 Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar

•	 benötigtes Funkmodul 438535 zum Leuchteneinbau

•	 Erkennungsweite 30 m

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B20 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

438534 352 mm 55 mm 227 mm grau

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

LED-Notleuchte
IRONFLAGE IP42 Rettungzeichenleuchte

4.000
Kelvin Funk

IP42
Schutzart

I

•	 Aluminiumgehäuse in ekigem Design mit hoher Schutzart

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 Displayscheibe mit Piktogrammsatz

•	 benötigtes Funkmodul 438535 zum Leuchteneinbau

•	 Erkennungsweite 20 m

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B20

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

318090 230 mm 45 mm 115 mm grau
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

LED-Notleuchte
Piana  Rettungszeichenleuchte

Funk

IP40
Schutzart

II

•	 Kunststoffgehäuse in eckigem Design

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 Displayscheibe mit Piktogrammsatz

•	 Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar

•	 benötigtes Funkmodul 6171363 zum Leuchteneinbau

•	 Erkennungsweite 24 m

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

9390404 330 mm 45 mm 210 mm weiß

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

LED-Notleuchte 
Sign

6.500
Kelvin Funk

IP40
Schutzart

I

•	 Stahlblechgehäuse mit eckigen Konturen in dreieckiger Form

•	 Wandmontage

•	 Kennzeichnung von Brandmelde- , Brandbekämpfungs- , Er-
ste- Hilfe Einrichtungen

•	 Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar

•	 benötigtes Funkmodul 6171363 zum Leuchteneinbau

•	 zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen mit 5 Lx

•	 Erkennungsweite 26 m

•	 Piktogramm Feuerlöscher 470033, Brandmelder 398466

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B20

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom

470032 170 mm 170 mm 150 mm weiß 186 lm
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Beghelli

LED-Notleuchte
Prima

6.500
Kelvin Funk

IP54
Schutzart

I

•	 Kunststoffgehäuse in eckigem Design

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 Kunststoffabdeckung flach eckig 470377 oder hoch gewölbt 
470378 erforderlich

•	 Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar

•	 benötigtes Funkmodul 6171363 zum Leuchteneinbau

•	 Erkennungsweite flach 16 m oder hoch gewölbt 30 m

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

470376 327 mm 92 mm 200 mm wieß

•	 Abdeckhaube flach opal

•	 für Leuchte Prima 470376 zum  
aufklicken

•	 Piktogrammsatz enthalten

•	 Erkennungsweite 16 m

Art.-Nr. Länge Breite Höhe

470377 327 mm 130 mm 95 mm

Beghelli

LED-Notleuchte
Abdeckhaube flach

•	 Abdeckhaube gewölbt opal

•	 für Leuchte Prima 470376 zum  
aufklicken

•	 Piktogrammsatz enthalten

•	 Erkennungsweite 30 m

Art.-Nr. Länge Breite Höhe

470378 327 mm 200 mm 95 mm

Beghelli

LED-Notleuchte
Abdeckhaube gewölbt

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

LED-Notleuchte
LungaLL DE Rettungswegleuchte

4.000
Kelvin Funk

IP41
Schutzart

I

•	 Kunststoffgehäuse im quadratischen Design

•	 Deckenaufbaumontage 

•	 Flur,- und Rundstrahllinse im Lieferumfang enthalten

•	 Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar

•	 benötigtes Funkmodul 6171363 zum Leuchteneinbau 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom

470371 137 mm 137 mm 32 mm weiß 220 lm

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

LED-Notleuchte
LungaLL DE Rettungswegleuchte

4.000
Kelvin Funk

IP20
Schutzart

I

•	 Kunststoffgehäuse in rundem Design

•	 Deckeneinbaumontage 

•	 Flur,- und Rundstrahllinse im Lieferumfang enthalten

•	 Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar

•	 benötigtes Funkmodul 6171363 zum Leuchteneinbau

•	 inkl. Inverter- Akkublock

Art.-Nr. Höhe Ø

470372 28 mm 120 mm
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

LED-Notleuchte 
Triangel Rettungswegleuchte

4.000
Kelvin Funk

IP66
Schutzart

II

•	 Edelstahlgehäuse in dreieckigen Design für Außenanwendung 
Ausgangsbereiche

•	 Wandmontage

•	 Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar

•	 Funkmodul integriert

•	 Akku Life für Temperaturbereich - 20 bis +40 °C

•	 Lichtaustritt nach unten für Fluchttür im Außenbereich

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom

229262 241 mm 76 mm 190 mm weiß 143 lm

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

LED-Notleuchte
Formula65

4.000
Kelvin Funk

IP65
Schutzart

II

•	 variable Rettungszeichen und Sicherheitsleuchte aus Kunststoff

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 inkl. Piktogrammsatz

•	 Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar

•	 benötigtes Funkmodul 6171363 zum Leuchteneinbau

•	 Montagezubehör auf Anfrage

•	 Erkennungsweite 25 m/35 m abhängig von Montageart 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom

520898 353 mm 152 mm 48 mm weiß 170 lm
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•	 für Piktogrammleuchte IRONFLAGE IP65  
438534

Art.-Nr.

438535

Beghelli

Funkmodul
Logica FM-Modul IP65

•	 zum Einbau in Formula 65 Art.-Nr.

6171363

Beghelli

Funkmodul
Logica FM-Modul für Formula 65
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MULTIDIGIT air
Bluetooth®-Überwachungssystem  
für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

Safety in the air
Skalierbares Bluetooth®-Überwachungssystem für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten mit 
einem Maximum an Sicherheit und Komfort. MULTIDIGIT AIR eignet sich besonders für 
Anwendungen, bei denen eine drahtlose Vernetzung notwendig ist. Die permanente Über-
wachung sowie die Konfiguration erfolgt dabei über die MULTIDIGIT AIR App. Ein Tablet 
oder Smartphone übernimmt die Sichtbarkeit der Anlage von zentraler Stelle aus. Die 
Sicherheitsleuchten melden ihren momentanen Zustand über ein Bluetooth®-Mesh-Netz-
werk an die App, welche die Auswertung und Steuerung der gesamten Anlage übernimmt. 
Bis zu 100 Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten können drahtlos miteinander vernetzt und 
überwacht werden. Eine Busleitung ist nicht erforderlich. 
Die App erzeugt das Prüfprotokoll schnell und automatisch im PDF-Format, welches lokal 
oder in der Cloud archiviert werden kann. Dadurch spart der Servicetechniker wertvolle 
Zeit. 
Bei Leuchten mit der Artikelnummer-Endung .F1 ist das MULTIDIGIT AIR-Modul integriert.

Systemübersicht
Das MULTIDIGIT AIR Überwachungssystem gewährleistet die durch Vorschriften und 
Normen geforderten, wiederkehrenden Tests. Die Leuchten werden via Funk vernetzt und 
überwacht. Detaillierte Statusmeldungen jeder einzelnen Leuchte können zentral vor Ort 
oder dank App jederzeit und allerorts abgerufen werden.

Pluspunkte
•	 Funkvernetzung mit Bluetooth®-Mesh.

•	 Keine Busleitung erforderlich.

•	 Ideal geeignet für Sanierungen.

•	 Inbetriebnahme und Überwachung via 
App (iOS und Android).

•	 Reduzierte Installationskosten  
und -zeit.

•	 Zentrale Einrichtung, Steuerung und 
Wartung über Tablet oder Smartphone.

•	 Einfachste Konfiguration dank benut-
zerfreundlicher App.

•	 Reset-Funktion hilft bei Projektwechsel 
und Neukonfiguration.

•	 Leuchtenabstand bis zu 15 m.

•	 Überwachung von bis zu 100 Einzelbat-
terieleuchten.

•	 Prüfbücher und alle relevanten Daten 
können schnell lokal oder online ge-
speichert werden.

•	 Daten können jederzeit und überall über 
die Cloud abgerufen werden.

•	 Erhebliche Zeitersparnis für Service-
techniker durch reduzierten Dokumen-
tationsaufwand.Si
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte
GSUN 5

4.000
Kelvin Funk

IP54
Schutzart

II

•	 Rettungswegeleuchte aus Kunststoff

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 zur Beleuchtung von Rettungswegen

•	 Betriebsdauer 3h

•	 Drahtlose Vernetzung via App

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

9599378 336 mm 56 mm 75 mm weiß
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RZB

LED-Notleuchte
GSUN 5 S

4.000
Kelvin Funk

IP54
Schutzart

II

•	 Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 Displayscheibe mit Piktogrammsatz

•	 Betriebsdauer 3h

•	 Drahtlose Vernetzung via App

•	 Erkennungsweite 24 m 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

9599380 255 mm 204 mm 48 mm weiß

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte
GSUN 5 D

4.000
Kelvin Funk

IP54
Schutzart

II

•	 Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 gewölbte Displayscheibe mit Piktogrammsatz

•	 Betriebsdauer 3h

•	 Drahtlose Vernetzung via App

•	 Erkennungsweite 24 m 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

9599379 255 mm 177 mm 48 mm weiß

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte
Lucio 2

4.000
Kelvin Funk

IP20
Schutzart

II

•	 Rettungswegeleuchte aus Kunststoff

•	 9599327 Deckeneinbauleuchte, 9599325 Deckenanbauleuchte

•	 Flur,- und Rundstrahllinse im Lieferumfang enthalten

•	 Betriebsdauer 3/8h einstellbar

•	 Drahtlose Vernetzung via App 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom

9599327 62 mm 135 mm weiß 240 lm

9599325 46 mm 110 mm weiß 240 lm
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte
Centryxx W IP65

6.500
Kelvin Funk

IP65
Schutzart

I

•	 Rettungswegeleuchte aus Aluminium- Druckguss

•	 Wandanbauleuchte

•	 9708231 geeignet für flächige Beleuchtung, 9708232 geeignet 
für Rettungswegbeleuchtung

•	 Betriebsdauer 3h

•	 Drahtlose Vernetzung via App 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom

9708231 198 mm 198 mm 79 mm weiß 340 lm

9708232 198 mm 198 mm 79 mm weiß 310 lm

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte
Centryxx D

6.500
Kelvin Funk

IP65
Schutzart

I

•	 Rettungszeichenleuchte aus Aluminium- Druckguss

•	 Wandanbaumontage

•	 Kennzeichnung von Brandmelde- , Brandbekämpfungs- , Er-
ste- Hilfe Einrichtungen

•	 Betriebsdauer 3h

•	 Drahtlose Vernetzung via App

•	 Erkennungsweite 24 m

•	 benötigtes Piktogramm bei Bestellung angeben

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

9618699 199 mm 199 mm 125 mm weiß
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Baustellendokumentation
Umfassendes Dokument 
In unserem Onlineshop können Sie individuelle Dokumentationen für Ihr Bauvorhaben anlegen –  
auch mit anderweitig bestellten Artikeln!
 
Materialübersicht auf Knopfdruck 
Die Baustellendokumentation von FEGA & Schmitt erstellt eine detaillierte Materialsammlung aller  
gelieferten Artikel – exakt zugeordnet zum jeweiligen Projekt.

Weniger Aufwand, mehr Zeit 
Mit wenigen Klicks im FEGA & Schmitt Onlineshop sparen Sie wertvolle Ressourcen.

Hier geht es zur digitalen 
Baustellendokumentation.

Shopfunktion

Ihre Vorteile

1 komplette Dokumentation durch 	
individuelle Artikelanlage 

2 professionelle Außendarstellung durch  
das eigene Logo, ohne großen Aufwand

3 Inhalte individuell bestimmen (Mengen, 
Hersteller Artikelnummern, eine Seite pro Artikel)

4 Inhaltsverzeichnis für eine 
strukturierte Übersicht
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RP Group

LED-Notleuchte
KMUK403SC

SC
Selfcontrol

IP43
Schutzart

II

•	 Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 gewölbte Displayscheibe mit Piktogrammsatz

•	 Betriebsdauer 3h

•	 Erkennungsweite 24 m 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

362571 251 mm 35 mm 177 mm weiß

Selfcontrol

Die Leuchte mit Selbsttestfunktion
Die SelfControl-Leuchten haben eine automatische Selbsttestfunktion, 
die es der Leuchte ermöglicht, sich zu festgelegten Zeiten autom-
atisch zu überprüfen. Dies beinhaltet einen kurzen Funktionstest 
einmal im Monat sowie einen 3-stündigen Dauertest einmal pro Jahr. 
Alle Leuchten in SelfControl Ausführung sind mit einer Kontrollleuchte 
ausgestattet, deren Status LED grün leuchtet, wenn die ordnungs-
gemäße Funktion gewährleistet ist. Bei Störungen während einer 
Selbstkontrolle wechselt die Anzeige von Grün auf Rot. Entsprechende 
Maßnahmen müssen eingeleitet werden.

Diese Leuchten sind so konzipiert, dass sie im Falle eines Stro-
mausfalls mindestens 3 Stunden lang Licht aus dem in der Leuchte 
verbauten Akku liefern können.

Quelle:  https://www.rp-group.com/selfcontrol-autotest
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RP Group

LED-Notleuchte
KSC413SC

SC
Selfcontrol

IP54
Schutzart

II

•	 Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte aus Kunststoff

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 inkl. Piktogrammsatz, Kennzeichnung von Brandmelde-, 
Brandbekämpfungs-(205607), Erste-Hilfe Einrichtungen(205608) 
optional erhältlich

•	 Betriebsdauer 3h

•	 zusätzliche Beleuchtung von Brandbekämpfungs-  und Erste Hilfe 
Stellen nach EN1.838

•	 Erkennungsweite 22 m

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

472274 250 mm 34 mm 174 mm weiß

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

•	 Set für die Kennzeichnung von Brand-
melde- , Brandbekämpfungseinrichtun-
gen

•	 für Leuchte KSC

Art.-Nr. Farbe

205607 rot

RP Group

Piktogrammset
KS4FIRE

•	 Set für die Kennzeichnung von Er-
ste- Hilfe- Stellen

•	 für Leuchte KSC

Art.-Nr. Farbe

205608 grün

RP Group

Piktogrammset
KS4HELP
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RP Group

LED-Notleuchte
ILDL423SC

SC
Selfcontrol

IP40
Schutzart

II

•	 Rettungswegleuchte aus Kunststoff im runden Design

•	 Deckenanbaumontage

•	 Flur,- und Rundstrahllinse im Lieferumfang enthalten

•	 Betriebsdauer 3h

•	 mit Enbaurahmen 317758 als Deckeneinbauleuchte geeignet 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

335815 36 mm 100 mm weiß 250 lm 3 W
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RP Group

LED-Notleuchte
ILDK423SC

IP40
Schutzart

II

•	 Rettungswegleuchte aus Kunststoff im runden Design

•	 Deckenanbaumontage

•	 Flur,- und Rundstrahllinse im Lieferumfang enthalten

•	 Betriebsdauer 3h

•	 mit Enbaurahmen 317758 als Deckeneinbauleuchte geeignet

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

316573 36 mm 100 mm weiß 180 lm 2,8 W

•	 Einbaurahmen zur Aufnahme der ILD Leuchten

•	 Deckeneinbau

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe

317758 62 mm 130 mm weiß

RP Group

Einbaurahmen
ILDE Kunststoff

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RP Group

LED-Notleuchte
ILEL423SC

SC
Selfcontrol

IP20
Schutzart

II

•	 Rettungswegleuchte aus Kunststoff im runden Design

•	 Deckeneinbaumontage

•	 Flur,- und Rundstrahllinse im Lieferumfang enthalten

•	 Betriebsdauer 3h

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Lichtstrom Leistung

335816 84 mm 122 mm weiß 250 lm 3 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RP Group

LED-Notleuchte
KMB413SC

SC
Selfcontrol

IP54
Schutzart

II

•	 Rettungswegleuchte aus Kunststoff

•	 Deckenmontage

•	 geeignet für Rettungswegbeleuchtung

•	 Betriebsdauer 3h 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

481838 250 mm 34 mm 50 mm weiß 190 lm 5,3 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RP Group

LED-Notleuchte
ZAW013SC-COOL

SC
Selfcontrol

IP65
Schutzart

II

•	 Zinkdruckgussgehäuse im rechteckigen Design für Außenan-
wendung Ausgangsbereiche 

•	 Wandaufbaumontage

•	 mit ausgelagertem Akku im IP20 Gehäuse max. 1 m entfernt

•	 Betriebsdauer 3h 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

784366 315 mm 65 mm 140 mm weiß 190 lm 4,9 W
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte
GSUN S

4.000
Kelvin

SC
Selfcontrol

IP30
Schutzart

I

•	 Rettungszeichenleuchte aus Aluminium

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 Displayscheibe mit Piktogrammsatz

•	 Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar

•	 automatischer Selbtstest

•	 mit NFC Programmierschnittstelle

•	 Erkennungsweite 24 m 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

317960 247 mm 45 mm 195 mm silber

317959 247 mm 45 mm 195 mm weiß

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte
GSUN S

4.000
Kelvin

SC
Selfcontrol

IP30
Schutzart

I

•	 Rettungszeichenleuchte aus Aluminium

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 Displayscheibe mit Piktogrammsatz

•	 Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar

•	 automatischer Selbtstest

•	 mit NFC Programmierschnittstelle

•	 Erkennungsweite 32 m 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

317962 327 mm 45 mm 237 mm silber
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte
GSUN D

4.000
Kelvin

SC
Selfcontrol

IP30
Schutzart

I

•	 Rettungszeichenleuchte aus Aluminium

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 gewölbte Displayscheibe mit Piktogrammsatz

•	 Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar

•	 automatischer Selbtstest

•	 mit NFC Programmierschnittstelle

•	 Erkennungsweite 24 m 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

9538070 247 mm 45 mm 200 mm weiß

9538071 247 mm 45 mm 200 mm silber
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte
Exeo D

4.000
Kelvin

SC
Selfcontrol

IP54
Schutzart

II

•	 Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 gewölbte Displayscheibe mit Piktogrammsatz

•	 Betriebsdauer 3h 

•	 automatischer Selbtstest

•	 Erkennungsweite 24 m 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

9383414 255 mm 48 mm 177 mm weiß

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte
Exeo S

4.000
Kelvin

SC
Selfcontrol

IP54
Schutzart

II

•	 Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 Displayscheibe mit Piktogrammsatz

•	 Betriebsdauer 3h 

•	 automatischer Selbtstest

•	 Erkennungsweite 24 m 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

217968 255 mm 48 mm 204 mm weiß
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte
Lucio

4.000
Kelvin

SC
Selfcontrol

IP20
Schutzart

II

•	 Rerrungswegleuchte aus Kunststoff rund

•	 Deckeneinbaumontage

•	 geeignet für Rettungsweg-  und Flächenbeleuchtung

•	 Betriebsdauer 3/8h einstellbar

•	 automatischer Selbtstest

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe

9508842 60 mm 135 mm weiß

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte
Varioplast I

4.000
Kelvin

D SC
Selfcontrol

HACCP 
konform

IP65
Schutzart

I

•	 Rettungswegleuchte aus Kunststoff

•	 Wand-  und Deckenmontage

•	 Betriebsdauer 3h 

•	 automatischer Selbtstest

•	 HACCP Zertifikat vorhanden  

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

9538078 320 mm 186 mm 80 mm weiß

9538080 320 mm 186 mm 80 mm schwarz
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte
Centryxx

6.500
Kelvin

SC
Selfcontrol

IP65
Schutzart

I

•	 Rettungswegleuchte aus Aluminium quadratisch

•	 Wandanbaumontage über Außentür

•	 9506445 geeignet für flächige Beleuchtung, 9506447 geeignet 
für Rettungswegbeleuchtung

•	 Betriebsdauer 3h 

•	 automatischer Selbtstest

•	 mit Akkuheizung 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom

9506445 190 mm 190 mm 117 mm weiß 390 lm

9506447 190 mm 190 mm 117 mm weiß 350 lm
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Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte
Centryxx

D SC
Selfcontrol

IP65
Schutzart

I

•	 Rettungswegleuchte aus Aluminium quadratisch

•	 Wandanbaumontage 

•	 9260642 geeignet für flächige Beleuchtung,  9260639 geeignet 
für Rettungswegbeleuchtung

•	 Betriebsdauer 3h 

•	 automatischer Selbtstest 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom

9260642 198 mm 198 mm 79 mm weiß 340 lm

9260639 198 mm 198 mm 79 mm weiß 310 lm

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte
Centryxx

6.500
Kelvin

D SC
Selfcontrol

HACCP 
konform

IP65
Schutzart

I

•	 Rettungswegleuchte aus Aluminium quadratisch

•	 Deckenanbaumontage

•	 6151339 geeignet für flächige Beleuchtung, 6151340 geeignet 
für Rettungswegbeleuchtung

•	 Betriebsdauer 3h 

•	 automatischer Selbtstest

•	 HACCP Zertifikat vorhanden , ballwurfsicher nach DIN 18.032 - 3 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom

6151339 198 mm 198 mm 38 mm weiß 360 lm

6151340 198 mm 198 mm 38 mm weiß 340 lm
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© Fotostudio Lippmann

© Linus Lintner
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RP Group

Handscheinwerfer
HX

IP54
Schutzart

II

•	 Sicherheitsleuchte

•	 Wandhalter im Lieferumfang enthalten

•	 Betriebsdauer 3h nur  Hauptlampe

•	 Schwenkbarer Leuchtenkopf 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom Leistung

784371 104 mm 130 mm 300 mm schwarz 180 lm 3 W

Beghelli

LED-Handleuchte
Scout

II

•	 Kunststoffhandscheinwerfer orange

•	 Leuchtenkopf schwenkbar

•	 mit Haupt-  und Nebenlampe

•	 inkluve Wandhalterung und Ladeeinrichtung Anschlußkabel 1,3 m

•	 Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B20

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Lichtstrom

870103 120 mm 127 mm 337 mm orange 230 lm
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Witte + Sutor GmbH

Handscheinwerfer
JobLux

IP44
Schutzart

II

•	 Arbeisleuchte als Sicherheitsleuchte mit intergriertem Akku

•	 Wandhalter und Tragegurt im Lieferumfang enthalten

•	 Betriebsdauer 8h Hauptlampe

•	 Schwenkbarer Leuchtenkopf 120°

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

916980 112 mm 126 mm 336 mm rot

Witte + Sutor GmbH

Handscheinwerfer
JobLux

IP44
Schutzart

II

•	 Arbeisleuchte als Sicherheitsleuchte mit intergriertem Akku

•	 Wandhalter und Tragegurt im Lieferumfang enthalten

•	 Betriebsdauer 4h Hauptlampe

•	 Schwenkbarer Leuchtenkopf 120°

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

023624 112 mm 126 mm 336 mm rot

Die Artikel und Preise  
finden Sie im Onlineshop.
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1 Übernahme von Konfiguratoren 
und Programmierungen

2 umfangreiches Wissen über 
die gängigen Bussysteme

3 flexible Verfügkarkeit unserer 
Techniker für Unterstützung in 
Spitzenzeiten

4 bundesweite Verfügbarkeit

5 Unterstützung auch per Mail oder 
Hotline

Ihre Vorteile
FEGA & Schmitt begleitet Sie bei der Umsetzung Ihrer gebäudetechnischen  
Projekte – genau dort, wo Sie unsere Expertise benötigen.
 
Ob als kompetenter Berater an Ihrer Seite, bei der vollständigen Projektumsetzung 
durch unsere Experten oder durch eine Ausbildung zum zertifizierten KNX-Fach-
mann – wir richten uns ganz nach Ihren Vorstellungen.

Dienstleistungen nach Maß 
Unsere Leistungen sind vielfältig und individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt:
•	 Unterstützung beim Planungsgespräch mit Ihren Kunden
•	 Erstellung des Pflichtenhefts auf Basis des Lastenhefts
•	 Komplette Konfiguration für KNX oder andere Systeme

Gebäudetechnik

6 optimale Beratung bei Integration 
von PV, Wärmepumpe und ander-
weitigen Systemen

Sie möchten ein Gebäudetechnikprojekt 	
umsetzen, aber es fehlen Ihnen Fach-
kräfte, Know-how oder Erfahrung? 
Wir unterstützen Sie mit Technikern, 
praxisnahen Schulungen und individu-
eller Beratung – für eine sichere und 
erfolgreiche Umsetzung.

Thomas – Ihr Spezialist 
für Gebäudetechnik

Ihr Spezialist

Gebäudetechnik 
entdecken.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Details 
oder sprechen Sie direkt mit Ihrem persönlichen 
Innen- oder Außendienstmitarbeiter.
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Bewegungs- und Präsenzmelder

Seite 259 Seite 259 Seite 260 Seite 260 Seite 261 Seite 262

Seite 263 Seite 263 Seite 264 Seite 264 Seite 265 Seite 265

Seite 266 Seite 267 Seite 267

Lichtsteuerung
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•	 für die Eckmontage der Serie RC- plux next 

•	 bei RC- plus next 280 im Lieferumfang enthalten

•	 für Außeneckmontage

•	 Material PC UV- beständig

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe

422561 34 mm 71 mm schwarz

422557 34 mm 71 mm braun

422553 34 mm 71 mm weiß

BEG

Ecksockel
RC-plus next

BEG

Bewegungsmelder
RC-plus next N

ON
OFF

IP54
Schutzart

•	 Wand- , Decken- , Eckmontage (mit Zubehör)

•	 Parametrierung über mechanische Drehregler

•	 Schaltleistung max. 3.000 W

•	 mit Unterkriechschutz

•	 beweglicher Kugelkopf

•	 Weitere Funktionen über optionale Fernbedienungen einstellbar

•	 Material PC UV- beständig

•	 Nachlaufzeit oder Impuls

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Erfassungs-Ø Erfassungsbereich Nachlaufzeit

9255564 121 mm 71 mm 85 mm weiß 6 / 20 m 130° 0,25-16 Min.

9255562 121 mm 71 mm 85 mm braun 6 / 20 m 130° 0,25-16 Min.

9255563 121 mm 71 mm 85 mm schwarz 6 / 20 m 130° 0,25-16 Min.

9255561 121 mm 71 mm 85 mm weiß 6 / 20 m 230° 0,25-16 Min.

9255559 121 mm 71 mm 85 mm braun 6 / 20 m 230° 0,25-16 Min.

9255560 121 mm 71 mm 85 mm schwarz 6 / 20 m 230° 0,25-16 Min.

9255554 121 mm 71 mm 85 mm weiß 6 / 20 m 280° 0,25-16 Min.

9255552 121 mm 71 mm 85 mm braun 6 / 20 m 280° 0,25-16 Min.

9255553 121 mm 71 mm 85 mm schwarz 6 / 20 m 280° 0,25-16 Min.
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BEG

Bewegungsmelder
PD3N-1C Micro

II

•	 fernbedienbarer Deckenbewegungsmelder mit integriertem 
Akkustiksensor

•	 Schaltleistung max. 2.300 W

•	 092668 Deckeneinbau, 092674 Aufbau  

•	 Weitere Funktionen über optionale Fernbedienungen einstellbar

•	 Material PC UV- beständig

•	 Nachlaufzeit oder Impuls 

Art.-Nr. Höhe Ø Einbautiefe Farbe Erfassungs-Ø Erfassungsbereich Nachlaufzeit

092668 22 mm 82 mm 60 mm weiß 4/6/10 m 360° 0,25-30 Min.

092674 53 mm 109 mm weiß 4/6/10 m 360° 0,25-30 Min.

BEG

Bewegungsmelder
PD3N-1C

IP44
Schutzart

II

•	 fernbedienbarer Deckenbewegungsmelder

•	 Schaltleistung max. 2.300 W

•	 092671 Aufbau, 092669 Unterputz, 092672 Deckeneinbau

•	 Weitere Funktionen über optionale Fernbedienungen einstellbar

•	 Material PC UV- beständig

•	 Nachlaufzeit oder Impuls 

Art.-Nr. Höhe Ø Einbautiefe Farbe Erfassungs-Ø Erfassungsbereich Nachlaufzeit

092671 53 mm 106 mm weiß 4/6/10 m 360° 0,25-30 Min.

092669 34 mm 106 mm 30 mm weiß 4/6/10 m 360° 0,25-30 Min.

092672 22 mm 82 mm 60 mm weiß 4/6/10 m 360° 0,25-30 Min.
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BEG

Bewegungsmelder
PD4N-1C

II

•	 fernbedienbarer Deckenbewegungsmelder mit großer Reichweite

•	 Schaltleistung max. 2.300 W

•	 092662 Aufbau, 092705 Unterputz, 092664 Deckeneinbau

•	 Weitere Funktionen über optionale Fernbedienungen einstellbar

•	 Material PC UV- beständig

•	 Nachlaufzeit oder Impuls 

Art.-Nr. Höhe Ø Einbautiefe Farbe Erfassungs-Ø Erfassungsbereich

092664 47 mm 106 mm 43 mm weiß 6/8/24 m 360°

092662 65 mm 109 mm weiß 6/8/24 m 360°

092705 46 mm 106 mm 30 mm weiß 6/8/24 m 360°
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BEG

Bewegungsmelder
PD4N-1C-K

IP44
Schutzart

II

•	 fernbedienbarer Deckenbewegungsmelder speziell für Korridore

•	 Schaltleistung max. 2.300 W

•	 451614 Aufbau, 451615 Deckeneinbau

•	 Weitere Funktionen über optionale Fernbedienungen einstellbar

•	 Material PC UV- beständig

•	 Nachlaufzeit oder Impuls 

Art.-Nr. Höhe Ø Einbautiefe Farbe Erfassungs-Ø Erfassungsbereich

451614 65 mm 109 mm weiß 20/40 m 360°

451615 47 mm 106 mm 43 mm weiß 20/40 m 360°
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BEG

Präsenzmelder
PD4-M-1C

IP20
Schutzart

II

•	 Master- Gerät

•	 fernbedienbarer Deckenbewegungsmelder

•	 Schaltleistung max. 2.300 W

•	 898439 Aufbau, 9096395 Unterputz, 9096391 Deckeneinbau

•	 Erweiterbar mit PD4 - Slave

•	 Weitere Funktionen über optionale Fernbedienungen einstellbar

•	 Material PC UV- beständig

•	 Nachlaufzeit oder Impuls

Art.-Nr. Höhe Ø Einbautiefe Farbe Erfassungs-Ø Erfassungsbereich Nachlaufzeit

9096395 45 mm 106 mm 31 mm weiß 6/8/24 m 360° 0,25-30 Min.

898439 63 mm 98 mm weiß 6/8/24 m 360° 0,25-30 Min.

9096391 30 mm 97 mm 73 mm weiß 6/8/24 m 360° 0,25-30 Min.

•	 Slave- Gerät

•	 092660 Aufbau, 092665 Unterputz, 092681 Deckeneinbau

•	 Zur Erweiterung PD4 - M- 1C

•	 Material PC UV- beständig

•	 Schaltimpuls zum Master- Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebung-
shelligkeit 

Art.-Nr. Höhe Ø Einbautiefe Farbe Erfassungs-Ø Erfassungsbereich

092660 76 mm 103 mm weiß 6/8/24 m 360°

092665 30 mm 97 mm 54 mm weiß 6/8/24 m 360°

092681 30 mm 97 mm 73 mm weiß 6/8/24 m 360°

BEG

Bewegungsmelder
PD4-Slave

IP54
Schutzart

II
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BEG

Präsenzmelder
PD4-M-1C-K

IP20
Schutzart

II

•	 Master- Gerät

•	 fernbedienbarer Deckenbewegungsmelder speziell für Korridore

•	 Schaltleistung max. 2.300 W

•	 894885 Aufbau, 9096393 Deckeneinbau

•	 Erweiterbar mit PD4 - Slave- K

•	 Weitere Funktionen über optionale Fernbedienungen einstellbar

•	 Material PC UV- beständig

•	 Nachlaufzeit oder Impuls

Art.-Nr. Höhe Ø Einbautiefe Farbe Erfassungs-Ø Erfassungsbereich Nachlaufzeit

9096393 38 mm 98 mm 67 mm weiß 20/40 m 360° 0,25-30 Min.

894885 76 mm 103 mm weiß 20/40 m 360° 0,25-30 Min.

•	 Master- Gerät

•	 speziell für Korridore

•	 092698 Aufbau, 092700 Unterputz, 092699 Deckeneinbau

•	 Zur Erweiterung PD4 - M- 1C- K

•	 Material PC UV- beständig

•	 Schaltimpuls zum Master- Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebung-
shelligkeit 

Art.-Nr. Höhe Ø Einbautiefe Farbe Erfassungs-Ø Erfassungsbereich

092697 76 mm 103 mm weiß 20/40 m 360°

092699 30 mm 97 mm 73 mm weiß 20/40 m 360°

092700 30 mm 97 mm 54 mm weiß 20/40 m 360°

BEG

Bewegungsmelder
PD4-Slave-K

IP54
Schutzart

II
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BEG

Bewegungsmelder
PD4-M-1C-GH-AP

IP20
Schutzart

II

•	 Deckenanbaumontage

•	 fernbedienbarer Deckenbewegungsmelder speziell für Hochre-
gallager

•	 Schaltleistung max. 2.300 W

•	 Master- Gerät

•	 Erweiterbar mit PD4 - Slave- GH

•	 Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung

•	 Material PC UV- beständig

•	 Nachlaufzeit oder Impuls

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Erfassungs-Ø Erfassungsbereich

092675 63 mm 98 mm weiß 19/30 m 360°

•	 Deckenanbaumontage

•	 speziell für Hochregallager

•	 Slave- Gerät

•	 Zur Erweiterung PD4 - M- 1C- GH

•	 Material PC UV- beständig

•	 Schaltimpuls zum Master- Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebung-
shelligkeit 

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe Erfassungs-Ø Erfassungsbereich

451613 76 mm 106 mm weiß 19/30 m 360°

BEG

Präsenzmelder
PD4-Slave-GH

IP54
Schutzart

II
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BEG

Präsenzmelder
PD4N-M-DACO DALI-2

IP20
Schutzart

II

•	 Deckeneinbaumontage

•	 mit integriertem DALI- Applikations- Controller für eine energieef-
fiziente Lichtsteuerung

•	 Integrierte DALI- Spannungsversorgung, 80 mA (garantiert); 
125 mA (max.)

•	 DALI- Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG im 
Broadcast- Verfahren

•	 Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster 
möglich

•	 Halbautomatik- , Vollautomatik- , Lichtregler-  oder Anwesen-
heits- Betrieb einstellbar

•	 Material PC UV- beständig

•	 Ausführung als Singlemaster- Gerät, nicht vernetzbar

•	 DT0, DT5, DT6, DT7

Art.-Nr. Höhe Ø Einbautiefe Farbe Erfassungs-Ø Erfassungsbereich

492215 45 mm 106 mm 47 mm weiß 6/8/24 m 360°
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BEG

Präsenzmelder
PD4-M-DAA4G-AP

IP20
Schutzart

II

•	 Deckenanbaumontage

•	 Flexible DALI-Kompaktlösung speziell für Konferenz-, Schulungs- und 
Klassenräume

•	 Schaltleistung max. 2.300 W (Relaiskontakt)

•	 Hochsensibler Präsenzmelder mit der Fähigkeit, bis zu 64 DALI-EVG 
automatisch zu adressieren und segmentiert über 4 Gruppen zu 
steuern

•	 Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich

•	 3 Lichtzonen: A für die Hauptbeleuchtung mit segmentierter Kon-
stantlichtregelung über 3 DALI-Gruppen und Offset-Steuerung, B für 
Pult- oder Tafelbeleuchtung über separate DALI-Gruppe, C für Pult- 
oder Tafelbeleuchtung über integriertes Relais

•	 Material PC UV-beständig

•	 Voller Funktionsumfang ist nur mit dem B.E.G. IR-Adapter oder dem 
BLE-IR-Adapter und einem Smartphone oder Tablet (Android, iOS) 
aktivierbar

Art.-Nr. Höhe Ø Einbautiefe Farbe Erfassungs-Ø Erfassungsbereich

9096320 86 mm 124 mm weiß 6/8/24 m 360°

9096321 37 mm 117 mm 68 mm weiß 6/8/24 m 360°

BEG

Präsenzmelder
PD4-S-DAA4G-DE

IP20
Schutzart

II

•	 Deckeneinbaumontage

•	 Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume

•	 DALI- busbetriebenes Slave- Gerät

•	 Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master- Gerätes 
PD4 - M- DAA4G

•	 Material PC UV- beständig 

Art.-Nr. Höhe Ø Einbautiefe Farbe Erfassungs-Ø Erfassungsbereich

9096332 30 mm 98 mm 66 mm weiß 6/8/24 m 360°

9096331 76 mm 103 mm weiß 6/8/24 m 360°
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•	 Wandmontage auf handelsüblicher tiefer Schalterdose 

•	 erweiterbar mit Art.-Nr. 368818 um weitere drei DALI-Linien

•	 max. 64 DALI- Betriebsgeräte 

•	 Spannungsversorgung 24VDC 300 mA erforderlich

•	 Inbetriebnahme von DALI- Betriebsgeräten ohne DALI- Cockpit möglich

Art.Nr. Länge Breite Höhe Farbe

178337 178 mm 111 mm 8 mm weiß

368818 98 mm 17,5 mm 56 mm hellgrau

Lunatone

Bediengerät
DALI-2 Display 7“ plus weiß

•	 Wandmontage auf handelsüblicher tiefer Schalterdose 

•	 Bedienung über Touchbedienfläche

•	 max. 64 DALI- Betriebsgeräte 

•	 Spannungsversorgung 24VDC 300 mA erforderlich

•	 Inbetriebnahme von DALI- Betriebsgeräten nur mit DALI- Cockpit möglich

•	 TW und RGB Farblichtmanagement

•	 individuell gestalbare Bedienoberfläche

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

540235 178 mm 111 mm 8 mm weiß

Lunatone

Bediengerät
DALI-2 Display 7“ weiß

•	 Wandmontage auf handelsüblicher tiefer Schalterdose 

•	 Bedienung über Touchbedienfläche

•	 max. 64 DALI- Betriebsgeräte 

•	 Spannungsversorgung 24VDC 300 mA erforderlich

•	 Inbetriebnahme von DALI- Betriebsgeräten nur mit DALI- Cockpit möglich

•	 TW und RGB Farblichtmanagement

•	 individuell gestalbare Bedienoberfläche

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

540236 88 mm 88 mm 8,5 mm weiß

Lunatone

Bediengerät
DALI-2 Display 4“ weiß  
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•	 Wandmontage auf handelsüblicher tiefer Schalterdose 

•	 Bedienung über Touchbedienfläche

•	 Spannungsversorgung erfolgt über DALI- Bus

•	 Standardlayout und Werkseinstellung für einfache Installation ohne Konfiguration

•	 weitere Layouts auf Anfrage kondigurierbar

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

277827 88 mm 88 mm 8,5 mm weiß

Lunatone

Bediengerät
DALI-2 Touchpanel DIM 4 Szenen

•	 Wandmontage auf handelsüblicher tiefer Schalterdose 

•	 4 individuell belegbare Tasten 

•	 Spannungsversorgung erfolgt über DALI- Bus

•	 einfache Konfiguration über DALI- Cockpit

•	 zusätzlich in Farbe  RAL 9016 und schwarz erhältlich

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

540266 82,5 mm 82,5 mm 8,5 mm weiß

Lunatone

Bediengerät Taster
DALI-2 Switch Cross weiß
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•	 Hutschienenmontage  1TE

•	 Schnittstellenmodul zwischen DALI- Bus und DALI- Cockpit

•	 Spannungsversorgung erfolgt über DALI- Bus und USB- Scnittstelle

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

9277091 98 mm 17,5 mm 56 mm hellgrau

760989 102 mm 51 mm 33 mm transparent

Lunatone

Schnittstellenmodul
DALI USB DIN Rail

•	 Hutschienenmontage  1TE

•	 max. 64 DALI- Betriebsgeräte und bis zu 30 Steuermodule anschließbar

•	 Spannungsversorgung 230V AC

•	 Ausgangsstrom max. 250 mA/220 mA garantiert

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

730605 98 mm 17,5 mm 56 mm hellgrau

277820 59 mm 33 mm 15 mm schwarz

Lunatone

Stromversorgung
DALI-2 PS

•	 für den Einbau in handelsübliche tiefe Schalterdosen 

•	 Anschluß von 4 Schalteingängen mit Netzspannung

•	 Spannungsversorgung erfolgt über DALI- Bus

•	 einfache Konfiguration über DALI- Cockpit

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

277879 59 mm 33 mm 15 mm hellgrau

277881 98 mm 17,5 mm 56 mm hellgrau

Lunatone

LED-Betriebsgerät
DALI-2 MC4L
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•	 für den Einbau in handelsübliche tiefe Schalterdosen 

•	 zur Ansteuerung von CV-  LED Modulen 12 - 48VDC  DT6

•	 max. Anschlußstrom 8A auf die Kanäle beliebig verteilbar

•	 Spannungsversorgung erfolgt über DALI- Bus und separates Netzteil (max.48VDC)

•	 auch als Version Hutschiene und Deckeneinbau erhältlich

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

9276994 59 mm 33 mm 15 mm hellgrau

9276992 59 mm 33 mm 15 mm hellgrau

Lunatone

LED-Dimmer
DALI 4Ch 8A

•	 Hutschienenmontage  1TE

•	 Relaismodul zum direkten Ansteuern von 230VAC- Lasten über DALI

•	 max. Dauerstrom 8A , kurzzeitiger Einschaltstrom 40A möglich

•	 Spannungsversorgung erfolgt über DALI- Bus

•	 auch als Geräteeinbau und in 16A Dauerstrom erhältlich

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

407153 98 mm 17,5 mm 56 mm hellgrau

Lunatone

Schaltaktor
DALI-2 RM8 Hutschiene

•	 Hutschienenmontage  1TE

•	 max. 64 DALI- Betriebsgeräte, über eine Adresse angesteuert

•	 Spannungsversorgung 230V AC

•	 Ausgangsstrom max. 250 mA/200 mA garantiert

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

413697 98 mm 17,5 mm 56 mm hellgrau

413600 120 mm 30 mm 22 mm hellgrau

Lunatone

Steuergerät
DALI-2 Expander HS
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•	 für Deckeneinbau

•	 Bedienung über Bluetouth App

•	 max. 64 DALI- Betriebsgeräte 

•	 Spannungsversorgung 230V AC

•	 Ausgangsstrom max. 250 mA/180 mA garantiert

•	 ermöglicht einfache Raumlösungen 

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

540239 120 mm 41 mm 22 mm hellgrau

Lunatone

Bediengerät
DALI-2 BT5 Room Controller
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•	 Hutschienenmontage  6TE

•	 Ansteuerung über externe Bediengeräte/Sensoren

•	 max. 128 DALI- Betriebsgeräte über 2 Steuerausgänge anschließbar

•	 Spannungsversorgung 230V AC

•	 integrierte DALI- Spannungsversorgung 

•	 Anpassung sämtlicher Einstellungen über kostenlose Software für PC 

•	 Biolux HCL für hochgenaues künstliches Tageslicht

•	 LAN Verbindung für bis zu 8 Controler in einem Netzwerk

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

9682613 91 mm 106 mm 62 mm hellgrau

Ledvance

Steuergerät
FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW

•	 für Deckeneinbau

•	 Ansteuerung über Standard Lichttaster

•	 max. 32 DALI- Betriebsgeräte  anschließbar

•	 Spannungsversorgung 230V AC

•	 integrierte DALI- Spannungsversorgung 

•	 Anpassung sämtlicher Einstellungen über App

•	 Biolux HCL für hochgenaues künstliches Tageslicht

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

9617100 119 mm 30 mm 21 mm hellgrau

Ledvance

Steuergerät
FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW
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•	 für Deckeneinbau

•	 Ansteuerung über Standard Lichttaster

•	 max. 32 DALI- Betriebsgeräte  anschließbar

•	 Spannungsversorgung 230V AC

•	 integrierte DALI- Spannungsversorgung 

•	 Anpassung sämtlicher Einstellungen über App

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

9617102 119 mm 30 mm 21 mm hellgrau

Ledvance

Steuergerät
FLEX CU DALI-2 TW

•	 für den Einbau in Handelsübliche tiefe Schalterdosen 

•	 Ansteuerung über Standard Lichttaster

•	 max. 32 DALI- Betriebsgeräte  anschließbar

•	 Spannungsversorgung 230V AC

•	 integrierte DALI- Spannungsversorgung 

•	 Anpassung sämtlicher Einstellungen über App

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe

9617099 22 mm 49 mm hellgrau

Ledvance

Steuergerät
FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
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•	 für den Einbau in handelsübliche tiefe Schalterdosen 

•	 Bedienung über Bluetouth App

•	 für verschiedenste dimmbare LED- Leuchtmittel 

•	 Spannungsversorgung 230V AC, Schaltleistung max.100 W

•	 Material PC UV- beständig

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

500890 40 mm 36 mm 14 mm weiß

RP Group

Steuergerät
Casambi TED

•	 für den Einbau in handelsübliche tiefe Schalterdosen 

•	 Bedienung über Bluetouth App

•	 max. 1 DALI oder 0 - 10V Betriebsgeräte Integrierte DALI- Spannungsversorgung, 

•	 Spannungsversorgung 230V AC

•	 Ausgangsstrom max. 6 mA

•	 Nachrüstlösung für geeignete dimmbare Leuchten

•	 Material PC UV- beständig

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

437305 56 mm 36 mm 22 mm weiß

RP-Group

Steuergerät
Casambi ASD BT DALI Modul 7mA IP20

•	 unverselle Wandmontage

•	 Bedienung über Bluetouth App

•	 Casambi - fähige Benutzerschnittstelle

•	 Spannungsversorgung über Knopfzelle CR2.430

•	 Material PC UV- beständig

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe

500892 90 mm 90 mm 12 mm schwarz

500891 90 mm 90 mm 12 mm weiß

RP Group

Steuergerät
Casambi Xpress
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•	 für den Einbau in handelsübliche tiefe 
Schalterdosen 

•	 Universal- Steuerspannung 8..230V UC

•	 Power MOSFET bis 400 W

•	 Ansteuerung über handelsübliche Taster

•	 Mindesthelligkeit oder Dimmgeschwind-
igkeit einstellbar

•	 Automatische Lasterkennung oder 
manuell einstellbar

•	 Kunststoffgehäuse

•	 Schaltung mit Soft- Ein und Soft- Aus zur 
Lampenschonung, Schlummerschaltung

Art.-Nr. Höhe Ø Farbe

023893 18 mm 45 mm blau

ELTAKO

Universal-Dimmschalter
EUD61NPN-UC

•	 Hutschienenmontage  1TE

•	 Universal- Steuerspannung 8..230V UC

•	 Power MOSFET bis 400 W

•	 Ansteuerung über handelsübliche Taster

•	 Mindesthelligkeit oder Dimmgeschwind-
igkeit einstellbar

•	 Automatische Lasterkennung oder 

manuell einstellbar

•	 Kunststoffgehäuse

•	 Schaltung mit Soft- Ein und Soft- Aus zur 
Lampenschonung, Schlummerschaltung

Art.-Nr. Breite Höhe Farbe

023545 18 mm 58 mm blau

ELTAKO

Universal-Dimmschalter
EUD12NPN-UC

weitere Informationen
Im technischen Anhang (Seite 289) finden Sie weitere 
Informationen zur Funktionsweise der Dimmung.
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•	 für den Einbau in handelsübliche tiefe 
Schalterdosen 

•	 für DALI- Betriebsgeräte

•	 integrierte DALI- Stromversorgung (max. 
70 mA)

•	 Ansteuerung über handelsübliche Taster

•	 Sanft -  Ein/Aus ,Mindest-  und 
Starthelligkeit einstellbar

•	 Kunststoffgehäuse

•	 Ansteuerung von max.35 Be-
triebsgeräten

Art.-Nr. Breite Höhe Farbe

392400 43 mm 19 mm grün

Schalk

Tastdimm-Steuergerät
TDSU1

•	 für den Einbau in handelsübliche tiefe 
Schalterdosen 

•	 für verschiedenste dimmbare 
LED- Leuchtmittel

•	 einstellbare Dimmart

•	 Ansteuerung über handelsübliche Taster

•	 Mindesthelligkeit ,sanft EIN/Aus einstell-
bar, Schlummerfunktion

•	 Kunststoffgehäuse

•	 max.400VA bei LED- Lampen

Art.-Nr. Breite Höhe Farbe

754980 43 mm 19 mm grün

Schalk

Tastdimmer
ETDU2

weitere Informationen
Im technischen Anhang (Seite 289) finden Sie weitere 
Informationen zur Funktionsweise der Dimmung.
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PROKADEMIE
Wissen, das weiterbringt 
In einer Zeit rasanter technologischer Entwicklungen geht FEGA & Schmitt über die 
Rolle eines klassischen Elektrogroßhändlers hinaus.
 
Gezielte Weiterbildung für moderne Anforderungen 
Mit der digitalen Schulungsplattform Prokademie bietet FEGA & Schmitt eine um-
fassende Lernwelt – von Grundlagenschulungen bis hin zu spezialisierten Zerti-
fizierungskursen.
 
Praxisnah und zukunftsorientiert 
Ob Smart Home, künstliche Intelligenz in IP-Systemen, komplexe Photovoltaik-
lösungen oder intelligente Ladesysteme – moderne Elektroinstallationen erfordern 
fundiertes Wissen. Unsere praxisnahen Schulungen helfen Ihnen, stets auf dem 
neuesten Stand der Technik zu bleiben.

Ihre Vorteile

1 Inhouse-Schulungen mit 		
individuellen Inhalten

2 Kosteneffizienz durch Möglichkeit 	
von Inhouse-Schulungen

3 Flexibilität und Effizienz 		
beim Wissenstransfer

4 mehr Sicherheit auf der Baustelle

Janine – Ihre Spezialistin 
für Schulungen

Ihre Spezialistin

Jetzt Schulung 
buchen.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Details 
oder sprechen Sie direkt mit Ihrem persönlichen 
Innen- oder Außendienstmitarbeiter.

Im Elektrohandwerk gibt es ständig neue 
Technologien und sich ändernde gesetzliche 
Anforderungen. Daher ist es schwierig, stets 
auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wir bieten 
Ihnen eine Vielzahl an Schulungen, um Ihre 
Kenntnisse gezielt zu erweitern.
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Grundlagen Licht
Was ist Licht?
Licht – mehr als nur  
Beleuchtung
Licht ist jener Teil der elektromagnetischen 
Strahlung, den das menschliche Auge wahr-
nehmen kann – im Bereich von 380 bis 780 
Nanometern. Tagsüber sorgen die Zapfen in 
der Netzhaut für das Farbsehen, nachts über-
nehmen die Stäbchen, wodurch wir nur Grau-
töne erkennen.

Biologische Wirkung  
von Licht
Neben den klassischen Sehzellen gibt es in 
der Netzhaut auch lichtempfindliche Gan-
glienzellen, die besonders auf blaues Licht 
reagieren.
Diese beeinflussen den Tag-Nacht-Rhythmus 
des Menschen, indem sie die Ausschüttung 
des Schlafhormons Melatonin steuern:

•	 Blaues Licht am Morgen unterdrückt  
Melatonin – fördert Wachheit und 
Aktivität

•	 Wenig blaues Licht am Abend –  
unterstützt Erholung und Schlaf

Kelvin (K) Lichtqualität Beschreibung typische Einsatzbereiche

2.700 K Warm-weiß
Heimelig, behaglich, 
gemütlich, dezent – ver-
gleichbar mit Glühlampen

Wohnräume, Restaurants, 
Hotels, Wartesäle

3.000 K Helles warm-weiß
Vergleichbar mit Halogen-
leuchten, wohnlich aber 
heller als warm-weiß

Büros, Besprechungs-
räume, Kindergärten, 
Messehallen

3.500 K Neutral-weiß
Sachlich, positiv, dennoch 
wohnlich

Warteräume, Verkaufs-
räume, Büros

4.000 K Neutral-weiß
Hell, einladend und 
freundlich

Küche, Badezimmer, Kel-
ler, Außenbeleuchtung

5.400 K Tageslicht-weiß
Gute Farbwiedergabe, 
hoher Blauanteil, neutral

Klassenzimmer, Labore, 
Krankenhäuser

6.500 K Tageslicht-weiß
Kühl, fördert Konzent-
ration

Küche, Badezimmer, 
Hobbyräume

8.000 K Tageslicht-weiß
Sehr hoher Blauanteil, 
ähnlich Tageslicht

Schulungsräume, Büche-
reien, Büros

Quelle: Zumtobel Licht-Handbuch für den Praktiker
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Quelle: Licht.de

Technische Kurzzeichen und Maßeinheiten

Begriff Kurzzeichen Maßeinheit Definition

Lichtstrom Φ lm Von einer Lichtquelle abgegebene Strahlungsmenge im sichtbaren Bereich

Lichtstärke I cd Menge des Lichts, die in eine bestimmte Richtung abgestrahlt wird

Leuchtdichte L cd/m² Lichttechnische Grundgröße, die vom Auge als Helligkeit wahrgenommen wird

Wartungswert der Leucht-
dichte

cd/m² Wert der mittleren Leuchtdichte, der nicht unterschritten werden darf

Leuchtdichtekontrast Verhältnis zwischen unterschiedlichen Leuchtdichten

Beleuchtungsstärke E lx Lichtstrommenge, die auf eine Bezugsfläche auftrifft

Mittlere Beleuchtungs-
stärke

lx Gemittelte Beleuchtungsstärke auf einer Fläche

Wartungswert der  
Beleuchtungsstärke

lx Mindestwert der mittleren Beleuchtungsstärke während der Betriebszeit

Gleichmäßigkeit der  
Beleuchtungsstärke

Verhältnis: minimale / mittlere Beleuchtungsstärke

Farbwiedergabe Einfluss der Lichtart auf den Farbeindruck von Objekten

Allgemeiner Farbwieder-
gabeindex (CIE 1974)

R a Mittelwert für einen festgelegten Satz von 8 Testfarben

Farbtemperatur Tc K Temperatur eines Planckschen Strahlers

IP-Schutzarten – Übersicht der Kennziffern

1. Kennziffer – Schutz gegen Fremdkörper 2. Kennziffer – Schutz gegen Wasser

0 Nicht geschützt Nicht geschützt

1 Gegen feste Fremdkörper ≥ 50 mm Gegen senkrecht auftreffendes Tropfwasser

2 Gegen feste Fremdkörper ≥ 12,5 mm Gegen schräg auftreffendes Tropfwasser

3 Gegen feste Fremdkörper ≥ 2,5 mm Gegen Sprühwasser

4 Gegen feste Fremdkörper ≥ 1 mm Gegen Spritzwasser

5 Gegen Staub (eingeschränktes Eindringen) Gegen Strahlwasser

6 Staubdicht (kein Eindringen) Gegen starkes Strahlwasser

7 - Gegen zeitweiliges Untertauchen

8 - Gegen dauerhaftes Untertauchen

Schutzklasse I
Gilt für Geräte und Anlagenteile mit Schutz-
leiteranschluss.
Der Schutzleiter muss mit der vorhandenen 
Installation verbunden sein (z. B. Schuko-Ste-
cker) Bei einem Fehler der Basisisolierung 
wird der Stromkreis automatisch abgeschal-
tet, sodass keine gefährliche Berührspannung 
bestehen bleibt.

Schutzklasse II
Geräte mit doppelter oder verstärkter Isolie-
rung, wodurch Isolationsfehler praktisch aus-
geschlossen sind. 
Kein Anschluss an einen Schutzleiter erfor-
derlich. Typische Beispiele: Küchengeräte, 
Fernseher, Lichtschalter. Erkennbar am fla-
chen Eurostecker ohne Schutzleiterkontakt

Schutzklasse III
Elektrische Geräte, die mit Schutzkleinspan-
nung (max. 50 V AC bzw. 120 V DC) oder 
Schutztransformatoren z. B. bei Rasiersteck-
dosen im Badezimmer sicher getrennt betrie-
ben werden.
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Stoßfestigkeit 
bis zu einer Schlagenergie von
•	 IK00 Ungeschützt – 0 Joules
•	 IK01 – 0,15 Joules
•	 IK02 – 0,2 Joules
•	 IK03 – 0,35 Joules
•	 IK04 – 0,5 Joules
•	 IK05 – 0,7 Joules
•	 IK06 – 1 Joule
•	 IK07 – 2 Joules
•	 IK08 – 5 Joules
•	 IK09 – 10 Joules
•	 IK10 – 20 Joules

Beleuchtungsstärken nach Norm 12464-1
Auszüge aus der DIN EN 12464-1

Blendungsbegrenzung
Blendung kann als Direkt- oder Reflexblen-
dung empfindlich stören. Je besser eine 
Leuchte entblendet ist, desto höher ist die Be-
leuchtungsqualität.  

Um Blendung zu reduzieren, müssen Leuch-
ten den passenden Abschirmwinkel einhalten. 
Zur Blendungsbewertung muss die mittle-
re Leuchtdichte der Lichtaustrittsfläche im  

kritischen Ausstrahlungswinkel bekannt sein. 
Die Bewertung erfolgt über das  UGR-Ver-
fahren  (Innenraum) oder das GR-Verfahren 
(Außenraum). 		  Quelle Licht.de

Ref.-Nr. Raumart Em Ra

Verkehrszonen innerhalb von Gebäuden

5.1.1 Verkehrsflächen und Flure allgemein 100 40

5.1.1 Verkehrsflächen und Flure allgemein 100 40

Allgemeine Bereiche in Gebäuden – Lager- und Kühlräume

5.4.1 Vorrats- und Lagerräume 100 60

5.4.2 Versand- und Verpackungsbereiche 300 60

– Pausen-, Sanitär- und Erste-Hilfe-Räume

5.2.2 Pausenräume 100 80

– Kontrollräume

5.3.1 Räume für haustechnische Anlagen 200 60

Industrielle und handwerkliche Tätigkeiten 
– Zement, Zementwaren, Beton, Ziegel

5.8.1 Trocknen 50 20

– Keramik, Fliesen, Glas, Glaswarten

5.9.1 Trocknen 50 20

– Chemische Industrie, Kunststoff und Gummi

5.10.1 
Verfahrenstechnische Anlagen mit 
Fernbedienung

50 20

– Gießerei und Metallguss

5.13.3 Sandaufbereitung 200 80

5.13.8 Maschinenformerei 200 80

5.13.4 Gussputzerei 200 80

5.13.6 Gießhallen 200 80

5.13.7 Ausleerstellen 200 80

5.13.9 Hand- und Kernformerei 300 80

5.13.10 Druckgießerei 300 80

Ref.-Nr. Raumart Em Ra

– Metallbe- und -verarbeitung

5.18.1 Freiformschmieden 200 80

5.18.2 Gesenkschmieden 300 80

5.18.3 Schweißen 300 80

5.18.4
Grobe und mittlere Maschinenarbeiten 
größer 0,1 mm 

300 80

5.18.5
Feine Maschinenbauarbeiten  
kleiner 0,1 mm

500 80

5.18.6 Anreißen, Kontrolle 750 80

5.18.7 Draht- und Rohrzieherei 300 80

5.18.8 Verarbeiten von schweren Blechen 200 80

5.18.9 Verarbeiten von leuchten Blechen 300 80

5.18.10
Herstellen von Werkzeugen und 
Schneidwaren

750 80

– Kraftwerke

5.20.1 Kraftstoff-Versorgungsanlagen 50 20

– Walz-, Hütten- und Stahlwerke

5.221
Produktionsanlagen ohne manuelle 
Eingriffe

50 20

5.22.3
Produktionsanlagen mit manuellen 
Eingriffen

200 80

– Holzbe- und -verarbeitung

5.25.2 Dämpfgruben 150 40

5.25.3 Sägegatter 300 60

siehe Norm DIN EN 12464-1
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Zusätzliche Hinweise:

•	 Blendung vermeiden: Besonders bei niedrigen Montagehöhen 
ist eine gute Abschirmung wichtig.

•	 Normen beachten: In Deutschland gelten u. a. die DIN EN 13201 
für Straßenbeleuchtung und DIN 67528 für Parkplatzbeleuch-
tung.

•	 Lichtfarbe und –stärke: Warmweiß für Wohngebiete, Neutral-
weiß für Verkehrsflächen empfohlen.

Zusätzliche Empfehlungen:

•	 Lichtfarbe: Neutralweiß (4000 K) für Verkehrsflächen, Warmweiß 
(3000 K) für Aufenthaltsbereiche

•	 Technologie: LED-Leuchten mit DALI-Steuerung oder Bewe-
gungsmeldern zur Energieeinsparung

•	 Normen: DIN EN 13201 für Verkehrsflächen, DIN 67528 für 
Parkplätze, ASR A3.4 für Arbeitsstätten		
	

Straßen / Parkplatzbeleuchtung
Bei Parkplätzen sind je nach Nutzungsanforderung verschiedene Lichtpunkthöhen erforderlich.
Die Beleuchtungsstärke des Parkplatzes sollte dabei nicht nur nach den Vorgaben der
DIN 12464-2 erfolgen ,sondern auch die individuellen Sicherheitsanforderungen
berücksichtigen. Bei Ein und Ausfahrten empfehlen wir ein höheres Beleuchtungsniveau.

Parkplatzbeleuchtung

Parkplatztyp Empfohlene  
Montagehöhe Hinweise

Große Parkflächen 
(z. B. Einkaufszentren) 8–10 m

Breite Lichtverteilung, 
weniger Masten nötig

Mittelgroße Parkplätze 6–8 m
Ausgewogene Be-
leuchtung mit mittlerer 
Mastanzahl

Kleine Parkplätze 4–6 m
Kompakte Leuchten, 
oft mit Bewegungsmel-
dern kombiniert

Behindertenparkplätze 4–5 m
Blendfreie Beleuchtung, 
gute Sichtbarkeit der 
Bodenmarkierungen

Beleuchtung von Werkstraßen  
auf Firmengeländen 

Bereich
Beleuch-
tungs-
stärke (lx)

Monta-
gehöhe

Besonderheiten / 
Hinweise

Hauptwerkstraße 
(LKW-Verkehr)

20–30 lx 8–10 m
Breite Lichtverteilung, 
blendfreie Leuchten

Nebenstraße / 
Zufahrten

10–20 lx 6–8 m
Gleichmäßige Aus-
leuchtung, ggf. mit 
Bewegungsmeldern

Fußgängerwege 5–10 lx 4–6 m
Warmweißes Licht, 
gute Erkennbarkeit 
von Personen

Kreuzungs- 
bereiche

30–50 lx 8–10 m
Höhere Lichtstärke zur 
Unfallvermeidung

Ladezonen / 
Rampen

50–100 
lx

6–8 m
Hohe Lichtintensität 
für präzise Arbeits-
abläufe

Parkflächen für 
Mitarbeiter

10–20 lx 6–8 m
Gleichmäßige Be-
leuchtung, blendfrei

Sicherheitszonen / 
Zugangskontrollen

30–50 lx 4–6 m
Fokus auf Gesichts-
erkennung und Video-
überwachung
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Chemische Beständigkeit   
Die Leuchtengehäuse vieler SCHUCH-Leuchten bestehen aus glas-
faserverstärktem Polyester.

Dieses Material ist:

•	 wärmebeständig

•	 mechanisch stabil

•	 elektrisch isolierend

•	 witterungsbeständig

•	 chemisch beständig

Die Leuchtenabdeckungen bestehen meist aus:

•	 Silikatglas

•	 Polycarbonat (PC)

•	 Polymethylmethacrylat (PMMA)

Für Polycarbonat (PC) und Polymethylmethacrylat (PMMA) ist deren 
Beständigkeit – nach dem Stand des bisherigen Wissens der be-
treffenden Materialhersteller – gegen verschiedene chemische Stoffe 
nachstehend angegeben. Erfahrungsgemäß spielt die Temperatur 
chemischer (Aggressions-)Stoffe oft eine wesentliche Rolle. 
Teile aus Polycarbonat (Handelsnamen: Makrolon, Lexan usw.) sind:

•	 schlagfester

•	 wärmebeständiger

•	 als Teile aus PMMA (Handelsnamen: Diakon, Plexiglas usw.).

Polycarbonat ist nicht gegen alle Mittel beständig. 
Zur Reinigung wird empfohlen:

•	 warmes Wasser mit schwachalkalischem Spülmittel (z. B. REI, 
PRIL)

•	 anschließend mit klarem Wasser gut nachspülen

•	 keine Rückstände des Reinigers auf der Leuchte belassen

•	 pH-Wert des Reinigers < 7,5

•	 Keine Seife oder Ähnliches verwenden!

Besonders darauf achten: PC ist nicht beständig gegen Öle und Fette! 
Bei Feuchtraumwannenleuchten mit Kunststoffverschlüssen muss 
auch deren chemische Beständigkeit beachtet werden (bitte Rück-
sprache). 
In vielen Fällen sind KE-Verschlüsse (aus Edelstahl) eine Alternative.

Quelle: Schuch

Material
Polyme-

thylacrylat 
(PMMA)

Polycarbo-
nat (PC)

Thermo-
plastisches 
Polyester 

(PBT)

Aceton – – –

Äthylalkohol (bis 30 %) o o 96 % 1) +

Akkusäure + + k.A.

Ammoniak + + – + bis 10 % 1)

Borsäure 3 % + + k.A.

Chlorbleichlauge + – k.A.

Chlorgas (feucht) – – k.A.

Chromsäure 10 % o + k.A.

Essigsäure konz. – – –

Essigsäure (bis 10 %) + + < 10 % 1) +

Formaldehyd (bis 10 %) o + k.A.

Glycerin + o +

Harnsäure (bis 20 %) + k.A. k.A.

Kailauge (20 –25 °C) + – –

Kerosin(Flugbenzin) o/– – +

Meerwasser + + +

Methylalkohol (bis 23 °C) o/– – +

Milchsäure <4 % + + k.A.

Natriumchlorid + + + bis 10 % 1)

Natronlauge (20-25 °C) + – +

Petroleum o o +

Phosphorsäure konz. –
+  

10 bis 30 % 1) + 25 % 1)

Seifenlauge (bei 23 °C) + o bis 10 % OK

Schwefelsäure H2SO4 – – –

Schwefelsäure 30 % + + + bis 10 % 1)

Schwefeldioxid, trocken 
(bei 23 °C)

– o k.A.

Terpentin (bei 23 °C) +/o – +

Toluol – – –

Weinsäure + bis 50 % 1) + bis 10 % 1) k.A.

Zitronensäure bis 20 % + + + bis 10 % 1)

Zeichenerklärung: + = beständig, o = bedingt beständig, – = unbeständig, 1) Konzentration
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EX-Zonen
Die Vorgabe der Zonen erfolgt immer durch Betreiber oder Sachverständigen. 

Explosionsgefährdete Bereiche werden je nach der Wahrscheinlichkeit des Auftretens explo-
sionsfähiger Atmosphäre in folgende Zonen eingeteilt: 

Gase, Dämpfe, Nebel

Zone 0

Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft 
und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, über lange 
Zeiträume oder häufig vorhanden ist.

Zone 1
Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosi-
onsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, 
Dämpfen oder Nebeln bilden kann.

Zone 2
Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine explosionsfähige Atmosphä-
re als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Ne-
beln normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.

Stäube und brennbare Flusen

Zone 20
Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke 
aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub ständig, über lange 
Zeiträume oder häufig vorhanden ist.

Zone 21
Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosi-
onsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthalte-
nem brennbaren Staub bilden kann.

Zone 22
Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine explosionsfähige Atmo-
sphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren 
Staub normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.

Quelle: Schuch

0 / 20

1 / 21

2 / 22
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Lichtbandmontage
Für eine flächige Beleuchtung mit Schnell-
montagelichtbändern gilt als Richtwert eine 
Montagehöhe von max. 6 m.
Durch spezielle lichtlenkende Optiken und 
größeren Lumen-Paketen können auch spe-
zielle Bereich wie Hochregallager mit Schnell-
montagelichtbändern beleuchtet werden.
Auch die erforderliche Schutzart (IPXX) bei zu 

erwartender Feuchtigkeit oder Ölnebel (bei 
Werkhallen) ist zu beachten.
Die bis zu 14-pol. Tragschienen ermöglichen 
Dali Dimmung, eine mechanische und elek-
trische Integration von Notbeleuchtungen, 
Hinweisbeleuchtung, nächtlicher Grundbe-
leuchtung und mehr. Bei vorhandenem Ta-
geslichteinfall ist die Regelung der Beleuch-

tungsstärke durch Dimmung – z. B. mittels 
DALI-Steuerung zur Energieoptimierung - 
sinnvoll. 
Leuchten ohne Dali-Ausführung dafür mit Mu-
lilumen-Schalter ermöglichen bei Bedarf eine 
Beleuchtungsstärkeanpassung. 

Hallenleuchten
Die Beleuchtung einer Produktions- oder Lagerhalle mit einzelnen 
Lichtpunkten in Form von Hallenleuchten stellt eine weitere Möglich-
keit der effizienten, flächigen  Ausleuchtung dar.
Die Montagehöhe der Leuchten sollte ab Lichtpunkthöhen über 5 m 
erfolgen.
Zu beachten ist dabei, dass hier die Gefahr der Blendung deutlich grö-
ßer ist da auf kleiner Fläche sehr hoher Lichtstrom austritt. 
Leuchten ohne Dali-Ausführung dafür mit Multilumen-Schalter ermög-
lichen bei Bedarf eine Beleuchtungsstärkeanpassung

Sanierungsträger
Hierbei wird bei vorhandenen Lichtbändern die Tragschiene nur als 
mechanisch tragendes Element weiter genutzt.
Der ursprüngliche Träger wird durch den Sanierungsträger ersetzt, 
wobei die mechanische Aufnahme zu einer Vielzahl marktgängiger 
Tragschienen passt. Der 1:1 Austausch setzt eine gleichartige Nutzung 
voraus und beschränkt sich auf die 3-phasige Schaltung oder DALI- 
Dimmung.
Diese Träger sind in weit -oder engstrahlender Lichtoptik verfügbar- 
die Schutzart ist jedoch auf IP20 /IP40 beschränkt. 
Sondernutzungen wie beim klassischen Lichtband z.Bsp. Notbeleuch-
tung ist hierbei nicht vorgesehen.
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Notbeleuchtung
Grundlagen der Not- und Sicherheitsbeleuchtung 
Die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuch-
tung ergibt sich aus verschiedenen rechtlichen 
und baulichen Anforderungen. Maßgeblich ist 
zunächst die Baugenehmigung, die die Art und 
Klassifizierung des Gebäudes festlegt. Daraus 
sowie aus dem zugehörigen Brandschutzkon-
zept ergeben sich die jeweils anzuwendenden 
Vorschriften und Normen.

Handelt es sich um die Errichtung einer reinen 
Arbeitsstätte, kann gemäß ASR A1.3 wie folgt 
vorgegangen werden: „Bei Einhaltung der 
Technischen Regeln kann der Arbeitgeber da-
von ausgehen, dass die Anforderungen der Ver-
ordnung erfüllt sind. Entscheidet er sich für eine 
alternative Lösung, muss diese mindestens das 
gleiche Sicherheits- und Schutzniveau für die 
Beschäftigten gewährleisten.“

Zu den wichtigsten nationalen Regelwerken in 
Deutschland zählen die Arbeitsstättenverord-
nung (ArbStättV) von 2004 sowie die Techni-
schen Regeln für Arbeitsstätten: ASR A1.3, ASR 
A2.3 und ASR A3.4/3. Darüber hinaus geben die 
landesspezifischen Bauordnungen weitere ver-
bindliche Vorgaben zur Sicherheitsbeleuchtung. 
Auch die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie 
(MLAR) ist hierbei zu beachten.

Die lichttechnischen Anforderungen an Sicher-
heitsbeleuchtung sind in den Normen DIN EN 
1838 und DIN 4844-1 für Rettungszeichen-
leuchten im Netzbetrieb geregelt. Ergänzend 
kommen elektrotechnische Anforderungen hin-
zu, die in Deutschland in der Vornorm DIN VDE 
V 0108-100-1 beschrieben sind. Diese Vornorm 
kann nach Vereinbarung zwischen Bauherr und 
Errichter angewendet werden und wird vom 
UK 221.3 „Bauliche Anlagen für Menschenan-
sammlungen“ der DKE empfohlen.

Weitere relevante Normen sind:

•	 DIN EN 50171 –  
Zentrale Stromversorgungssysteme

•	 DIN EN 50172 –  
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

•	 DIN VDE 0100-560 und  
DIN VDE 0100-718 – Errichtung von 
Niederspannungsanlagen

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Anforde-
rungen an die verwendeten Leuchten. Hier sind 
unter anderem folgende Normen zu berück-
sichtigen:

•	 DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)

•	 DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)

•	 VDE 0711-400

•	 DIN EN 61347 (VDE 0712-30)  
für Betriebsgeräte, insbesondere  
DIN EN 61347-2-7 (VDE 0712-37)

 

Notbeleuchtung
Oberbegriff für verschiedene Arten von 
Beleuchtung, die bei Stromausfall oder Ge-
fahrensituationen aktiviert werden.

Anti-Panik-Beleuchtung
Panik wird vermieden und Rettungswege 
können sicher erreicht werden.

Ersatzbeleuchtung
Übliche Tätigkeiten können fortgesetzt 
werden.

Bereiche mit besonderer 
Gefährdung
Potentiell gefährliche Arbeitsabläufe können 
sicher abgeschaltet werden, um die Sicher-
heit von Personen zu schützen.

Örtliche Beleuchtung
(NEU – E DIN EN 1838) 
Zugelassene Tätigkeiten dürfen vorüberge-
hend fortgeführt werden.

Sicherheitszeichen
Rettungswege können leicht gefunden wer-
den und eine Orientierung ist leicht möglich.

Rettungswege
Personen können gefahrlos einen Raum oder 
ein Gebäude verlassen und das leichte Auf-
finden von Brandbekämpfungs- und Sicher-
heitseinrichtungen wird sichergestellt.

Sicherheitsbeleuchtung
Personen können gefahrlos einen Raum oder 
ein Gebäude verlassen oder einen gefähr-
lichen Arbeitsablauf beenden.

Quelle RZB

Unsere Spezialität: Sicherheitsbeleuchtung
Unsere Kernkompetenz liegt in der Sicherheitsbeleuchtung – einem zentralen Bestand-
teil der Notbeleuchtung zum Schutz von Personen im Gefahrenfall. 
Ihr Lichtspezialist berät Sie gerne persönlich vor Ort, wir unterstützen Sie fachlich  
und individuell bei allen Anforderungen.
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Sicherheitsbeleuchtung

a) Je nach Panikrisiko von 1 s bis 15 s und Gefährdungsbeurteilung. 
b) Dauer der für die Personen bestehenden Gefährdung. 
c) Bei Wohnhochhäusern 8 h, wenn nicht die Schaltung nach 4.1.2 ausgeführt wird. 
d) Es genügen 3 h, wenn die Sicherheitsbeleuchtung mit der allgemeinen Beleuchtung zeitgesteuert geschaltet wird und die Leuchttaster auch bei Ausfall 
der allgemeinen Beleuchtung von jedem Standort aus erkennbar sind. 
e) Für oberirdische Bereiche von Bahnhöfen ist je nach Evakuierungskonzept auch 1 h zulässig. 
f) Für Rettungswege in Arbeitsstätten und Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung je nach Gefährdungsbeurteilung. (Nur DIN VDE V 0108-100-1) 
g) Die Bemessungsbetriebsdauer beträgt 3 h, wenn die Evakuierung nicht unmittelbar nach dem Ausfall der Allgemeinversorgung beginnt. 
h) In Krankenhäusern 24 h, wenn keine Ersatzbeleuchtung 24 h verfügbar ist.

 erforderlich
 
* Es sind selbstverständlich gesetzliche Anforderungen wie ARbeitsstättenrichtlinie, Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften und 
Landesbauordnungen zu berücksichtigen.

Quelle: RZB

Baulicher Anlagen für Menschenansammlungen

Anforderungen

Umschaltzeit,  
s max

Bemessungsbetriebsdau-
er (h) gemäß  

DIN VDE 0108 / EN 1838

Sicherheitszeichen  
im Dauerbetrieb

Versammlungsstätten (außer Fliegende Bauten), Theater, Kinos 1 3/1 (3) g 

Fliegende Bauten, die Versammlungsstätten sind 1 3/1 

Ausstellungsstätten 1 3 

Verkaufsstätten 1 3 

Restaurants/Gaststätten 1 3/1 

Krankenhäuser 15 a 24/3 (24) h 

Hotels, Gästehäuser/Beherbergungsstätten, Heime 15 a g d/3 

Kur-/Pflege-/Therapie-/Behandlungseinrichtungen 15 a g/3 

Schulen 15 a 3/1 (3) g 

Parkhäuser, Tiefgaragen 15 1/3 

Flughäfen, Bahnhöfe 1 3 e/3 e 

Hochhäuser 15 a 3 c/3 

Arbeitsstätten 15 1/1 g 

Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung 0,5 b/1 b 

Bühnen 1 3/1 

Sportstadien -/1 g
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Dimmen DALI broadcast
Broadcast Dimmung ist eine Methode der Lichtsteuerung ,bei der alle 
Leuchten in einem DALI-Netzwerk gleichzeitig gedimmt werden,
ohne dass jede einzelne Leuchte eine individuelle Adresse benötigt

Dimmen DALI Lunatone
Bei der DALI-Steuerung bekommt jeder DALI-Treiber eine individuelle 
Adresse (0-63). Somit ist es möglich, jede Leuchte individuell anzu-
steuern, oder in Gruppen (16) zusammenzufassen. Zusätzlich können 
individuelle Szenen, Tagesabläufe, Farbsteuerung usw. programmiert
werden.
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Art.-Nr. Seite
0...

023545 276

023624 255

023893 276

041575 26

055709 16

055902 146

055903 146

055948 122

056374 127

056398 123

056399 123

056400 123

056401 123

056402 207

056403 207

056404 207

056405 207

056986 146

056987 21

056988 21

056989 127

056990 127

056991 128

056992 128

057085 192

057519 127

092660 263

092662 261

092664 261

092665 263

092668 260

092669 260

092671 260

092672 260

092674 260

092675 265

092681 263

092697 264

092699 264

092700 264

092705 261

1...
107714 204

107716 204

107718 204

115252 196

115253 196

115254 196

115259 193

115263 193

Art.-Nr. Seite
138739 187

138741 189

175369 186

176757 29

178337 268

184189 194

191699 11

191703 179

195370 28

2...
205607 219

205607 241

205608 219

205608 241

217384 188

217388 188

217394 188

217968 249

218472 197

218474 197

229262 231

247435 71

247479 150

247487 137

249447 77

262761 12

262762 12

268460 116

277820 270

277827 269

277879 270

277881 270

280936 160

280999 196

282711 14

288026 202

288027 202

288028 202

292373 76

3...
305144 116

316573 243

317758 221

317758 243

317789 191

317791 191

317793 191

317959 247

317960 247

317962 247

318090 227

Art.-Nr. Seite
319704 116

328859 43

330648 29

330689 47

333518 28

335815 242

335816 244

335818 152

335820 152

335822 152

335824 152

336399 26

336405 26

345625 129

345632 48

346356 116

346360 100

346361 100

346362 101

346363 101

346365 120

346415 41

346416 41

346417 35

346431 117

346432 117

346437 117

346438 117

346448 149

346451 70

346462 23

346463 23

346464 23

346465 23

346466 23

346472 23

346473 23

346474 23

346475 23

346476 23

346498 158

346499 66

346501 93

346502 92

346653 26

346656 26

353967 58

353968 58

353969 59

362571 240

368818 268

Art.-Nr. Seite
372924 129

377997 205

378003 205

378006 205

383197 187

383198 187

383200 187

386599 203

386600 203

386601 203

386602 203

386603 203

392400 277

394788 174

396150 20

396151 20

396152 20

396153 20

396154 20

4...
405687 211

406898 145

406900 144

407153 271

413600 271

413697 271

422553 259

422557 259

422561 259

426236 94

426237 94

426238 94

426239 94

426240 95

426241 95

426242 95

426243 95

426244 102

426245 102

426246 102

426247 102

426248 104

426249 104

426250 104

426300 211

426301 211

428299 199

428300 199

436127 157

436272 182

436273 182

nach Artikelnummern
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Art.-Nr. Seite
436274 182

436275 180

436278 180

436281 183

436282 184

436283 183

436284 183

436285 184

436286 182

436287 182

436423 169

436425 169

436460 208

436557 208

436558 208

436559 208

437218 195

437305 275

437602 19

437603 19

437604 19

437605 19

437606 19

438530 226

438534 227

438535 232

443155 195

443157 195

443385 183

443386 183

443389 182

443390 182

443392 182

443400 183

443441 181

444344 24

444345 24

451613 265

451614 262

451615 262

457764 201

457767 201

457768 201

461416 36

464874 203

464875 148

470032 228

470371 230

470372 230

470376 229

470377 229

Art.-Nr. Seite
470378 229

471989 216

471990 217

471993 220

471995 219

472008 148

472274 241

474120 173

475542 198

475543 198

481762 154

481766 155

481838 245

485776 218

489964 224

489965 224

489966 223

492215 266

493590 159

496590 225

5...
500458 184

500460 184

500890 275

500891 275

500892 275

501641 141

510606 169

520898 231

534008 26

534012 26

534013 26

534015 26

537051 27

537055 27

537056 27

540235 268

540236 268

540239 272

540266 269

6...
610483 160

610489 161

610495 161

634943 178

643366 179

643367 178

643368 178

643945 177

643946 177

643948 179

Art.-Nr. Seite
644436 177

644437 177

644438 177

644439 177

644449 178

644450 177

654315 26

698859 165

7...
730605 270

749873 26

749877 26

749880 26

749882 26

754980 277

760989 270

769156 12

784366 246

784371 254

8...
822801 113

823514 13

845851 97

845860 97

870103 254

881631 67

894885 264

898439 263

9...
916980 255

927451 156

927454 156

941981 156

950704 28

950705 28

967645 194

978129 173

978130 173

978131 173

978137 176

11...
1123037 184

1184043 57

50...
5000072 56

5016290 28

5083941 27

5083942 27

5083944 27

61...
6147174 63

Art.-Nr. Seite
6147834 175

6149466 168

6151339 252

6151340 252

6156295 17

6156296 17

6156298 17

6167491 167

6171363 232

6175393 162

70...
7026212 27

71...
7120646 49

90...
9014731 138

9045725 151

9050476 64

9053414 66

9054456 65

9065042 78

9065044 78

9073883 98

9073903 99

9076977 18

9076980 18

9076991 18

9076994 18

9077652 131

9077653 131

9081029 46

9081041 45

9081045 46

9081053 45

9081059 44

9081707 47

9088694 87

9093684 18

9093685 18

9096320 267

9096321 267

9096331 267

9096332 267

9096391 263

9096393 264

9096395 263

9098267 39

91...
9101556 130

9101557 130

9101558 130
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Art.-Nr. Seite
9101559 130

9105111 29

9105112 29

9113379 108

9115396 86

92...
9255552 259

9255553 259

9255554 259

9255559 259

9255560 259

9255561 259

9255562 259

9255563 259

9255564 259

9259953 106

9260639 252

9260642 252

9268010 83

9276992 271

9276994 271

9277091 270

93...
9302670 53

9302671 53

9302672 52

9302673 52

9316553 44

9329476 49

9329477 49

9376827 33

9376842 42

9383158 121

9383414 249

9385581 83

9388196 55

9388200 54

Art.-Nr. Seite
9388204 54

9388304 91

9388637 40

9389276 47

9390404 228

9395279 82

94...
9404023 27

9411499 139

9411548 163

9411558 163

9422675 200

9422678 200

9422680 200

9422683 200

9422685 200

9423835 125

9423999 51

9424000 51

9424413 38

9424418 37

9424503 50

9424671 73

9427120 124

9427122 124

9427124 124

9429268 55

9429823 47

9430684 34

9433328 206

9433329 206

9433794 15

9435324 190

9436788 85

9436789 85

9436790 85

9436805 81

Art.-Nr. Seite
9436806 81

9436807 81

9436808 81

9436809 81

9446949 71

9446949 84

9446954 71

9446954 84

9458063 71

9458069 71

9458070 84

9471586 33

9471591 42

9471661 43

9478014 22

9478016 22

9478018 22

9478020 22

9482654 75

9482655 74

9487386 153

9496145 166

95...
9506445 251

9506447 251

9508842 250

9509218 221

9509222 222

9536025 115

9536041 115

9536045 114

9536057 115

9536061 114

9536113 118

9536145 118

9536149 119

9536154 119

Art.-Nr. Seite
9538070 248

9538071 248

9538078 250

9538080 250

9543074 126

9543124 126

9543168 126

9551172 140

9561500 96

9561512 96

9561513 96

9561711 96

9564781 164

9564985 83

9599165 147

9599317 143

9599319 142

9599325 237

9599327 237

9599378 235

9599379 236

9599380 236

9599897 210

9599899 210

96...
9617099 274

9617100 273

9617102 274

9618699 238

9682613 273

9684893 69

97...
9704013 72

9704120 72

9708231 238

9708232 238

nach Artikelnummern
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schäfte, die  Zug-um-Zug abgewickelt werden.  
(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart,  dass die Verarbeitung im Na-
men und für Rechnung des Unternehmens  als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar  
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer  Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als  der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaf-
fenen  Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert  der neu geschaffenen Sache zur 
Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für  den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen ein-
treten  sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum  oder – im vorstehend genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu  geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die  
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden  oder untrennbar vermischt 
(§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das  Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entspre-
chend  den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung  oder Vermischung eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen,  so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört,  schon 
jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis  des Werts der Vorbehaltsware zum Wert 
der neu geschaffenen Sache  zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen  Fällen 
die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende  Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware 
im Sinne der vorstehenden  Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  
(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen  gehörender Ware veräußert, 
so tritt der Kunde schon jetzt,  d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung  
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware  mit allen Nebenrechten und Rang 
vor dem Rest ab; das Unternehmen  nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der  Rech-
nungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt,  soweit ihm Rechte Dritter entgegen-
stehen. Steht die weiterveräußerte  Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt 
sich  die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert  des Unternehmens an dem 
Miteigentum entspricht.  
(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in  das Grundstück, Schiff, Schiffs-
bauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten  eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder  den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in  Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware mit allen Nebenrechten einschließlich  eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek  
mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an.  Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.  
(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum  Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang  und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass  
die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen  tatsächlich übergehen. Soweit 
der Kunde mit seinen Vertragspartnern  ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat,  
erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen  über die Vorbehaltsware, 
insbesondere zur Verpfändung oder  Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Ab-
tretung  im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung  gestattet, dass 
dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe  der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des 
Kunden  angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung  des Unternehmens 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-  Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.  
(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs  zur Einziehung der gemäß 
Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen.  Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbe-
fugnis  nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen,  auch gegenüber 
Dritten, nicht nachkommt oder deren  Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat 
der  Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich  bekanntzugeben, 
an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware,  in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher 
Bestandteil  eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch  die Verpflichtung des Kunden, 
aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen  von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind 
und welche  Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.  
(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware  oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Kunde das Unternehmen  unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen  Unterlagen zu unterrichten.  
(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  über das Vermögen 
des Kunden erlöschen die Rechte  zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware  sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen;  bei einem Scheckpro-
test erlischt die Einzugsermächtigung  ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters 
bleiben  unberührt.  
(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen  (ggf. vermindert um An- und 
Teilzahlungen) um mehr als 20%, so  ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe  
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens  aus der Geschäfts-
verbindung gehen das Eigentum an der  Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den 
Kunden  über.  

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung  
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur  wie folgt: Der Kunde hat die emp-
fangene Ware unverzüglich auf  Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel  sind 
innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in  Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht 
offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig,  sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch  
den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.  
(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen  die beanstandete Sache 
oder Muster davon zwecks Prüfung  der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine  
angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung.  Bis zum Abschluss der 
Prüfung durch das Unternehmen  darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie  
darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.  
(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware  hat der Kunde unbeschadet der 
Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang  die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen  
und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung  maßgeblichen Eigenschaften der Ware 
zu überprüfen und etwaige  Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit  eine 
Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit  der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. 
Unterbleibt die Mängelanzeige  in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit  
der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem  Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in 
Bezug auf solche  Mängel nicht zu.  
(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der  Ware unterlässt, die hierfür und die 
anschließende bestimmungsgemäße  Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften  
der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er  grob fahrlässig. In diesem Fall kann 
er Mängelrechte in Bezug auf diese  Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel  
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der  Sache von dem Unternehmen 
übernommen worden ist.  
(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter  Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen  des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder  
Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist  der Kunde – unbeschadet et-
waiger Schadensersatzansprüche gemäß  Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten  oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß  ihrer Art und ihrem Verwendungs-
zweck in eine andere Sache eingebaut  oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unter-
nehmen  gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen  der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten  oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und 
Einbaukosten)  nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.  

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und  Einbaukosten, die den Aus- und 
Einbau bzw. das Anbringen identischer  Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen  
entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage  geeigneter Belege mindestens in 
Textform nachgewiesen werden. Ein  Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausge-
schlossen.  Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen  für Aus- und 
Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung  des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder  an-
derweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen.  Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die 
erforderlichen Aus- und Einbaukosten  hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten  
für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn,  Betriebsausfallkosten oder Mehr-
kosten für Ersatzbeschaffungen sind  keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der 
Nacherfüllung  gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.  
(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten  Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 
3 BGB im Einzelfall, insbesondere  im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und  
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig,  ist das Unternehmen 
berechtigt, den Aufwendungsersatz  zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor,  
wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB  einen Wert in Höhe von 150% 
des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem  Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes 
der  Ware übersteigen.  
(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung  erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-  und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, 
wie  sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen  anderen Ort als die Nieder-
lassung des Kunden oder als vertraglich  vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung  entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  
(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall  wird der Kunde das Un-
ternehmen unverzüglich informieren.  
(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme  im Baubereich (z.B. EIB) 
das Unternehmen die Planung/ Programmierung  erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflich-
tet,  sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch  geringfügige Abweichungen, 
hiervon - sowohl bei der Installation als  auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des 
Unternehmens  vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die  auf eine eigenmäch-
tige Abweichung des Kunden von den Vorgaben  zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht 
übernommen.  (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen  dadurch 
entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde  erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
ein Mangel nicht vorliegt,  sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung  in seinem 
Verantwortungsbereich liegt.  
(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet  ab Ablieferung. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438  Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3  
BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch)  und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel) längere Fristen  vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur,  
sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war  und auch nur in dem gesetzlich 
bestimmten Umfang, nicht dagegen  für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen.  
Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten  des Rückgriffsberechtigten, 
insbesondere die Beachtung der Untersuchungs-  und Rügeobliegenheiten, voraus.  
(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche  des Kunden nach § 437 BGB ins-
gesamt ausgeschlossen.  
(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen  für Sachmängel haftet das Unter-
nehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.  

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen,  sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf  Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder 
grober  Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner  haftet das Unternehmen 
für schuldhafte Verletzungen wesentlicher  Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wesentliche  Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße  Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf  deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. Soweit  dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur  Last gelegt werden kann, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,  bei Verträgen dieser Art typischerweise ein-
tretenden  Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur  ersatzfähig, soweit sie 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache  typischerweise zu erwarten sind.  Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist  damit nicht verbunden.  Die Haftung wegen schuld-
hafter Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz  bleibt ebenfalls unberührt.  
(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus  welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen. Dies gilt auch, soweit  der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der  
Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.  
(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird,  wenn diese nicht vertraglich 
geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.  
(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche,  die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder  der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.  
(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen  nach Ziffer 9.9 dieser Geschäfts-
bedingungen.  

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten  aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit  der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder  öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des  Unternehmens. Dieses ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem  Sitz zu verklagen.  
(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien  regelt sich ausschließ-
lich nach dem in der Bundesrepublik  Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter 
Ausschluss  des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen  (CISG). Weiterhin ausge-
schlossen sind Verweisungsnormen  des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von  
ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen  führen würden.  

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung  
Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen,  wie z.B. einer Genehmigung, auf-
fordert und diesem dafür eine angemessene  Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem  
Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt  mit dem zweiten auf die Absendung 
folgenden Werktag als erfolgt.  

13. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise  unwirksam bzw. undurchführbar 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit  der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, 
teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die  Parteien eine Regelung 
zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen,  teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung  am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung  nicht herbeiführen, so 
tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach 
Wunsch der  Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck  der unwirksamen, 
teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung  am Nächsten kommt.  
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schäfte, die  Zug-um-Zug abgewickelt werden.  
(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart,  dass die Verarbeitung im Na-
men und für Rechnung des Unternehmens  als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar  
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer  Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als  der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaf-
fenen  Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert  der neu geschaffenen Sache zur 
Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für  den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen ein-
treten  sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum  oder – im vorstehend genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu  geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die  
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden  oder untrennbar vermischt 
(§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das  Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entspre-
chend  den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung  oder Vermischung eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen,  so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört,  schon 
jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis  des Werts der Vorbehaltsware zum Wert 
der neu geschaffenen Sache  zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen  Fällen 
die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende  Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware 
im Sinne der vorstehenden  Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  
(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen  gehörender Ware veräußert, 
so tritt der Kunde schon jetzt,  d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung  
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware  mit allen Nebenrechten und Rang 
vor dem Rest ab; das Unternehmen  nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der  Rech-
nungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt,  soweit ihm Rechte Dritter entgegen-
stehen. Steht die weiterveräußerte  Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt 
sich  die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert  des Unternehmens an dem 
Miteigentum entspricht.  
(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in  das Grundstück, Schiff, Schiffs-
bauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten  eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder  den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in  Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware mit allen Nebenrechten einschließlich  eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek  
mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an.  Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.  
(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum  Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang  und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass  
die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen  tatsächlich übergehen. Soweit 
der Kunde mit seinen Vertragspartnern  ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat,  
erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen  über die Vorbehaltsware, 
insbesondere zur Verpfändung oder  Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Ab-
tretung  im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung  gestattet, dass 
dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe  der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des 
Kunden  angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung  des Unternehmens 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-  Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.  
(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs  zur Einziehung der gemäß 
Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen.  Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbe-
fugnis  nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen,  auch gegenüber 
Dritten, nicht nachkommt oder deren  Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat 
der  Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich  bekanntzugeben, 
an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware,  in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher 
Bestandteil  eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch  die Verpflichtung des Kunden, 
aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen  von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind 
und welche  Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.  
(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware  oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Kunde das Unternehmen  unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen  Unterlagen zu unterrichten.  
(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  über das Vermögen 
des Kunden erlöschen die Rechte  zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware  sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen;  bei einem Scheckpro-
test erlischt die Einzugsermächtigung  ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters 
bleiben  unberührt.  
(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen  (ggf. vermindert um An- und 
Teilzahlungen) um mehr als 20%, so  ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe  
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens  aus der Geschäfts-
verbindung gehen das Eigentum an der  Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den 
Kunden  über.  

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung  
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur  wie folgt: Der Kunde hat die emp-
fangene Ware unverzüglich auf  Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel  sind 
innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in  Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht 
offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig,  sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch  
den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.  
(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen  die beanstandete Sache 
oder Muster davon zwecks Prüfung  der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine  
angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung.  Bis zum Abschluss der 
Prüfung durch das Unternehmen  darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie  
darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.  
(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware  hat der Kunde unbeschadet der 
Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang  die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen  
und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung  maßgeblichen Eigenschaften der Ware 
zu überprüfen und etwaige  Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit  eine 
Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit  der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. 
Unterbleibt die Mängelanzeige  in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit  
der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem  Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in 
Bezug auf solche  Mängel nicht zu.  
(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der  Ware unterlässt, die hierfür und die 
anschließende bestimmungsgemäße  Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften  
der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er  grob fahrlässig. In diesem Fall kann 
er Mängelrechte in Bezug auf diese  Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel  
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der  Sache von dem Unternehmen 
übernommen worden ist.  
(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter  Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen  des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder  
Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist  der Kunde – unbeschadet et-
waiger Schadensersatzansprüche gemäß  Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten  oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß  ihrer Art und ihrem Verwendungs-
zweck in eine andere Sache eingebaut  oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unter-
nehmen  gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen  der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten  oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und 
Einbaukosten)  nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.  

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und  Einbaukosten, die den Aus- und 
Einbau bzw. das Anbringen identischer  Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen  
entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage  geeigneter Belege mindestens in 
Textform nachgewiesen werden. Ein  Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausge-
schlossen.  Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen  für Aus- und 
Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung  des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder  an-
derweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen.  Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die 
erforderlichen Aus- und Einbaukosten  hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten  
für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn,  Betriebsausfallkosten oder Mehr-
kosten für Ersatzbeschaffungen sind  keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der 
Nacherfüllung  gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.  
(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten  Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 
3 BGB im Einzelfall, insbesondere  im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und  
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig,  ist das Unternehmen 
berechtigt, den Aufwendungsersatz  zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor,  
wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB  einen Wert in Höhe von 150% 
des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem  Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes 
der  Ware übersteigen.  
(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung  erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-  und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, 
wie  sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen  anderen Ort als die Nieder-
lassung des Kunden oder als vertraglich  vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung  entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  
(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall  wird der Kunde das Un-
ternehmen unverzüglich informieren.  
(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme  im Baubereich (z.B. EIB) 
das Unternehmen die Planung/ Programmierung  erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflich-
tet,  sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch  geringfügige Abweichungen, 
hiervon - sowohl bei der Installation als  auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des 
Unternehmens  vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die  auf eine eigenmäch-
tige Abweichung des Kunden von den Vorgaben  zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht 
übernommen.  (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen  dadurch 
entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde  erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
ein Mangel nicht vorliegt,  sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung  in seinem 
Verantwortungsbereich liegt.  
(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet  ab Ablieferung. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438  Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3  
BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch)  und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel) längere Fristen  vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur,  
sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war  und auch nur in dem gesetzlich 
bestimmten Umfang, nicht dagegen  für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen.  
Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten  des Rückgriffsberechtigten, 
insbesondere die Beachtung der Untersuchungs-  und Rügeobliegenheiten, voraus.  
(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche  des Kunden nach § 437 BGB ins-
gesamt ausgeschlossen.  
(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen  für Sachmängel haftet das Unter-
nehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.  

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen,  sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf  Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder 
grober  Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner  haftet das Unternehmen 
für schuldhafte Verletzungen wesentlicher  Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wesentliche  Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße  Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf  deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. Soweit  dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur  Last gelegt werden kann, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,  bei Verträgen dieser Art typischerweise ein-
tretenden  Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur  ersatzfähig, soweit sie 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache  typischerweise zu erwarten sind.  Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist  damit nicht verbunden.  Die Haftung wegen schuld-
hafter Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz  bleibt ebenfalls unberührt.  
(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus  welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen. Dies gilt auch, soweit  der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der  
Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.  
(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird,  wenn diese nicht vertraglich 
geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.  
(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche,  die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder  der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.  
(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen  nach Ziffer 9.9 dieser Geschäfts-
bedingungen.  

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten  aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit  der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder  öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des  Unternehmens. Dieses ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem  Sitz zu verklagen.  
(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien  regelt sich ausschließ-
lich nach dem in der Bundesrepublik  Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter 
Ausschluss  des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen  (CISG). Weiterhin ausge-
schlossen sind Verweisungsnormen  des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von  
ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen  führen würden.  

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung  
Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen,  wie z.B. einer Genehmigung, auf-
fordert und diesem dafür eine angemessene  Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem  
Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt  mit dem zweiten auf die Absendung 
folgenden Werktag als erfolgt.  

13. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise  unwirksam bzw. undurchführbar 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit  der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, 
teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die  Parteien eine Regelung 
zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen,  teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung  am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung  nicht herbeiführen, so 
tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach 
Wunsch der  Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck  der unwirksamen, 
teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung  am Nächsten kommt.  
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schäfte, die  Zug-um-Zug abgewickelt werden.  
(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart,  dass die Verarbeitung im Na-
men und für Rechnung des Unternehmens  als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar  
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer  Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als  der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaf-
fenen  Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert  der neu geschaffenen Sache zur 
Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für  den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen ein-
treten  sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum  oder – im vorstehend genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu  geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die  
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden  oder untrennbar vermischt 
(§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das  Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entspre-
chend  den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung  oder Vermischung eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen,  so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört,  schon 
jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis  des Werts der Vorbehaltsware zum Wert 
der neu geschaffenen Sache  zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen  Fällen 
die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende  Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware 
im Sinne der vorstehenden  Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  
(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen  gehörender Ware veräußert, 
so tritt der Kunde schon jetzt,  d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung  
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware  mit allen Nebenrechten und Rang 
vor dem Rest ab; das Unternehmen  nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der  Rech-
nungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt,  soweit ihm Rechte Dritter entgegen-
stehen. Steht die weiterveräußerte  Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt 
sich  die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert  des Unternehmens an dem 
Miteigentum entspricht.  
(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in  das Grundstück, Schiff, Schiffs-
bauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten  eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder  den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in  Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware mit allen Nebenrechten einschließlich  eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek  
mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an.  Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.  
(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum  Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang  und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass  
die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen  tatsächlich übergehen. Soweit 
der Kunde mit seinen Vertragspartnern  ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat,  
erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen  über die Vorbehaltsware, 
insbesondere zur Verpfändung oder  Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Ab-
tretung  im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung  gestattet, dass 
dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe  der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des 
Kunden  angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung  des Unternehmens 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-  Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.  
(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs  zur Einziehung der gemäß 
Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen.  Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbe-
fugnis  nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen,  auch gegenüber 
Dritten, nicht nachkommt oder deren  Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat 
der  Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich  bekanntzugeben, 
an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware,  in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher 
Bestandteil  eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch  die Verpflichtung des Kunden, 
aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen  von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind 
und welche  Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.  
(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware  oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Kunde das Unternehmen  unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen  Unterlagen zu unterrichten.  
(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  über das Vermögen 
des Kunden erlöschen die Rechte  zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware  sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen;  bei einem Scheckpro-
test erlischt die Einzugsermächtigung  ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters 
bleiben  unberührt.  
(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen  (ggf. vermindert um An- und 
Teilzahlungen) um mehr als 20%, so  ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe  
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens  aus der Geschäfts-
verbindung gehen das Eigentum an der  Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den 
Kunden  über.  

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung  
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur  wie folgt: Der Kunde hat die emp-
fangene Ware unverzüglich auf  Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel  sind 
innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in  Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht 
offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig,  sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch  
den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.  
(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen  die beanstandete Sache 
oder Muster davon zwecks Prüfung  der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine  
angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung.  Bis zum Abschluss der 
Prüfung durch das Unternehmen  darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie  
darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.  
(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware  hat der Kunde unbeschadet der 
Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang  die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen  
und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung  maßgeblichen Eigenschaften der Ware 
zu überprüfen und etwaige  Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit  eine 
Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit  der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. 
Unterbleibt die Mängelanzeige  in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit  
der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem  Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in 
Bezug auf solche  Mängel nicht zu.  
(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der  Ware unterlässt, die hierfür und die 
anschließende bestimmungsgemäße  Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften  
der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er  grob fahrlässig. In diesem Fall kann 
er Mängelrechte in Bezug auf diese  Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel  
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der  Sache von dem Unternehmen 
übernommen worden ist.  
(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter  Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen  des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder  
Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist  der Kunde – unbeschadet et-
waiger Schadensersatzansprüche gemäß  Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten  oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß  ihrer Art und ihrem Verwendungs-
zweck in eine andere Sache eingebaut  oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unter-
nehmen  gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen  der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten  oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und 
Einbaukosten)  nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.  

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und  Einbaukosten, die den Aus- und 
Einbau bzw. das Anbringen identischer  Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen  
entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage  geeigneter Belege mindestens in 
Textform nachgewiesen werden. Ein  Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausge-
schlossen.  Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen  für Aus- und 
Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung  des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder  an-
derweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen.  Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die 
erforderlichen Aus- und Einbaukosten  hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten  
für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn,  Betriebsausfallkosten oder Mehr-
kosten für Ersatzbeschaffungen sind  keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der 
Nacherfüllung  gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.  
(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten  Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 
3 BGB im Einzelfall, insbesondere  im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und  
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig,  ist das Unternehmen 
berechtigt, den Aufwendungsersatz  zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor,  
wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB  einen Wert in Höhe von 150% 
des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem  Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes 
der  Ware übersteigen.  
(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung  erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-  und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, 
wie  sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen  anderen Ort als die Nieder-
lassung des Kunden oder als vertraglich  vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung  entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  
(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall  wird der Kunde das Un-
ternehmen unverzüglich informieren.  
(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme  im Baubereich (z.B. EIB) 
das Unternehmen die Planung/ Programmierung  erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflich-
tet,  sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch  geringfügige Abweichungen, 
hiervon - sowohl bei der Installation als  auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des 
Unternehmens  vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die  auf eine eigenmäch-
tige Abweichung des Kunden von den Vorgaben  zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht 
übernommen.  (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen  dadurch 
entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde  erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
ein Mangel nicht vorliegt,  sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung  in seinem 
Verantwortungsbereich liegt.  
(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet  ab Ablieferung. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438  Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3  
BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch)  und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel) längere Fristen  vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur,  
sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war  und auch nur in dem gesetzlich 
bestimmten Umfang, nicht dagegen  für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen.  
Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten  des Rückgriffsberechtigten, 
insbesondere die Beachtung der Untersuchungs-  und Rügeobliegenheiten, voraus.  
(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche  des Kunden nach § 437 BGB ins-
gesamt ausgeschlossen.  
(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen  für Sachmängel haftet das Unter-
nehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.  

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen,  sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf  Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder 
grober  Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner  haftet das Unternehmen 
für schuldhafte Verletzungen wesentlicher  Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wesentliche  Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße  Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf  deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. Soweit  dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur  Last gelegt werden kann, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,  bei Verträgen dieser Art typischerweise ein-
tretenden  Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur  ersatzfähig, soweit sie 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache  typischerweise zu erwarten sind.  Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist  damit nicht verbunden.  Die Haftung wegen schuld-
hafter Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz  bleibt ebenfalls unberührt.  
(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus  welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen. Dies gilt auch, soweit  der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der  
Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.  
(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird,  wenn diese nicht vertraglich 
geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.  
(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche,  die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder  der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.  
(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen  nach Ziffer 9.9 dieser Geschäfts-
bedingungen.  

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten  aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit  der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder  öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des  Unternehmens. Dieses ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem  Sitz zu verklagen.  
(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien  regelt sich ausschließ-
lich nach dem in der Bundesrepublik  Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter 
Ausschluss  des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen  (CISG). Weiterhin ausge-
schlossen sind Verweisungsnormen  des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von  
ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen  führen würden.  

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung  
Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen,  wie z.B. einer Genehmigung, auf-
fordert und diesem dafür eine angemessene  Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem  
Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt  mit dem zweiten auf die Absendung 
folgenden Werktag als erfolgt.  

13. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise  unwirksam bzw. undurchführbar 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit  der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, 
teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die  Parteien eine Regelung 
zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen,  teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung  am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung  nicht herbeiführen, so 
tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach 
Wunsch der  Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck  der unwirksamen, 
teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung  am Nächsten kommt.  
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schäfte, die  Zug-um-Zug abgewickelt werden.  
(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart,  dass die Verarbeitung im Na-
men und für Rechnung des Unternehmens  als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar  
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer  Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als  der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaf-
fenen  Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert  der neu geschaffenen Sache zur 
Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für  den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen ein-
treten  sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum  oder – im vorstehend genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu  geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die  
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden  oder untrennbar vermischt 
(§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das  Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entspre-
chend  den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung  oder Vermischung eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen,  so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört,  schon 
jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis  des Werts der Vorbehaltsware zum Wert 
der neu geschaffenen Sache  zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen  Fällen 
die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende  Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware 
im Sinne der vorstehenden  Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  
(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen  gehörender Ware veräußert, 
so tritt der Kunde schon jetzt,  d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung  
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware  mit allen Nebenrechten und Rang 
vor dem Rest ab; das Unternehmen  nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der  Rech-
nungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt,  soweit ihm Rechte Dritter entgegen-
stehen. Steht die weiterveräußerte  Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt 
sich  die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert  des Unternehmens an dem 
Miteigentum entspricht.  
(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in  das Grundstück, Schiff, Schiffs-
bauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten  eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder  den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in  Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware mit allen Nebenrechten einschließlich  eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek  
mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an.  Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.  
(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum  Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang  und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass  
die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen  tatsächlich übergehen. Soweit 
der Kunde mit seinen Vertragspartnern  ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat,  
erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen  über die Vorbehaltsware, 
insbesondere zur Verpfändung oder  Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Ab-
tretung  im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung  gestattet, dass 
dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe  der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des 
Kunden  angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung  des Unternehmens 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-  Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.  
(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs  zur Einziehung der gemäß 
Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen.  Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbe-
fugnis  nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen,  auch gegenüber 
Dritten, nicht nachkommt oder deren  Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat 
der  Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich  bekanntzugeben, 
an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware,  in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher 
Bestandteil  eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch  die Verpflichtung des Kunden, 
aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen  von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind 
und welche  Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.  
(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware  oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Kunde das Unternehmen  unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen  Unterlagen zu unterrichten.  
(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  über das Vermögen 
des Kunden erlöschen die Rechte  zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware  sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen;  bei einem Scheckpro-
test erlischt die Einzugsermächtigung  ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters 
bleiben  unberührt.  
(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen  (ggf. vermindert um An- und 
Teilzahlungen) um mehr als 20%, so  ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe  
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens  aus der Geschäfts-
verbindung gehen das Eigentum an der  Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den 
Kunden  über.  

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung  
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur  wie folgt: Der Kunde hat die emp-
fangene Ware unverzüglich auf  Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel  sind 
innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in  Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht 
offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig,  sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch  
den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.  
(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen  die beanstandete Sache 
oder Muster davon zwecks Prüfung  der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine  
angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung.  Bis zum Abschluss der 
Prüfung durch das Unternehmen  darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie  
darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.  
(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware  hat der Kunde unbeschadet der 
Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang  die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen  
und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung  maßgeblichen Eigenschaften der Ware 
zu überprüfen und etwaige  Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit  eine 
Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit  der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. 
Unterbleibt die Mängelanzeige  in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit  
der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem  Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in 
Bezug auf solche  Mängel nicht zu.  
(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der  Ware unterlässt, die hierfür und die 
anschließende bestimmungsgemäße  Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften  
der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er  grob fahrlässig. In diesem Fall kann 
er Mängelrechte in Bezug auf diese  Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel  
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der  Sache von dem Unternehmen 
übernommen worden ist.  
(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter  Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen  des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder  
Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist  der Kunde – unbeschadet et-
waiger Schadensersatzansprüche gemäß  Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten  oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß  ihrer Art und ihrem Verwendungs-
zweck in eine andere Sache eingebaut  oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unter-
nehmen  gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen  der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten  oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und 
Einbaukosten)  nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.  

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und  Einbaukosten, die den Aus- und 
Einbau bzw. das Anbringen identischer  Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen  
entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage  geeigneter Belege mindestens in 
Textform nachgewiesen werden. Ein  Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausge-
schlossen.  Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen  für Aus- und 
Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung  des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder  an-
derweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen.  Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die 
erforderlichen Aus- und Einbaukosten  hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten  
für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn,  Betriebsausfallkosten oder Mehr-
kosten für Ersatzbeschaffungen sind  keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der 
Nacherfüllung  gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.  
(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten  Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 
3 BGB im Einzelfall, insbesondere  im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und  
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig,  ist das Unternehmen 
berechtigt, den Aufwendungsersatz  zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor,  
wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB  einen Wert in Höhe von 150% 
des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem  Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes 
der  Ware übersteigen.  
(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung  erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-  und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, 
wie  sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen  anderen Ort als die Nieder-
lassung des Kunden oder als vertraglich  vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung  entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  
(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall  wird der Kunde das Un-
ternehmen unverzüglich informieren.  
(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme  im Baubereich (z.B. EIB) 
das Unternehmen die Planung/ Programmierung  erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflich-
tet,  sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch  geringfügige Abweichungen, 
hiervon - sowohl bei der Installation als  auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des 
Unternehmens  vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die  auf eine eigenmäch-
tige Abweichung des Kunden von den Vorgaben  zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht 
übernommen.  (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen  dadurch 
entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde  erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
ein Mangel nicht vorliegt,  sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung  in seinem 
Verantwortungsbereich liegt.  
(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet  ab Ablieferung. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438  Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3  
BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch)  und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel) längere Fristen  vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur,  
sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war  und auch nur in dem gesetzlich 
bestimmten Umfang, nicht dagegen  für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen.  
Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten  des Rückgriffsberechtigten, 
insbesondere die Beachtung der Untersuchungs-  und Rügeobliegenheiten, voraus.  
(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche  des Kunden nach § 437 BGB ins-
gesamt ausgeschlossen.  
(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen  für Sachmängel haftet das Unter-
nehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.  

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen,  sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf  Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder 
grober  Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner  haftet das Unternehmen 
für schuldhafte Verletzungen wesentlicher  Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wesentliche  Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße  Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf  deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. Soweit  dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur  Last gelegt werden kann, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,  bei Verträgen dieser Art typischerweise ein-
tretenden  Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur  ersatzfähig, soweit sie 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache  typischerweise zu erwarten sind.  Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist  damit nicht verbunden.  Die Haftung wegen schuld-
hafter Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz  bleibt ebenfalls unberührt.  
(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus  welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen. Dies gilt auch, soweit  der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der  
Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.  
(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird,  wenn diese nicht vertraglich 
geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.  
(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche,  die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder  der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.  
(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen  nach Ziffer 9.9 dieser Geschäfts-
bedingungen.  

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten  aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit  der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder  öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des  Unternehmens. Dieses ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem  Sitz zu verklagen.  
(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien  regelt sich ausschließ-
lich nach dem in der Bundesrepublik  Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter 
Ausschluss  des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen  (CISG). Weiterhin ausge-
schlossen sind Verweisungsnormen  des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von  
ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen  führen würden.  

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung  
Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen,  wie z.B. einer Genehmigung, auf-
fordert und diesem dafür eine angemessene  Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem  
Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt  mit dem zweiten auf die Absendung 
folgenden Werktag als erfolgt.  

13. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise  unwirksam bzw. undurchführbar 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit  der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, 
teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die  Parteien eine Regelung 
zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen,  teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung  am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung  nicht herbeiführen, so 
tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach 
Wunsch der  Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck  der unwirksamen, 
teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung  am Nächsten kommt.  
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schäfte, die  Zug-um-Zug abgewickelt werden.  
(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart,  dass die Verarbeitung im Na-
men und für Rechnung des Unternehmens  als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar  
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer  Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als  der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaf-
fenen  Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert  der neu geschaffenen Sache zur 
Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für  den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen ein-
treten  sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum  oder – im vorstehend genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu  geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die  
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden  oder untrennbar vermischt 
(§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das  Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entspre-
chend  den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung  oder Vermischung eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen,  so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört,  schon 
jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis  des Werts der Vorbehaltsware zum Wert 
der neu geschaffenen Sache  zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen  Fällen 
die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende  Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware 
im Sinne der vorstehenden  Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  
(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen  gehörender Ware veräußert, 
so tritt der Kunde schon jetzt,  d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung  
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware  mit allen Nebenrechten und Rang 
vor dem Rest ab; das Unternehmen  nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der  Rech-
nungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt,  soweit ihm Rechte Dritter entgegen-
stehen. Steht die weiterveräußerte  Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt 
sich  die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert  des Unternehmens an dem 
Miteigentum entspricht.  
(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in  das Grundstück, Schiff, Schiffs-
bauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten  eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder  den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in  Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware mit allen Nebenrechten einschließlich  eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek  
mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an.  Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.  
(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum  Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang  und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass  
die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen  tatsächlich übergehen. Soweit 
der Kunde mit seinen Vertragspartnern  ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat,  
erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen  über die Vorbehaltsware, 
insbesondere zur Verpfändung oder  Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Ab-
tretung  im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung  gestattet, dass 
dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe  der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des 
Kunden  angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung  des Unternehmens 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-  Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.  
(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs  zur Einziehung der gemäß 
Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen.  Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbe-
fugnis  nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen,  auch gegenüber 
Dritten, nicht nachkommt oder deren  Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat 
der  Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich  bekanntzugeben, 
an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware,  in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher 
Bestandteil  eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch  die Verpflichtung des Kunden, 
aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen  von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind 
und welche  Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.  
(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware  oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Kunde das Unternehmen  unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen  Unterlagen zu unterrichten.  
(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  über das Vermögen 
des Kunden erlöschen die Rechte  zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware  sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen;  bei einem Scheckpro-
test erlischt die Einzugsermächtigung  ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters 
bleiben  unberührt.  
(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen  (ggf. vermindert um An- und 
Teilzahlungen) um mehr als 20%, so  ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe  
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens  aus der Geschäfts-
verbindung gehen das Eigentum an der  Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den 
Kunden  über.  

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung  
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur  wie folgt: Der Kunde hat die emp-
fangene Ware unverzüglich auf  Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel  sind 
innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in  Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht 
offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig,  sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch  
den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.  
(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen  die beanstandete Sache 
oder Muster davon zwecks Prüfung  der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine  
angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung.  Bis zum Abschluss der 
Prüfung durch das Unternehmen  darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie  
darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.  
(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware  hat der Kunde unbeschadet der 
Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang  die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen  
und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung  maßgeblichen Eigenschaften der Ware 
zu überprüfen und etwaige  Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit  eine 
Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit  der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. 
Unterbleibt die Mängelanzeige  in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit  
der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem  Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in 
Bezug auf solche  Mängel nicht zu.  
(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der  Ware unterlässt, die hierfür und die 
anschließende bestimmungsgemäße  Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften  
der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er  grob fahrlässig. In diesem Fall kann 
er Mängelrechte in Bezug auf diese  Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel  
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der  Sache von dem Unternehmen 
übernommen worden ist.  
(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter  Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen  des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder  
Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist  der Kunde – unbeschadet et-
waiger Schadensersatzansprüche gemäß  Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten  oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß  ihrer Art und ihrem Verwendungs-
zweck in eine andere Sache eingebaut  oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unter-
nehmen  gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen  der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten  oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und 
Einbaukosten)  nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.  

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und  Einbaukosten, die den Aus- und 
Einbau bzw. das Anbringen identischer  Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen  
entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage  geeigneter Belege mindestens in 
Textform nachgewiesen werden. Ein  Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausge-
schlossen.  Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen  für Aus- und 
Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung  des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder  an-
derweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen.  Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die 
erforderlichen Aus- und Einbaukosten  hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten  
für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn,  Betriebsausfallkosten oder Mehr-
kosten für Ersatzbeschaffungen sind  keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der 
Nacherfüllung  gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.  
(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten  Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 
3 BGB im Einzelfall, insbesondere  im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und  
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig,  ist das Unternehmen 
berechtigt, den Aufwendungsersatz  zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor,  
wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB  einen Wert in Höhe von 150% 
des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem  Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes 
der  Ware übersteigen.  
(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung  erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-  und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, 
wie  sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen  anderen Ort als die Nieder-
lassung des Kunden oder als vertraglich  vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung  entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  
(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall  wird der Kunde das Un-
ternehmen unverzüglich informieren.  
(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme  im Baubereich (z.B. EIB) 
das Unternehmen die Planung/ Programmierung  erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflich-
tet,  sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch  geringfügige Abweichungen, 
hiervon - sowohl bei der Installation als  auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des 
Unternehmens  vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die  auf eine eigenmäch-
tige Abweichung des Kunden von den Vorgaben  zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht 
übernommen.  (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen  dadurch 
entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde  erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
ein Mangel nicht vorliegt,  sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung  in seinem 
Verantwortungsbereich liegt.  
(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet  ab Ablieferung. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438  Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3  
BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch)  und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel) längere Fristen  vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur,  
sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war  und auch nur in dem gesetzlich 
bestimmten Umfang, nicht dagegen  für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen.  
Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten  des Rückgriffsberechtigten, 
insbesondere die Beachtung der Untersuchungs-  und Rügeobliegenheiten, voraus.  
(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche  des Kunden nach § 437 BGB ins-
gesamt ausgeschlossen.  
(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen  für Sachmängel haftet das Unter-
nehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.  

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen,  sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf  Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder 
grober  Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner  haftet das Unternehmen 
für schuldhafte Verletzungen wesentlicher  Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wesentliche  Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße  Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf  deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. Soweit  dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur  Last gelegt werden kann, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,  bei Verträgen dieser Art typischerweise ein-
tretenden  Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur  ersatzfähig, soweit sie 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache  typischerweise zu erwarten sind.  Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist  damit nicht verbunden.  Die Haftung wegen schuld-
hafter Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz  bleibt ebenfalls unberührt.  
(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus  welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen. Dies gilt auch, soweit  der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der  
Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.  
(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird,  wenn diese nicht vertraglich 
geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.  
(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche,  die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder  der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.  
(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen  nach Ziffer 9.9 dieser Geschäfts-
bedingungen.  

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten  aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit  der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder  öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des  Unternehmens. Dieses ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem  Sitz zu verklagen.  
(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien  regelt sich ausschließ-
lich nach dem in der Bundesrepublik  Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter 
Ausschluss  des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen  (CISG). Weiterhin ausge-
schlossen sind Verweisungsnormen  des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von  
ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen  führen würden.  

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung  
Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen,  wie z.B. einer Genehmigung, auf-
fordert und diesem dafür eine angemessene  Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem  
Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt  mit dem zweiten auf die Absendung 
folgenden Werktag als erfolgt.  

13. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise  unwirksam bzw. undurchführbar 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit  der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, 
teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die  Parteien eine Regelung 
zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen,  teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung  am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung  nicht herbeiführen, so 
tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach 
Wunsch der  Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck  der unwirksamen, 
teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung  am Nächsten kommt.  
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schäfte, die  Zug-um-Zug abgewickelt werden.  
(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart,  dass die Verarbeitung im Na-
men und für Rechnung des Unternehmens  als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar  
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer  Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als  der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaf-
fenen  Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert  der neu geschaffenen Sache zur 
Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für  den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen ein-
treten  sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum  oder – im vorstehend genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu  geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die  
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden  oder untrennbar vermischt 
(§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das  Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entspre-
chend  den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung  oder Vermischung eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen,  so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört,  schon 
jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis  des Werts der Vorbehaltsware zum Wert 
der neu geschaffenen Sache  zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen  Fällen 
die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende  Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware 
im Sinne der vorstehenden  Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  
(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen  gehörender Ware veräußert, 
so tritt der Kunde schon jetzt,  d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung  
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware  mit allen Nebenrechten und Rang 
vor dem Rest ab; das Unternehmen  nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der  Rech-
nungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt,  soweit ihm Rechte Dritter entgegen-
stehen. Steht die weiterveräußerte  Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt 
sich  die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert  des Unternehmens an dem 
Miteigentum entspricht.  
(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in  das Grundstück, Schiff, Schiffs-
bauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten  eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder  den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in  Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware mit allen Nebenrechten einschließlich  eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek  
mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an.  Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.  
(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum  Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang  und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass  
die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen  tatsächlich übergehen. Soweit 
der Kunde mit seinen Vertragspartnern  ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat,  
erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen  über die Vorbehaltsware, 
insbesondere zur Verpfändung oder  Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Ab-
tretung  im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung  gestattet, dass 
dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe  der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des 
Kunden  angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung  des Unternehmens 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-  Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.  
(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs  zur Einziehung der gemäß 
Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen.  Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbe-
fugnis  nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen,  auch gegenüber 
Dritten, nicht nachkommt oder deren  Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat 
der  Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich  bekanntzugeben, 
an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware,  in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher 
Bestandteil  eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch  die Verpflichtung des Kunden, 
aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen  von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind 
und welche  Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.  
(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware  oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Kunde das Unternehmen  unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen  Unterlagen zu unterrichten.  
(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  über das Vermögen 
des Kunden erlöschen die Rechte  zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware  sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen;  bei einem Scheckpro-
test erlischt die Einzugsermächtigung  ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters 
bleiben  unberührt.  
(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen  (ggf. vermindert um An- und 
Teilzahlungen) um mehr als 20%, so  ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe  
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens  aus der Geschäfts-
verbindung gehen das Eigentum an der  Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den 
Kunden  über.  

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung  
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur  wie folgt: Der Kunde hat die emp-
fangene Ware unverzüglich auf  Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel  sind 
innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in  Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht 
offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig,  sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch  
den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.  
(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen  die beanstandete Sache 
oder Muster davon zwecks Prüfung  der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine  
angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung.  Bis zum Abschluss der 
Prüfung durch das Unternehmen  darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie  
darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.  
(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware  hat der Kunde unbeschadet der 
Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang  die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen  
und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung  maßgeblichen Eigenschaften der Ware 
zu überprüfen und etwaige  Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit  eine 
Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit  der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. 
Unterbleibt die Mängelanzeige  in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit  
der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem  Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in 
Bezug auf solche  Mängel nicht zu.  
(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der  Ware unterlässt, die hierfür und die 
anschließende bestimmungsgemäße  Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften  
der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er  grob fahrlässig. In diesem Fall kann 
er Mängelrechte in Bezug auf diese  Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel  
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der  Sache von dem Unternehmen 
übernommen worden ist.  
(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter  Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen  des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder  
Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist  der Kunde – unbeschadet et-
waiger Schadensersatzansprüche gemäß  Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten  oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß  ihrer Art und ihrem Verwendungs-
zweck in eine andere Sache eingebaut  oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unter-
nehmen  gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen  der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten  oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und 
Einbaukosten)  nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.  

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und  Einbaukosten, die den Aus- und 
Einbau bzw. das Anbringen identischer  Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen  
entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage  geeigneter Belege mindestens in 
Textform nachgewiesen werden. Ein  Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausge-
schlossen.  Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen  für Aus- und 
Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung  des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder  an-
derweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen.  Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die 
erforderlichen Aus- und Einbaukosten  hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten  
für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn,  Betriebsausfallkosten oder Mehr-
kosten für Ersatzbeschaffungen sind  keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der 
Nacherfüllung  gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.  
(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten  Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 
3 BGB im Einzelfall, insbesondere  im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und  
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig,  ist das Unternehmen 
berechtigt, den Aufwendungsersatz  zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor,  
wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB  einen Wert in Höhe von 150% 
des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem  Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes 
der  Ware übersteigen.  
(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung  erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-  und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, 
wie  sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen  anderen Ort als die Nieder-
lassung des Kunden oder als vertraglich  vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung  entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  
(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall  wird der Kunde das Un-
ternehmen unverzüglich informieren.  
(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme  im Baubereich (z.B. EIB) 
das Unternehmen die Planung/ Programmierung  erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflich-
tet,  sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch  geringfügige Abweichungen, 
hiervon - sowohl bei der Installation als  auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des 
Unternehmens  vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die  auf eine eigenmäch-
tige Abweichung des Kunden von den Vorgaben  zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht 
übernommen.  (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen  dadurch 
entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde  erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
ein Mangel nicht vorliegt,  sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung  in seinem 
Verantwortungsbereich liegt.  
(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet  ab Ablieferung. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438  Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3  
BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch)  und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel) längere Fristen  vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur,  
sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war  und auch nur in dem gesetzlich 
bestimmten Umfang, nicht dagegen  für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen.  
Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten  des Rückgriffsberechtigten, 
insbesondere die Beachtung der Untersuchungs-  und Rügeobliegenheiten, voraus.  
(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche  des Kunden nach § 437 BGB ins-
gesamt ausgeschlossen.  
(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen  für Sachmängel haftet das Unter-
nehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.  

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen,  sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf  Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder 
grober  Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner  haftet das Unternehmen 
für schuldhafte Verletzungen wesentlicher  Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wesentliche  Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße  Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf  deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. Soweit  dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur  Last gelegt werden kann, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,  bei Verträgen dieser Art typischerweise ein-
tretenden  Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur  ersatzfähig, soweit sie 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache  typischerweise zu erwarten sind.  Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist  damit nicht verbunden.  Die Haftung wegen schuld-
hafter Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz  bleibt ebenfalls unberührt.  
(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus  welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen. Dies gilt auch, soweit  der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der  
Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.  
(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird,  wenn diese nicht vertraglich 
geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.  
(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche,  die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder  der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.  
(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen  nach Ziffer 9.9 dieser Geschäfts-
bedingungen.  

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten  aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit  der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder  öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des  Unternehmens. Dieses ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem  Sitz zu verklagen.  
(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien  regelt sich ausschließ-
lich nach dem in der Bundesrepublik  Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter 
Ausschluss  des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen  (CISG). Weiterhin ausge-
schlossen sind Verweisungsnormen  des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von  
ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen  führen würden.  

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung  
Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen,  wie z.B. einer Genehmigung, auf-
fordert und diesem dafür eine angemessene  Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem  
Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt  mit dem zweiten auf die Absendung 
folgenden Werktag als erfolgt.  

13. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise  unwirksam bzw. undurchführbar 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit  der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, 
teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die  Parteien eine Regelung 
zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen,  teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung  am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung  nicht herbeiführen, so 
tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach 
Wunsch der  Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck  der unwirksamen, 
teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung  am Nächsten kommt.  
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schäfte, die  Zug-um-Zug abgewickelt werden.  
(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart,  dass die Verarbeitung im Na-
men und für Rechnung des Unternehmens  als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar  
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer  Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als  der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaf-
fenen  Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert  der neu geschaffenen Sache zur 
Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für  den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen ein-
treten  sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum  oder – im vorstehend genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu  geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die  
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden  oder untrennbar vermischt 
(§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das  Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entspre-
chend  den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung  oder Vermischung eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen,  so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört,  schon 
jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis  des Werts der Vorbehaltsware zum Wert 
der neu geschaffenen Sache  zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen  Fällen 
die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende  Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware 
im Sinne der vorstehenden  Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  
(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen  gehörender Ware veräußert, 
so tritt der Kunde schon jetzt,  d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung  
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware  mit allen Nebenrechten und Rang 
vor dem Rest ab; das Unternehmen  nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der  Rech-
nungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt,  soweit ihm Rechte Dritter entgegen-
stehen. Steht die weiterveräußerte  Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt 
sich  die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert  des Unternehmens an dem 
Miteigentum entspricht.  
(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in  das Grundstück, Schiff, Schiffs-
bauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten  eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder  den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in  Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware mit allen Nebenrechten einschließlich  eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek  
mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an.  Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.  
(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum  Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang  und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass  
die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen  tatsächlich übergehen. Soweit 
der Kunde mit seinen Vertragspartnern  ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat,  
erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen  über die Vorbehaltsware, 
insbesondere zur Verpfändung oder  Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Ab-
tretung  im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung  gestattet, dass 
dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe  der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des 
Kunden  angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung  des Unternehmens 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-  Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.  
(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs  zur Einziehung der gemäß 
Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen.  Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbe-
fugnis  nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen,  auch gegenüber 
Dritten, nicht nachkommt oder deren  Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat 
der  Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich  bekanntzugeben, 
an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware,  in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher 
Bestandteil  eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch  die Verpflichtung des Kunden, 
aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen  von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind 
und welche  Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.  
(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware  oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Kunde das Unternehmen  unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen  Unterlagen zu unterrichten.  
(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  über das Vermögen 
des Kunden erlöschen die Rechte  zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware  sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen;  bei einem Scheckpro-
test erlischt die Einzugsermächtigung  ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters 
bleiben  unberührt.  
(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen  (ggf. vermindert um An- und 
Teilzahlungen) um mehr als 20%, so  ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe  
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens  aus der Geschäfts-
verbindung gehen das Eigentum an der  Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den 
Kunden  über.  

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung  
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur  wie folgt: Der Kunde hat die emp-
fangene Ware unverzüglich auf  Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel  sind 
innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in  Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht 
offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig,  sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch  
den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.  
(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen  die beanstandete Sache 
oder Muster davon zwecks Prüfung  der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine  
angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung.  Bis zum Abschluss der 
Prüfung durch das Unternehmen  darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie  
darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.  
(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware  hat der Kunde unbeschadet der 
Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang  die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen  
und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung  maßgeblichen Eigenschaften der Ware 
zu überprüfen und etwaige  Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit  eine 
Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit  der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. 
Unterbleibt die Mängelanzeige  in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit  
der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem  Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in 
Bezug auf solche  Mängel nicht zu.  
(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der  Ware unterlässt, die hierfür und die 
anschließende bestimmungsgemäße  Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften  
der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er  grob fahrlässig. In diesem Fall kann 
er Mängelrechte in Bezug auf diese  Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel  
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der  Sache von dem Unternehmen 
übernommen worden ist.  
(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter  Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen  des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder  
Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist  der Kunde – unbeschadet et-
waiger Schadensersatzansprüche gemäß  Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten  oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß  ihrer Art und ihrem Verwendungs-
zweck in eine andere Sache eingebaut  oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unter-
nehmen  gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen  der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten  oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und 
Einbaukosten)  nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.  

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und  Einbaukosten, die den Aus- und 
Einbau bzw. das Anbringen identischer  Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen  
entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage  geeigneter Belege mindestens in 
Textform nachgewiesen werden. Ein  Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausge-
schlossen.  Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen  für Aus- und 
Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung  des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder  an-
derweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen.  Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die 
erforderlichen Aus- und Einbaukosten  hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten  
für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn,  Betriebsausfallkosten oder Mehr-
kosten für Ersatzbeschaffungen sind  keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der 
Nacherfüllung  gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.  
(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten  Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 
3 BGB im Einzelfall, insbesondere  im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und  
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig,  ist das Unternehmen 
berechtigt, den Aufwendungsersatz  zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor,  
wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB  einen Wert in Höhe von 150% 
des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem  Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes 
der  Ware übersteigen.  
(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung  erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-  und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, 
wie  sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen  anderen Ort als die Nieder-
lassung des Kunden oder als vertraglich  vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung  entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  
(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall  wird der Kunde das Un-
ternehmen unverzüglich informieren.  
(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme  im Baubereich (z.B. EIB) 
das Unternehmen die Planung/ Programmierung  erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflich-
tet,  sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch  geringfügige Abweichungen, 
hiervon - sowohl bei der Installation als  auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des 
Unternehmens  vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die  auf eine eigenmäch-
tige Abweichung des Kunden von den Vorgaben  zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht 
übernommen.  (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen  dadurch 
entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde  erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
ein Mangel nicht vorliegt,  sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung  in seinem 
Verantwortungsbereich liegt.  
(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet  ab Ablieferung. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438  Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3  
BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch)  und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel) längere Fristen  vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur,  
sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war  und auch nur in dem gesetzlich 
bestimmten Umfang, nicht dagegen  für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen.  
Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten  des Rückgriffsberechtigten, 
insbesondere die Beachtung der Untersuchungs-  und Rügeobliegenheiten, voraus.  
(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche  des Kunden nach § 437 BGB ins-
gesamt ausgeschlossen.  
(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen  für Sachmängel haftet das Unter-
nehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.  

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen,  sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf  Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder 
grober  Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner  haftet das Unternehmen 
für schuldhafte Verletzungen wesentlicher  Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wesentliche  Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße  Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf  deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. Soweit  dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur  Last gelegt werden kann, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,  bei Verträgen dieser Art typischerweise ein-
tretenden  Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur  ersatzfähig, soweit sie 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache  typischerweise zu erwarten sind.  Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist  damit nicht verbunden.  Die Haftung wegen schuld-
hafter Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz  bleibt ebenfalls unberührt.  
(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus  welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen. Dies gilt auch, soweit  der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der  
Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.  
(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird,  wenn diese nicht vertraglich 
geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.  
(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche,  die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder  der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.  
(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen  nach Ziffer 9.9 dieser Geschäfts-
bedingungen.  

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten  aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit  der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder  öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des  Unternehmens. Dieses ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem  Sitz zu verklagen.  
(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien  regelt sich ausschließ-
lich nach dem in der Bundesrepublik  Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter 
Ausschluss  des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen  (CISG). Weiterhin ausge-
schlossen sind Verweisungsnormen  des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von  
ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen  führen würden.  

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung  
Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen,  wie z.B. einer Genehmigung, auf-
fordert und diesem dafür eine angemessene  Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem  
Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt  mit dem zweiten auf die Absendung 
folgenden Werktag als erfolgt.  

13. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise  unwirksam bzw. undurchführbar 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit  der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, 
teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die  Parteien eine Regelung 
zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen,  teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung  am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung  nicht herbeiführen, so 
tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach 
Wunsch der  Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck  der unwirksamen, 
teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung  am Nächsten kommt.  
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schäfte, die  Zug-um-Zug abgewickelt werden.  
(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart,  dass die Verarbeitung im Na-
men und für Rechnung des Unternehmens  als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar  
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer  Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als  der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaf-
fenen  Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert  der neu geschaffenen Sache zur 
Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für  den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen ein-
treten  sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum  oder – im vorstehend genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu  geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die  
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden  oder untrennbar vermischt 
(§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das  Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entspre-
chend  den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung  oder Vermischung eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen,  so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört,  schon 
jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis  des Werts der Vorbehaltsware zum Wert 
der neu geschaffenen Sache  zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen  Fällen 
die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende  Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware 
im Sinne der vorstehenden  Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  
(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen  gehörender Ware veräußert, 
so tritt der Kunde schon jetzt,  d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung  
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware  mit allen Nebenrechten und Rang 
vor dem Rest ab; das Unternehmen  nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der  Rech-
nungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt,  soweit ihm Rechte Dritter entgegen-
stehen. Steht die weiterveräußerte  Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt 
sich  die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert  des Unternehmens an dem 
Miteigentum entspricht.  
(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in  das Grundstück, Schiff, Schiffs-
bauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten  eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder  den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in  Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware mit allen Nebenrechten einschließlich  eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek  
mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an.  Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.  
(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum  Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang  und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass  
die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen  tatsächlich übergehen. Soweit 
der Kunde mit seinen Vertragspartnern  ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat,  
erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen  über die Vorbehaltsware, 
insbesondere zur Verpfändung oder  Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Ab-
tretung  im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung  gestattet, dass 
dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe  der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des 
Kunden  angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung  des Unternehmens 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-  Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.  
(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs  zur Einziehung der gemäß 
Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen.  Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbe-
fugnis  nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen,  auch gegenüber 
Dritten, nicht nachkommt oder deren  Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat 
der  Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich  bekanntzugeben, 
an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware,  in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher 
Bestandteil  eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch  die Verpflichtung des Kunden, 
aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen  von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind 
und welche  Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.  
(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware  oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Kunde das Unternehmen  unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen  Unterlagen zu unterrichten.  
(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  über das Vermögen 
des Kunden erlöschen die Rechte  zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware  sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen;  bei einem Scheckpro-
test erlischt die Einzugsermächtigung  ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters 
bleiben  unberührt.  
(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen  (ggf. vermindert um An- und 
Teilzahlungen) um mehr als 20%, so  ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe  
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens  aus der Geschäfts-
verbindung gehen das Eigentum an der  Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den 
Kunden  über.  

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung  
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur  wie folgt: Der Kunde hat die emp-
fangene Ware unverzüglich auf  Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel  sind 
innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in  Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht 
offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig,  sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch  
den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.  
(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen  die beanstandete Sache 
oder Muster davon zwecks Prüfung  der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine  
angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung.  Bis zum Abschluss der 
Prüfung durch das Unternehmen  darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie  
darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.  
(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware  hat der Kunde unbeschadet der 
Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang  die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen  
und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung  maßgeblichen Eigenschaften der Ware 
zu überprüfen und etwaige  Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit  eine 
Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit  der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. 
Unterbleibt die Mängelanzeige  in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit  
der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem  Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in 
Bezug auf solche  Mängel nicht zu.  
(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der  Ware unterlässt, die hierfür und die 
anschließende bestimmungsgemäße  Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften  
der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er  grob fahrlässig. In diesem Fall kann 
er Mängelrechte in Bezug auf diese  Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel  
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der  Sache von dem Unternehmen 
übernommen worden ist.  
(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter  Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen  des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder  
Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist  der Kunde – unbeschadet et-
waiger Schadensersatzansprüche gemäß  Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten  oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß  ihrer Art und ihrem Verwendungs-
zweck in eine andere Sache eingebaut  oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unter-
nehmen  gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen  der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten  oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und 
Einbaukosten)  nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.  

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und  Einbaukosten, die den Aus- und 
Einbau bzw. das Anbringen identischer  Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen  
entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage  geeigneter Belege mindestens in 
Textform nachgewiesen werden. Ein  Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausge-
schlossen.  Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen  für Aus- und 
Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung  des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder  an-
derweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen.  Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die 
erforderlichen Aus- und Einbaukosten  hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten  
für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn,  Betriebsausfallkosten oder Mehr-
kosten für Ersatzbeschaffungen sind  keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der 
Nacherfüllung  gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.  
(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten  Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 
3 BGB im Einzelfall, insbesondere  im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und  
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig,  ist das Unternehmen 
berechtigt, den Aufwendungsersatz  zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor,  
wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB  einen Wert in Höhe von 150% 
des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem  Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes 
der  Ware übersteigen.  
(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung  erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-  und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, 
wie  sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen  anderen Ort als die Nieder-
lassung des Kunden oder als vertraglich  vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung  entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  
(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall  wird der Kunde das Un-
ternehmen unverzüglich informieren.  
(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme  im Baubereich (z.B. EIB) 
das Unternehmen die Planung/ Programmierung  erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflich-
tet,  sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch  geringfügige Abweichungen, 
hiervon - sowohl bei der Installation als  auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des 
Unternehmens  vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die  auf eine eigenmäch-
tige Abweichung des Kunden von den Vorgaben  zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht 
übernommen.  (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen  dadurch 
entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde  erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
ein Mangel nicht vorliegt,  sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung  in seinem 
Verantwortungsbereich liegt.  
(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet  ab Ablieferung. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438  Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3  
BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch)  und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel) längere Fristen  vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur,  
sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war  und auch nur in dem gesetzlich 
bestimmten Umfang, nicht dagegen  für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen.  
Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten  des Rückgriffsberechtigten, 
insbesondere die Beachtung der Untersuchungs-  und Rügeobliegenheiten, voraus.  
(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche  des Kunden nach § 437 BGB ins-
gesamt ausgeschlossen.  
(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen  für Sachmängel haftet das Unter-
nehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.  

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen,  sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf  Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder 
grober  Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner  haftet das Unternehmen 
für schuldhafte Verletzungen wesentlicher  Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wesentliche  Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße  Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf  deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. Soweit  dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur  Last gelegt werden kann, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,  bei Verträgen dieser Art typischerweise ein-
tretenden  Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur  ersatzfähig, soweit sie 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache  typischerweise zu erwarten sind.  Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist  damit nicht verbunden.  Die Haftung wegen schuld-
hafter Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz  bleibt ebenfalls unberührt.  
(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus  welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen. Dies gilt auch, soweit  der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der  
Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.  
(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird,  wenn diese nicht vertraglich 
geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.  
(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche,  die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder  der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.  
(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen  nach Ziffer 9.9 dieser Geschäfts-
bedingungen.  

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten  aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit  der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder  öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des  Unternehmens. Dieses ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem  Sitz zu verklagen.  
(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien  regelt sich ausschließ-
lich nach dem in der Bundesrepublik  Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter 
Ausschluss  des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen  (CISG). Weiterhin ausge-
schlossen sind Verweisungsnormen  des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von  
ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen  führen würden.  

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung  
Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen,  wie z.B. einer Genehmigung, auf-
fordert und diesem dafür eine angemessene  Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem  
Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt  mit dem zweiten auf die Absendung 
folgenden Werktag als erfolgt.  

13. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise  unwirksam bzw. undurchführbar 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit  der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, 
teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die  Parteien eine Regelung 
zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen,  teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung  am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung  nicht herbeiführen, so 
tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach 
Wunsch der  Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck  der unwirksamen, 
teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung  am Nächsten kommt.  
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schäfte, die  Zug-um-Zug abgewickelt werden.  
(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart,  dass die Verarbeitung im Na-
men und für Rechnung des Unternehmens  als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar  
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer  Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als  der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaf-
fenen  Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert  der neu geschaffenen Sache zur 
Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für  den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen ein-
treten  sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum  oder – im vorstehend genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu  geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die  
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden  oder untrennbar vermischt 
(§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das  Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entspre-
chend  den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung  oder Vermischung eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen,  so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört,  schon 
jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis  des Werts der Vorbehaltsware zum Wert 
der neu geschaffenen Sache  zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen  Fällen 
die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende  Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware 
im Sinne der vorstehenden  Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  
(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen  gehörender Ware veräußert, 
so tritt der Kunde schon jetzt,  d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung  
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware  mit allen Nebenrechten und Rang 
vor dem Rest ab; das Unternehmen  nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der  Rech-
nungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt,  soweit ihm Rechte Dritter entgegen-
stehen. Steht die weiterveräußerte  Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt 
sich  die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert  des Unternehmens an dem 
Miteigentum entspricht.  
(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in  das Grundstück, Schiff, Schiffs-
bauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten  eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder  den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in  Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware mit allen Nebenrechten einschließlich  eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek  
mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an.  Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.  
(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum  Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang  und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass  
die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen  tatsächlich übergehen. Soweit 
der Kunde mit seinen Vertragspartnern  ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat,  
erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen  über die Vorbehaltsware, 
insbesondere zur Verpfändung oder  Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Ab-
tretung  im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung  gestattet, dass 
dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe  der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des 
Kunden  angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung  des Unternehmens 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-  Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.  
(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs  zur Einziehung der gemäß 
Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen.  Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbe-
fugnis  nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen,  auch gegenüber 
Dritten, nicht nachkommt oder deren  Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat 
der  Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich  bekanntzugeben, 
an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware,  in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher 
Bestandteil  eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch  die Verpflichtung des Kunden, 
aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen  von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind 
und welche  Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.  
(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware  oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Kunde das Unternehmen  unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen  Unterlagen zu unterrichten.  
(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  über das Vermögen 
des Kunden erlöschen die Rechte  zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware  sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen;  bei einem Scheckpro-
test erlischt die Einzugsermächtigung  ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters 
bleiben  unberührt.  
(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen  (ggf. vermindert um An- und 
Teilzahlungen) um mehr als 20%, so  ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe  
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens  aus der Geschäfts-
verbindung gehen das Eigentum an der  Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den 
Kunden  über.  

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung  
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur  wie folgt: Der Kunde hat die emp-
fangene Ware unverzüglich auf  Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel  sind 
innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in  Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht 
offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig,  sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch  
den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.  
(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen  die beanstandete Sache 
oder Muster davon zwecks Prüfung  der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine  
angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung.  Bis zum Abschluss der 
Prüfung durch das Unternehmen  darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie  
darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.  
(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware  hat der Kunde unbeschadet der 
Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang  die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen  
und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung  maßgeblichen Eigenschaften der Ware 
zu überprüfen und etwaige  Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit  eine 
Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit  der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. 
Unterbleibt die Mängelanzeige  in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit  
der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem  Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in 
Bezug auf solche  Mängel nicht zu.  
(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der  Ware unterlässt, die hierfür und die 
anschließende bestimmungsgemäße  Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften  
der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er  grob fahrlässig. In diesem Fall kann 
er Mängelrechte in Bezug auf diese  Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel  
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der  Sache von dem Unternehmen 
übernommen worden ist.  
(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter  Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen  des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder  
Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist  der Kunde – unbeschadet et-
waiger Schadensersatzansprüche gemäß  Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten  oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß  ihrer Art und ihrem Verwendungs-
zweck in eine andere Sache eingebaut  oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unter-
nehmen  gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen  der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten  oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und 
Einbaukosten)  nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.  

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und  Einbaukosten, die den Aus- und 
Einbau bzw. das Anbringen identischer  Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen  
entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage  geeigneter Belege mindestens in 
Textform nachgewiesen werden. Ein  Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausge-
schlossen.  Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen  für Aus- und 
Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung  des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder  an-
derweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen.  Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die 
erforderlichen Aus- und Einbaukosten  hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten  
für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn,  Betriebsausfallkosten oder Mehr-
kosten für Ersatzbeschaffungen sind  keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der 
Nacherfüllung  gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.  
(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten  Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 
3 BGB im Einzelfall, insbesondere  im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und  
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig,  ist das Unternehmen 
berechtigt, den Aufwendungsersatz  zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor,  
wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB  einen Wert in Höhe von 150% 
des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem  Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes 
der  Ware übersteigen.  
(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung  erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-  und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, 
wie  sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen  anderen Ort als die Nieder-
lassung des Kunden oder als vertraglich  vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung  entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  
(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall  wird der Kunde das Un-
ternehmen unverzüglich informieren.  
(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme  im Baubereich (z.B. EIB) 
das Unternehmen die Planung/ Programmierung  erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflich-
tet,  sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch  geringfügige Abweichungen, 
hiervon - sowohl bei der Installation als  auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des 
Unternehmens  vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die  auf eine eigenmäch-
tige Abweichung des Kunden von den Vorgaben  zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht 
übernommen.  (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen  dadurch 
entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde  erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
ein Mangel nicht vorliegt,  sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung  in seinem 
Verantwortungsbereich liegt.  
(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet  ab Ablieferung. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438  Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3  
BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch)  und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel) längere Fristen  vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur,  
sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war  und auch nur in dem gesetzlich 
bestimmten Umfang, nicht dagegen  für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen.  
Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten  des Rückgriffsberechtigten, 
insbesondere die Beachtung der Untersuchungs-  und Rügeobliegenheiten, voraus.  
(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche  des Kunden nach § 437 BGB ins-
gesamt ausgeschlossen.  
(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen  für Sachmängel haftet das Unter-
nehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.  

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen,  sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf  Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder 
grober  Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner  haftet das Unternehmen 
für schuldhafte Verletzungen wesentlicher  Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wesentliche  Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße  Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf  deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. Soweit  dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur  Last gelegt werden kann, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,  bei Verträgen dieser Art typischerweise ein-
tretenden  Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur  ersatzfähig, soweit sie 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache  typischerweise zu erwarten sind.  Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist  damit nicht verbunden.  Die Haftung wegen schuld-
hafter Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz  bleibt ebenfalls unberührt.  
(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus  welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen. Dies gilt auch, soweit  der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der  
Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.  
(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird,  wenn diese nicht vertraglich 
geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.  
(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche,  die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder  der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.  
(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen  nach Ziffer 9.9 dieser Geschäfts-
bedingungen.  

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten  aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit  der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder  öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des  Unternehmens. Dieses ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem  Sitz zu verklagen.  
(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien  regelt sich ausschließ-
lich nach dem in der Bundesrepublik  Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter 
Ausschluss  des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen  (CISG). Weiterhin ausge-
schlossen sind Verweisungsnormen  des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von  
ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen  führen würden.  

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung  
Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen,  wie z.B. einer Genehmigung, auf-
fordert und diesem dafür eine angemessene  Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem  
Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt  mit dem zweiten auf die Absendung 
folgenden Werktag als erfolgt.  

13. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise  unwirksam bzw. undurchführbar 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit  der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, 
teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die  Parteien eine Regelung 
zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen,  teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung  am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung  nicht herbeiführen, so 
tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach 
Wunsch der  Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck  der unwirksamen, 
teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung  am Nächsten kommt.  
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schäfte, die  Zug-um-Zug abgewickelt werden.  
(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart,  dass die Verarbeitung im Na-
men und für Rechnung des Unternehmens  als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar  
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer  Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als  der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaf-
fenen  Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert  der neu geschaffenen Sache zur 
Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für  den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen ein-
treten  sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum  oder – im vorstehend genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu  geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die  
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden  oder untrennbar vermischt 
(§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das  Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entspre-
chend  den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung  oder Vermischung eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen,  so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört,  schon 
jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis  des Werts der Vorbehaltsware zum Wert 
der neu geschaffenen Sache  zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen  Fällen 
die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende  Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware 
im Sinne der vorstehenden  Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  
(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen  gehörender Ware veräußert, 
so tritt der Kunde schon jetzt,  d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung  
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware  mit allen Nebenrechten und Rang 
vor dem Rest ab; das Unternehmen  nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der  Rech-
nungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt,  soweit ihm Rechte Dritter entgegen-
stehen. Steht die weiterveräußerte  Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt 
sich  die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert  des Unternehmens an dem 
Miteigentum entspricht.  
(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in  das Grundstück, Schiff, Schiffs-
bauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten  eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder  den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in  Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware mit allen Nebenrechten einschließlich  eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek  
mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an.  Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.  
(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum  Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang  und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass  
die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen  tatsächlich übergehen. Soweit 
der Kunde mit seinen Vertragspartnern  ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat,  
erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen  über die Vorbehaltsware, 
insbesondere zur Verpfändung oder  Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Ab-
tretung  im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung  gestattet, dass 
dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe  der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des 
Kunden  angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung  des Unternehmens 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-  Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.  
(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs  zur Einziehung der gemäß 
Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen.  Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbe-
fugnis  nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen,  auch gegenüber 
Dritten, nicht nachkommt oder deren  Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat 
der  Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich  bekanntzugeben, 
an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware,  in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher 
Bestandteil  eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch  die Verpflichtung des Kunden, 
aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen  von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind 
und welche  Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.  
(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware  oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Kunde das Unternehmen  unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen  Unterlagen zu unterrichten.  
(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  über das Vermögen 
des Kunden erlöschen die Rechte  zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware  sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen;  bei einem Scheckpro-
test erlischt die Einzugsermächtigung  ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters 
bleiben  unberührt.  
(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen  (ggf. vermindert um An- und 
Teilzahlungen) um mehr als 20%, so  ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe  
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens  aus der Geschäfts-
verbindung gehen das Eigentum an der  Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den 
Kunden  über.  

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung  
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur  wie folgt: Der Kunde hat die emp-
fangene Ware unverzüglich auf  Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel  sind 
innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in  Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht 
offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig,  sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch  
den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.  
(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen  die beanstandete Sache 
oder Muster davon zwecks Prüfung  der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine  
angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung.  Bis zum Abschluss der 
Prüfung durch das Unternehmen  darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie  
darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.  
(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware  hat der Kunde unbeschadet der 
Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang  die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen  
und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung  maßgeblichen Eigenschaften der Ware 
zu überprüfen und etwaige  Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit  eine 
Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit  der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. 
Unterbleibt die Mängelanzeige  in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit  
der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem  Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in 
Bezug auf solche  Mängel nicht zu.  
(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der  Ware unterlässt, die hierfür und die 
anschließende bestimmungsgemäße  Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften  
der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er  grob fahrlässig. In diesem Fall kann 
er Mängelrechte in Bezug auf diese  Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel  
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der  Sache von dem Unternehmen 
übernommen worden ist.  
(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter  Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen  des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder  
Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist  der Kunde – unbeschadet et-
waiger Schadensersatzansprüche gemäß  Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten  oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß  ihrer Art und ihrem Verwendungs-
zweck in eine andere Sache eingebaut  oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unter-
nehmen  gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen  der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten  oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und 
Einbaukosten)  nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.  

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und  Einbaukosten, die den Aus- und 
Einbau bzw. das Anbringen identischer  Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen  
entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage  geeigneter Belege mindestens in 
Textform nachgewiesen werden. Ein  Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausge-
schlossen.  Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen  für Aus- und 
Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung  des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder  an-
derweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen.  Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die 
erforderlichen Aus- und Einbaukosten  hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten  
für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn,  Betriebsausfallkosten oder Mehr-
kosten für Ersatzbeschaffungen sind  keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der 
Nacherfüllung  gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.  
(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten  Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 
3 BGB im Einzelfall, insbesondere  im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und  
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig,  ist das Unternehmen 
berechtigt, den Aufwendungsersatz  zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor,  
wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB  einen Wert in Höhe von 150% 
des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem  Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes 
der  Ware übersteigen.  
(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung  erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-  und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, 
wie  sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen  anderen Ort als die Nieder-
lassung des Kunden oder als vertraglich  vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung  entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  
(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall  wird der Kunde das Un-
ternehmen unverzüglich informieren.  
(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme  im Baubereich (z.B. EIB) 
das Unternehmen die Planung/ Programmierung  erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflich-
tet,  sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch  geringfügige Abweichungen, 
hiervon - sowohl bei der Installation als  auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des 
Unternehmens  vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die  auf eine eigenmäch-
tige Abweichung des Kunden von den Vorgaben  zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht 
übernommen.  (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen  dadurch 
entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde  erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
ein Mangel nicht vorliegt,  sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung  in seinem 
Verantwortungsbereich liegt.  
(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet  ab Ablieferung. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438  Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3  
BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch)  und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel) längere Fristen  vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur,  
sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war  und auch nur in dem gesetzlich 
bestimmten Umfang, nicht dagegen  für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen.  
Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten  des Rückgriffsberechtigten, 
insbesondere die Beachtung der Untersuchungs-  und Rügeobliegenheiten, voraus.  
(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche  des Kunden nach § 437 BGB ins-
gesamt ausgeschlossen.  
(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen  für Sachmängel haftet das Unter-
nehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.  

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen,  sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf  Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder 
grober  Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner  haftet das Unternehmen 
für schuldhafte Verletzungen wesentlicher  Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wesentliche  Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße  Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf  deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. Soweit  dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur  Last gelegt werden kann, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,  bei Verträgen dieser Art typischerweise ein-
tretenden  Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur  ersatzfähig, soweit sie 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache  typischerweise zu erwarten sind.  Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist  damit nicht verbunden.  Die Haftung wegen schuld-
hafter Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz  bleibt ebenfalls unberührt.  
(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus  welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen. Dies gilt auch, soweit  der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der  
Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.  
(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird,  wenn diese nicht vertraglich 
geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.  
(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche,  die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder  der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.  
(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen  nach Ziffer 9.9 dieser Geschäfts-
bedingungen.  

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten  aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit  der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder  öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des  Unternehmens. Dieses ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem  Sitz zu verklagen.  
(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien  regelt sich ausschließ-
lich nach dem in der Bundesrepublik  Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter 
Ausschluss  des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen  (CISG). Weiterhin ausge-
schlossen sind Verweisungsnormen  des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von  
ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen  führen würden.  

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung  
Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen,  wie z.B. einer Genehmigung, auf-
fordert und diesem dafür eine angemessene  Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem  
Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt  mit dem zweiten auf die Absendung 
folgenden Werktag als erfolgt.  

13. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise  unwirksam bzw. undurchführbar 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit  der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, 
teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die  Parteien eine Regelung 
zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen,  teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung  am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung  nicht herbeiführen, so 
tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach 
Wunsch der  Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck  der unwirksamen, 
teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung  am Nächsten kommt.  
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schäfte, die  Zug-um-Zug abgewickelt werden.  
(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart,  dass die Verarbeitung im Na-
men und für Rechnung des Unternehmens  als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar  
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer  Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als  der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaf-
fenen  Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert  der neu geschaffenen Sache zur 
Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für  den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen ein-
treten  sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum  oder – im vorstehend genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu  geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die  
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden  oder untrennbar vermischt 
(§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das  Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entspre-
chend  den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung  oder Vermischung eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen,  so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört,  schon 
jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis  des Werts der Vorbehaltsware zum Wert 
der neu geschaffenen Sache  zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen  Fällen 
die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende  Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware 
im Sinne der vorstehenden  Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  
(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen  gehörender Ware veräußert, 
so tritt der Kunde schon jetzt,  d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung  
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware  mit allen Nebenrechten und Rang 
vor dem Rest ab; das Unternehmen  nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der  Rech-
nungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt,  soweit ihm Rechte Dritter entgegen-
stehen. Steht die weiterveräußerte  Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt 
sich  die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert  des Unternehmens an dem 
Miteigentum entspricht.  
(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in  das Grundstück, Schiff, Schiffs-
bauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten  eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder  den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in  Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware mit allen Nebenrechten einschließlich  eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek  
mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an.  Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.  
(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum  Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang  und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass  
die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen  tatsächlich übergehen. Soweit 
der Kunde mit seinen Vertragspartnern  ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat,  
erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen  über die Vorbehaltsware, 
insbesondere zur Verpfändung oder  Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Ab-
tretung  im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung  gestattet, dass 
dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe  der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des 
Kunden  angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung  des Unternehmens 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-  Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.  
(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs  zur Einziehung der gemäß 
Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen.  Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbe-
fugnis  nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen,  auch gegenüber 
Dritten, nicht nachkommt oder deren  Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat 
der  Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich  bekanntzugeben, 
an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware,  in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher 
Bestandteil  eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch  die Verpflichtung des Kunden, 
aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen  von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind 
und welche  Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.  
(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware  oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Kunde das Unternehmen  unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen  Unterlagen zu unterrichten.  
(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  über das Vermögen 
des Kunden erlöschen die Rechte  zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware  sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen;  bei einem Scheckpro-
test erlischt die Einzugsermächtigung  ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters 
bleiben  unberührt.  
(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen  (ggf. vermindert um An- und 
Teilzahlungen) um mehr als 20%, so  ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe  
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens  aus der Geschäfts-
verbindung gehen das Eigentum an der  Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den 
Kunden  über.  

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung  
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur  wie folgt: Der Kunde hat die emp-
fangene Ware unverzüglich auf  Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel  sind 
innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in  Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht 
offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig,  sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch  
den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.  
(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen  die beanstandete Sache 
oder Muster davon zwecks Prüfung  der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine  
angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung.  Bis zum Abschluss der 
Prüfung durch das Unternehmen  darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie  
darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.  
(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware  hat der Kunde unbeschadet der 
Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang  die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen  
und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung  maßgeblichen Eigenschaften der Ware 
zu überprüfen und etwaige  Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit  eine 
Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit  der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. 
Unterbleibt die Mängelanzeige  in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit  
der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem  Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in 
Bezug auf solche  Mängel nicht zu.  
(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der  Ware unterlässt, die hierfür und die 
anschließende bestimmungsgemäße  Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften  
der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er  grob fahrlässig. In diesem Fall kann 
er Mängelrechte in Bezug auf diese  Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel  
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der  Sache von dem Unternehmen 
übernommen worden ist.  
(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter  Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen  des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder  
Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist  der Kunde – unbeschadet et-
waiger Schadensersatzansprüche gemäß  Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten  oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß  ihrer Art und ihrem Verwendungs-
zweck in eine andere Sache eingebaut  oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unter-
nehmen  gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen  der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten  oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und 
Einbaukosten)  nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.  

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und  Einbaukosten, die den Aus- und 
Einbau bzw. das Anbringen identischer  Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen  
entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage  geeigneter Belege mindestens in 
Textform nachgewiesen werden. Ein  Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausge-
schlossen.  Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen  für Aus- und 
Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung  des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder  an-
derweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen.  Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die 
erforderlichen Aus- und Einbaukosten  hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten  
für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn,  Betriebsausfallkosten oder Mehr-
kosten für Ersatzbeschaffungen sind  keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der 
Nacherfüllung  gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.  
(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten  Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 
3 BGB im Einzelfall, insbesondere  im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und  
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig,  ist das Unternehmen 
berechtigt, den Aufwendungsersatz  zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor,  
wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB  einen Wert in Höhe von 150% 
des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem  Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes 
der  Ware übersteigen.  
(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung  erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-  und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, 
wie  sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen  anderen Ort als die Nieder-
lassung des Kunden oder als vertraglich  vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung  entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  
(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall  wird der Kunde das Un-
ternehmen unverzüglich informieren.  
(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme  im Baubereich (z.B. EIB) 
das Unternehmen die Planung/ Programmierung  erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflich-
tet,  sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch  geringfügige Abweichungen, 
hiervon - sowohl bei der Installation als  auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des 
Unternehmens  vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die  auf eine eigenmäch-
tige Abweichung des Kunden von den Vorgaben  zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht 
übernommen.  (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen  dadurch 
entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde  erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
ein Mangel nicht vorliegt,  sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung  in seinem 
Verantwortungsbereich liegt.  
(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet  ab Ablieferung. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438  Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3  
BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch)  und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel) längere Fristen  vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur,  
sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war  und auch nur in dem gesetzlich 
bestimmten Umfang, nicht dagegen  für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen.  
Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten  des Rückgriffsberechtigten, 
insbesondere die Beachtung der Untersuchungs-  und Rügeobliegenheiten, voraus.  
(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche  des Kunden nach § 437 BGB ins-
gesamt ausgeschlossen.  
(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen  für Sachmängel haftet das Unter-
nehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.  

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen,  sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf  Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder 
grober  Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner  haftet das Unternehmen 
für schuldhafte Verletzungen wesentlicher  Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wesentliche  Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße  Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf  deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. Soweit  dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur  Last gelegt werden kann, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,  bei Verträgen dieser Art typischerweise ein-
tretenden  Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur  ersatzfähig, soweit sie 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache  typischerweise zu erwarten sind.  Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist  damit nicht verbunden.  Die Haftung wegen schuld-
hafter Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz  bleibt ebenfalls unberührt.  
(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus  welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen. Dies gilt auch, soweit  der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der  
Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.  
(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird,  wenn diese nicht vertraglich 
geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.  
(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche,  die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder  der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.  
(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen  nach Ziffer 9.9 dieser Geschäfts-
bedingungen.  

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten  aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit  der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder  öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des  Unternehmens. Dieses ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem  Sitz zu verklagen.  
(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien  regelt sich ausschließ-
lich nach dem in der Bundesrepublik  Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter 
Ausschluss  des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen  (CISG). Weiterhin ausge-
schlossen sind Verweisungsnormen  des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von  
ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen  führen würden.  

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung  
Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen,  wie z.B. einer Genehmigung, auf-
fordert und diesem dafür eine angemessene  Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem  
Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt  mit dem zweiten auf die Absendung 
folgenden Werktag als erfolgt.  

13. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise  unwirksam bzw. undurchführbar 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit  der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, 
teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die  Parteien eine Regelung 
zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen,  teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung  am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung  nicht herbeiführen, so 
tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach 
Wunsch der  Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck  der unwirksamen, 
teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung  am Nächsten kommt.  
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schäfte, die  Zug-um-Zug abgewickelt werden.  
(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart,  dass die Verarbeitung im Na-
men und für Rechnung des Unternehmens  als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar  
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer  Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als  der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaf-
fenen  Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert  der neu geschaffenen Sache zur 
Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für  den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen ein-
treten  sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum  oder – im vorstehend genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu  geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die  
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden  oder untrennbar vermischt 
(§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das  Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entspre-
chend  den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung  oder Vermischung eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen,  so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört,  schon 
jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis  des Werts der Vorbehaltsware zum Wert 
der neu geschaffenen Sache  zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen  Fällen 
die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende  Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware 
im Sinne der vorstehenden  Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  
(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen  gehörender Ware veräußert, 
so tritt der Kunde schon jetzt,  d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung  
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware  mit allen Nebenrechten und Rang 
vor dem Rest ab; das Unternehmen  nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der  Rech-
nungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt,  soweit ihm Rechte Dritter entgegen-
stehen. Steht die weiterveräußerte  Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt 
sich  die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert  des Unternehmens an dem 
Miteigentum entspricht.  
(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in  das Grundstück, Schiff, Schiffs-
bauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten  eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder  den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in  Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware mit allen Nebenrechten einschließlich  eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek  
mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an.  Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.  
(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum  Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang  und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass  
die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen  tatsächlich übergehen. Soweit 
der Kunde mit seinen Vertragspartnern  ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat,  
erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen  über die Vorbehaltsware, 
insbesondere zur Verpfändung oder  Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Ab-
tretung  im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung  gestattet, dass 
dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe  der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des 
Kunden  angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung  des Unternehmens 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-  Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.  
(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs  zur Einziehung der gemäß 
Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen.  Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbe-
fugnis  nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen,  auch gegenüber 
Dritten, nicht nachkommt oder deren  Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat 
der  Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich  bekanntzugeben, 
an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware,  in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher 
Bestandteil  eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch  die Verpflichtung des Kunden, 
aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen  von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind 
und welche  Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.  
(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware  oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Kunde das Unternehmen  unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen  Unterlagen zu unterrichten.  
(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  über das Vermögen 
des Kunden erlöschen die Rechte  zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware  sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen;  bei einem Scheckpro-
test erlischt die Einzugsermächtigung  ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters 
bleiben  unberührt.  
(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen  (ggf. vermindert um An- und 
Teilzahlungen) um mehr als 20%, so  ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe  
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens  aus der Geschäfts-
verbindung gehen das Eigentum an der  Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den 
Kunden  über.  

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung  
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur  wie folgt: Der Kunde hat die emp-
fangene Ware unverzüglich auf  Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel  sind 
innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in  Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht 
offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig,  sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch  
den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.  
(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen  die beanstandete Sache 
oder Muster davon zwecks Prüfung  der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine  
angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung.  Bis zum Abschluss der 
Prüfung durch das Unternehmen  darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie  
darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.  
(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware  hat der Kunde unbeschadet der 
Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang  die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen  
und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung  maßgeblichen Eigenschaften der Ware 
zu überprüfen und etwaige  Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit  eine 
Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit  der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. 
Unterbleibt die Mängelanzeige  in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit  
der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem  Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in 
Bezug auf solche  Mängel nicht zu.  
(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der  Ware unterlässt, die hierfür und die 
anschließende bestimmungsgemäße  Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften  
der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er  grob fahrlässig. In diesem Fall kann 
er Mängelrechte in Bezug auf diese  Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel  
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der  Sache von dem Unternehmen 
übernommen worden ist.  
(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter  Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen  des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder  
Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist  der Kunde – unbeschadet et-
waiger Schadensersatzansprüche gemäß  Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten  oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß  ihrer Art und ihrem Verwendungs-
zweck in eine andere Sache eingebaut  oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unter-
nehmen  gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen  der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten  oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und 
Einbaukosten)  nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.  

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und  Einbaukosten, die den Aus- und 
Einbau bzw. das Anbringen identischer  Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen  
entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage  geeigneter Belege mindestens in 
Textform nachgewiesen werden. Ein  Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausge-
schlossen.  Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen  für Aus- und 
Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung  des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder  an-
derweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen.  Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die 
erforderlichen Aus- und Einbaukosten  hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten  
für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn,  Betriebsausfallkosten oder Mehr-
kosten für Ersatzbeschaffungen sind  keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der 
Nacherfüllung  gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.  
(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten  Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 
3 BGB im Einzelfall, insbesondere  im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und  
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig,  ist das Unternehmen 
berechtigt, den Aufwendungsersatz  zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor,  
wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB  einen Wert in Höhe von 150% 
des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem  Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes 
der  Ware übersteigen.  
(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung  erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-  und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, 
wie  sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen  anderen Ort als die Nieder-
lassung des Kunden oder als vertraglich  vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung  entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  
(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall  wird der Kunde das Un-
ternehmen unverzüglich informieren.  
(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme  im Baubereich (z.B. EIB) 
das Unternehmen die Planung/ Programmierung  erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflich-
tet,  sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch  geringfügige Abweichungen, 
hiervon - sowohl bei der Installation als  auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des 
Unternehmens  vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die  auf eine eigenmäch-
tige Abweichung des Kunden von den Vorgaben  zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht 
übernommen.  (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen  dadurch 
entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde  erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
ein Mangel nicht vorliegt,  sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung  in seinem 
Verantwortungsbereich liegt.  
(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet  ab Ablieferung. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438  Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3  
BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch)  und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel) längere Fristen  vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur,  
sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war  und auch nur in dem gesetzlich 
bestimmten Umfang, nicht dagegen  für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen.  
Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten  des Rückgriffsberechtigten, 
insbesondere die Beachtung der Untersuchungs-  und Rügeobliegenheiten, voraus.  
(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche  des Kunden nach § 437 BGB ins-
gesamt ausgeschlossen.  
(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen  für Sachmängel haftet das Unter-
nehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.  

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen,  sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf  Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder 
grober  Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner  haftet das Unternehmen 
für schuldhafte Verletzungen wesentlicher  Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wesentliche  Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße  Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf  deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. Soweit  dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur  Last gelegt werden kann, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,  bei Verträgen dieser Art typischerweise ein-
tretenden  Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur  ersatzfähig, soweit sie 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache  typischerweise zu erwarten sind.  Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist  damit nicht verbunden.  Die Haftung wegen schuld-
hafter Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz  bleibt ebenfalls unberührt.  
(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus  welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen. Dies gilt auch, soweit  der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der  
Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.  
(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird,  wenn diese nicht vertraglich 
geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.  
(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche,  die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder  der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.  
(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen  nach Ziffer 9.9 dieser Geschäfts-
bedingungen.  

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten  aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit  der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder  öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des  Unternehmens. Dieses ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem  Sitz zu verklagen.  
(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien  regelt sich ausschließ-
lich nach dem in der Bundesrepublik  Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter 
Ausschluss  des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen  (CISG). Weiterhin ausge-
schlossen sind Verweisungsnormen  des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von  
ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen  führen würden.  

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung  
Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen,  wie z.B. einer Genehmigung, auf-
fordert und diesem dafür eine angemessene  Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem  
Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt  mit dem zweiten auf die Absendung 
folgenden Werktag als erfolgt.  

13. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise  unwirksam bzw. undurchführbar 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit  der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, 
teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die  Parteien eine Regelung 
zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen,  teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung  am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung  nicht herbeiführen, so 
tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach 
Wunsch der  Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck  der unwirksamen, 
teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung  am Nächsten kommt.  
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schäfte, die  Zug-um-Zug abgewickelt werden.  
(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart,  dass die Verarbeitung im Na-
men und für Rechnung des Unternehmens  als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar  
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer  Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als  der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaf-
fenen  Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert  der neu geschaffenen Sache zur 
Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für  den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen ein-
treten  sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum  oder – im vorstehend genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu  geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die  
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden  oder untrennbar vermischt 
(§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das  Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entspre-
chend  den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung  oder Vermischung eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen,  so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört,  schon 
jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis  des Werts der Vorbehaltsware zum Wert 
der neu geschaffenen Sache  zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen  Fällen 
die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende  Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware 
im Sinne der vorstehenden  Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  
(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen  gehörender Ware veräußert, 
so tritt der Kunde schon jetzt,  d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung  
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware  mit allen Nebenrechten und Rang 
vor dem Rest ab; das Unternehmen  nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der  Rech-
nungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt,  soweit ihm Rechte Dritter entgegen-
stehen. Steht die weiterveräußerte  Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt 
sich  die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert  des Unternehmens an dem 
Miteigentum entspricht.  
(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in  das Grundstück, Schiff, Schiffs-
bauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten  eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder  den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in  Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware mit allen Nebenrechten einschließlich  eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek  
mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an.  Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.  
(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum  Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang  und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass  
die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen  tatsächlich übergehen. Soweit 
der Kunde mit seinen Vertragspartnern  ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat,  
erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen  über die Vorbehaltsware, 
insbesondere zur Verpfändung oder  Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Ab-
tretung  im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung  gestattet, dass 
dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe  der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des 
Kunden  angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung  des Unternehmens 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-  Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.  
(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs  zur Einziehung der gemäß 
Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen.  Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbe-
fugnis  nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen,  auch gegenüber 
Dritten, nicht nachkommt oder deren  Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat 
der  Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich  bekanntzugeben, 
an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware,  in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher 
Bestandteil  eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch  die Verpflichtung des Kunden, 
aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen  von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind 
und welche  Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.  
(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware  oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Kunde das Unternehmen  unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen  Unterlagen zu unterrichten.  
(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  über das Vermögen 
des Kunden erlöschen die Rechte  zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware  sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen;  bei einem Scheckpro-
test erlischt die Einzugsermächtigung  ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters 
bleiben  unberührt.  
(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen  (ggf. vermindert um An- und 
Teilzahlungen) um mehr als 20%, so  ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe  
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens  aus der Geschäfts-
verbindung gehen das Eigentum an der  Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den 
Kunden  über.  

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung  
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur  wie folgt: Der Kunde hat die emp-
fangene Ware unverzüglich auf  Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel  sind 
innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in  Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht 
offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig,  sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch  
den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.  
(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen  die beanstandete Sache 
oder Muster davon zwecks Prüfung  der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine  
angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung.  Bis zum Abschluss der 
Prüfung durch das Unternehmen  darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie  
darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.  
(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware  hat der Kunde unbeschadet der 
Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang  die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen  
und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung  maßgeblichen Eigenschaften der Ware 
zu überprüfen und etwaige  Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit  eine 
Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit  der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. 
Unterbleibt die Mängelanzeige  in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit  
der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem  Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in 
Bezug auf solche  Mängel nicht zu.  
(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der  Ware unterlässt, die hierfür und die 
anschließende bestimmungsgemäße  Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften  
der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er  grob fahrlässig. In diesem Fall kann 
er Mängelrechte in Bezug auf diese  Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel  
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der  Sache von dem Unternehmen 
übernommen worden ist.  
(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter  Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen  des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder  
Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist  der Kunde – unbeschadet et-
waiger Schadensersatzansprüche gemäß  Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten  oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß  ihrer Art und ihrem Verwendungs-
zweck in eine andere Sache eingebaut  oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unter-
nehmen  gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen  der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten  oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und 
Einbaukosten)  nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.  

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und  Einbaukosten, die den Aus- und 
Einbau bzw. das Anbringen identischer  Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen  
entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage  geeigneter Belege mindestens in 
Textform nachgewiesen werden. Ein  Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausge-
schlossen.  Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen  für Aus- und 
Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung  des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder  an-
derweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen.  Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die 
erforderlichen Aus- und Einbaukosten  hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten  
für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn,  Betriebsausfallkosten oder Mehr-
kosten für Ersatzbeschaffungen sind  keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der 
Nacherfüllung  gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.  
(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten  Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 
3 BGB im Einzelfall, insbesondere  im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und  
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig,  ist das Unternehmen 
berechtigt, den Aufwendungsersatz  zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor,  
wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB  einen Wert in Höhe von 150% 
des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem  Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes 
der  Ware übersteigen.  
(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung  erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-  und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, 
wie  sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen  anderen Ort als die Nieder-
lassung des Kunden oder als vertraglich  vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung  entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  
(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall  wird der Kunde das Un-
ternehmen unverzüglich informieren.  
(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme  im Baubereich (z.B. EIB) 
das Unternehmen die Planung/ Programmierung  erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflich-
tet,  sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch  geringfügige Abweichungen, 
hiervon - sowohl bei der Installation als  auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des 
Unternehmens  vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die  auf eine eigenmäch-
tige Abweichung des Kunden von den Vorgaben  zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht 
übernommen.  (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen  dadurch 
entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde  erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
ein Mangel nicht vorliegt,  sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung  in seinem 
Verantwortungsbereich liegt.  
(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet  ab Ablieferung. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438  Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3  
BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch)  und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel) längere Fristen  vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur,  
sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war  und auch nur in dem gesetzlich 
bestimmten Umfang, nicht dagegen  für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen.  
Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten  des Rückgriffsberechtigten, 
insbesondere die Beachtung der Untersuchungs-  und Rügeobliegenheiten, voraus.  
(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche  des Kunden nach § 437 BGB ins-
gesamt ausgeschlossen.  
(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen  für Sachmängel haftet das Unter-
nehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.  

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen,  sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf  Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder 
grober  Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner  haftet das Unternehmen 
für schuldhafte Verletzungen wesentlicher  Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wesentliche  Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße  Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf  deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. Soweit  dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur  Last gelegt werden kann, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,  bei Verträgen dieser Art typischerweise ein-
tretenden  Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur  ersatzfähig, soweit sie 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache  typischerweise zu erwarten sind.  Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist  damit nicht verbunden.  Die Haftung wegen schuld-
hafter Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz  bleibt ebenfalls unberührt.  
(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus  welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen. Dies gilt auch, soweit  der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der  
Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.  
(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird,  wenn diese nicht vertraglich 
geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.  
(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche,  die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder  der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.  
(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen  nach Ziffer 9.9 dieser Geschäfts-
bedingungen.  

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten  aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit  der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder  öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des  Unternehmens. Dieses ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem  Sitz zu verklagen.  
(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien  regelt sich ausschließ-
lich nach dem in der Bundesrepublik  Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter 
Ausschluss  des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen  (CISG). Weiterhin ausge-
schlossen sind Verweisungsnormen  des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von  
ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen  führen würden.  

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung  
Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen,  wie z.B. einer Genehmigung, auf-
fordert und diesem dafür eine angemessene  Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem  
Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt  mit dem zweiten auf die Absendung 
folgenden Werktag als erfolgt.  

13. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise  unwirksam bzw. undurchführbar 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit  der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, 
teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die  Parteien eine Regelung 
zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen,  teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung  am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung  nicht herbeiführen, so 
tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach 
Wunsch der  Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck  der unwirksamen, 
teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung  am Nächsten kommt.  
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schäfte, die  Zug-um-Zug abgewickelt werden.  
(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart,  dass die Verarbeitung im Na-
men und für Rechnung des Unternehmens  als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar  
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer  Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als  der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaf-
fenen  Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert  der neu geschaffenen Sache zur 
Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für  den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen ein-
treten  sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum  oder – im vorstehend genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu  geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die  
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden  oder untrennbar vermischt 
(§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das  Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entspre-
chend  den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung  oder Vermischung eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen,  so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört,  schon 
jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis  des Werts der Vorbehaltsware zum Wert 
der neu geschaffenen Sache  zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen  Fällen 
die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende  Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware 
im Sinne der vorstehenden  Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  
(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen  gehörender Ware veräußert, 
so tritt der Kunde schon jetzt,  d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung  
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware  mit allen Nebenrechten und Rang 
vor dem Rest ab; das Unternehmen  nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der  Rech-
nungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt,  soweit ihm Rechte Dritter entgegen-
stehen. Steht die weiterveräußerte  Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt 
sich  die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert  des Unternehmens an dem 
Miteigentum entspricht.  
(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in  das Grundstück, Schiff, Schiffs-
bauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten  eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder  den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in  Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware mit allen Nebenrechten einschließlich  eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek  
mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an.  Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.  
(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum  Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang  und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass  
die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen  tatsächlich übergehen. Soweit 
der Kunde mit seinen Vertragspartnern  ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat,  
erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen  über die Vorbehaltsware, 
insbesondere zur Verpfändung oder  Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Ab-
tretung  im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung  gestattet, dass 
dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe  der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des 
Kunden  angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung  des Unternehmens 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-  Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.  
(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs  zur Einziehung der gemäß 
Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen.  Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbe-
fugnis  nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen,  auch gegenüber 
Dritten, nicht nachkommt oder deren  Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat 
der  Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich  bekanntzugeben, 
an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware,  in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher 
Bestandteil  eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch  die Verpflichtung des Kunden, 
aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen  von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind 
und welche  Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.  
(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware  oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Kunde das Unternehmen  unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen  Unterlagen zu unterrichten.  
(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  über das Vermögen 
des Kunden erlöschen die Rechte  zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware  sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen;  bei einem Scheckpro-
test erlischt die Einzugsermächtigung  ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters 
bleiben  unberührt.  
(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen  (ggf. vermindert um An- und 
Teilzahlungen) um mehr als 20%, so  ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe  
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens  aus der Geschäfts-
verbindung gehen das Eigentum an der  Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den 
Kunden  über.  

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung  
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur  wie folgt: Der Kunde hat die emp-
fangene Ware unverzüglich auf  Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel  sind 
innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in  Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht 
offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig,  sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch  
den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.  
(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen  die beanstandete Sache 
oder Muster davon zwecks Prüfung  der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine  
angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung.  Bis zum Abschluss der 
Prüfung durch das Unternehmen  darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie  
darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.  
(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware  hat der Kunde unbeschadet der 
Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang  die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen  
und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung  maßgeblichen Eigenschaften der Ware 
zu überprüfen und etwaige  Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit  eine 
Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit  der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. 
Unterbleibt die Mängelanzeige  in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit  
der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem  Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in 
Bezug auf solche  Mängel nicht zu.  
(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der  Ware unterlässt, die hierfür und die 
anschließende bestimmungsgemäße  Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften  
der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er  grob fahrlässig. In diesem Fall kann 
er Mängelrechte in Bezug auf diese  Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel  
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der  Sache von dem Unternehmen 
übernommen worden ist.  
(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter  Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen  des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder  
Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist  der Kunde – unbeschadet et-
waiger Schadensersatzansprüche gemäß  Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten  oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß  ihrer Art und ihrem Verwendungs-
zweck in eine andere Sache eingebaut  oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unter-
nehmen  gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen  der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten  oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und 
Einbaukosten)  nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.  

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und  Einbaukosten, die den Aus- und 
Einbau bzw. das Anbringen identischer  Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen  
entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage  geeigneter Belege mindestens in 
Textform nachgewiesen werden. Ein  Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausge-
schlossen.  Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen  für Aus- und 
Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung  des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder  an-
derweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen.  Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die 
erforderlichen Aus- und Einbaukosten  hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten  
für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn,  Betriebsausfallkosten oder Mehr-
kosten für Ersatzbeschaffungen sind  keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der 
Nacherfüllung  gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.  
(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten  Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 
3 BGB im Einzelfall, insbesondere  im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und  
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig,  ist das Unternehmen 
berechtigt, den Aufwendungsersatz  zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor,  
wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB  einen Wert in Höhe von 150% 
des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem  Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes 
der  Ware übersteigen.  
(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung  erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-  und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, 
wie  sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen  anderen Ort als die Nieder-
lassung des Kunden oder als vertraglich  vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung  entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  
(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall  wird der Kunde das Un-
ternehmen unverzüglich informieren.  
(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme  im Baubereich (z.B. EIB) 
das Unternehmen die Planung/ Programmierung  erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflich-
tet,  sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch  geringfügige Abweichungen, 
hiervon - sowohl bei der Installation als  auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des 
Unternehmens  vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die  auf eine eigenmäch-
tige Abweichung des Kunden von den Vorgaben  zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht 
übernommen.  (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen  dadurch 
entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde  erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
ein Mangel nicht vorliegt,  sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung  in seinem 
Verantwortungsbereich liegt.  
(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet  ab Ablieferung. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438  Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3  
BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch)  und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel) längere Fristen  vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur,  
sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war  und auch nur in dem gesetzlich 
bestimmten Umfang, nicht dagegen  für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen.  
Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten  des Rückgriffsberechtigten, 
insbesondere die Beachtung der Untersuchungs-  und Rügeobliegenheiten, voraus.  
(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche  des Kunden nach § 437 BGB ins-
gesamt ausgeschlossen.  
(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen  für Sachmängel haftet das Unter-
nehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.  

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen,  sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf  Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder 
grober  Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner  haftet das Unternehmen 
für schuldhafte Verletzungen wesentlicher  Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wesentliche  Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße  Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf  deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. Soweit  dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur  Last gelegt werden kann, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,  bei Verträgen dieser Art typischerweise ein-
tretenden  Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur  ersatzfähig, soweit sie 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache  typischerweise zu erwarten sind.  Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist  damit nicht verbunden.  Die Haftung wegen schuld-
hafter Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz  bleibt ebenfalls unberührt.  
(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus  welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen. Dies gilt auch, soweit  der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der  
Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.  
(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird,  wenn diese nicht vertraglich 
geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.  
(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche,  die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder  der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.  
(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen  nach Ziffer 9.9 dieser Geschäfts-
bedingungen.  

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten  aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit  der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder  öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des  Unternehmens. Dieses ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem  Sitz zu verklagen.  
(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien  regelt sich ausschließ-
lich nach dem in der Bundesrepublik  Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter 
Ausschluss  des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen  (CISG). Weiterhin ausge-
schlossen sind Verweisungsnormen  des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von  
ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen  führen würden.  

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung  
Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen,  wie z.B. einer Genehmigung, auf-
fordert und diesem dafür eine angemessene  Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem  
Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt  mit dem zweiten auf die Absendung 
folgenden Werktag als erfolgt.  

13. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise  unwirksam bzw. undurchführbar 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit  der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, 
teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die  Parteien eine Regelung 
zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen,  teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung  am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung  nicht herbeiführen, so 
tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach 
Wunsch der  Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck  der unwirksamen, 
teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung  am Nächsten kommt.  
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schäfte, die  Zug-um-Zug abgewickelt werden.  
(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart,  dass die Verarbeitung im Na-
men und für Rechnung des Unternehmens  als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar  
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer  Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als  der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaf-
fenen  Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert  der neu geschaffenen Sache zur 
Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für  den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen ein-
treten  sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum  oder – im vorstehend genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu  geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die  
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden  oder untrennbar vermischt 
(§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das  Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entspre-
chend  den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung  oder Vermischung eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen,  so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört,  schon 
jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis  des Werts der Vorbehaltsware zum Wert 
der neu geschaffenen Sache  zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen  Fällen 
die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende  Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware 
im Sinne der vorstehenden  Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  
(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen  gehörender Ware veräußert, 
so tritt der Kunde schon jetzt,  d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung  
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware  mit allen Nebenrechten und Rang 
vor dem Rest ab; das Unternehmen  nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der  Rech-
nungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt,  soweit ihm Rechte Dritter entgegen-
stehen. Steht die weiterveräußerte  Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt 
sich  die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert  des Unternehmens an dem 
Miteigentum entspricht.  
(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in  das Grundstück, Schiff, Schiffs-
bauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten  eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder  den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in  Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware mit allen Nebenrechten einschließlich  eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek  
mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an.  Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.  
(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum  Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang  und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass  
die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen  tatsächlich übergehen. Soweit 
der Kunde mit seinen Vertragspartnern  ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat,  
erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen  über die Vorbehaltsware, 
insbesondere zur Verpfändung oder  Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Ab-
tretung  im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung  gestattet, dass 
dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe  der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des 
Kunden  angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung  des Unternehmens 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-  Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.  
(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs  zur Einziehung der gemäß 
Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen.  Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbe-
fugnis  nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen,  auch gegenüber 
Dritten, nicht nachkommt oder deren  Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat 
der  Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich  bekanntzugeben, 
an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware,  in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher 
Bestandteil  eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch  die Verpflichtung des Kunden, 
aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen  von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind 
und welche  Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.  
(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware  oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Kunde das Unternehmen  unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen  Unterlagen zu unterrichten.  
(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  über das Vermögen 
des Kunden erlöschen die Rechte  zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware  sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen;  bei einem Scheckpro-
test erlischt die Einzugsermächtigung  ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters 
bleiben  unberührt.  
(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen  (ggf. vermindert um An- und 
Teilzahlungen) um mehr als 20%, so  ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe  
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens  aus der Geschäfts-
verbindung gehen das Eigentum an der  Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den 
Kunden  über.  

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung  
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur  wie folgt: Der Kunde hat die emp-
fangene Ware unverzüglich auf  Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel  sind 
innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in  Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht 
offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig,  sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch  
den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.  
(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen  die beanstandete Sache 
oder Muster davon zwecks Prüfung  der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine  
angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung.  Bis zum Abschluss der 
Prüfung durch das Unternehmen  darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie  
darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.  
(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware  hat der Kunde unbeschadet der 
Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang  die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen  
und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung  maßgeblichen Eigenschaften der Ware 
zu überprüfen und etwaige  Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit  eine 
Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit  der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. 
Unterbleibt die Mängelanzeige  in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit  
der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem  Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in 
Bezug auf solche  Mängel nicht zu.  
(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der  Ware unterlässt, die hierfür und die 
anschließende bestimmungsgemäße  Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften  
der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er  grob fahrlässig. In diesem Fall kann 
er Mängelrechte in Bezug auf diese  Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel  
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der  Sache von dem Unternehmen 
übernommen worden ist.  
(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter  Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen  des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder  
Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist  der Kunde – unbeschadet et-
waiger Schadensersatzansprüche gemäß  Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten  oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß  ihrer Art und ihrem Verwendungs-
zweck in eine andere Sache eingebaut  oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unter-
nehmen  gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen  der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten  oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und 
Einbaukosten)  nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.  

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und  Einbaukosten, die den Aus- und 
Einbau bzw. das Anbringen identischer  Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen  
entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage  geeigneter Belege mindestens in 
Textform nachgewiesen werden. Ein  Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausge-
schlossen.  Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen  für Aus- und 
Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung  des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder  an-
derweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen.  Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die 
erforderlichen Aus- und Einbaukosten  hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten  
für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn,  Betriebsausfallkosten oder Mehr-
kosten für Ersatzbeschaffungen sind  keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der 
Nacherfüllung  gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.  
(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten  Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 
3 BGB im Einzelfall, insbesondere  im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und  
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig,  ist das Unternehmen 
berechtigt, den Aufwendungsersatz  zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor,  
wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB  einen Wert in Höhe von 150% 
des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem  Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes 
der  Ware übersteigen.  
(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung  erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-  und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, 
wie  sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen  anderen Ort als die Nieder-
lassung des Kunden oder als vertraglich  vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung  entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  
(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall  wird der Kunde das Un-
ternehmen unverzüglich informieren.  
(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme  im Baubereich (z.B. EIB) 
das Unternehmen die Planung/ Programmierung  erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflich-
tet,  sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch  geringfügige Abweichungen, 
hiervon - sowohl bei der Installation als  auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des 
Unternehmens  vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die  auf eine eigenmäch-
tige Abweichung des Kunden von den Vorgaben  zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht 
übernommen.  (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen  dadurch 
entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde  erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
ein Mangel nicht vorliegt,  sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung  in seinem 
Verantwortungsbereich liegt.  
(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet  ab Ablieferung. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438  Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3  
BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch)  und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel) längere Fristen  vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur,  
sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war  und auch nur in dem gesetzlich 
bestimmten Umfang, nicht dagegen  für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen.  
Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten  des Rückgriffsberechtigten, 
insbesondere die Beachtung der Untersuchungs-  und Rügeobliegenheiten, voraus.  
(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche  des Kunden nach § 437 BGB ins-
gesamt ausgeschlossen.  
(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen  für Sachmängel haftet das Unter-
nehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.  

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen,  sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf  Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder 
grober  Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner  haftet das Unternehmen 
für schuldhafte Verletzungen wesentlicher  Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wesentliche  Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße  Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf  deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. Soweit  dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur  Last gelegt werden kann, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,  bei Verträgen dieser Art typischerweise ein-
tretenden  Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur  ersatzfähig, soweit sie 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache  typischerweise zu erwarten sind.  Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist  damit nicht verbunden.  Die Haftung wegen schuld-
hafter Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz  bleibt ebenfalls unberührt.  
(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus  welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen. Dies gilt auch, soweit  der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der  
Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.  
(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird,  wenn diese nicht vertraglich 
geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.  
(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche,  die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder  der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.  
(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen  nach Ziffer 9.9 dieser Geschäfts-
bedingungen.  

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten  aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit  der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder  öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des  Unternehmens. Dieses ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem  Sitz zu verklagen.  
(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien  regelt sich ausschließ-
lich nach dem in der Bundesrepublik  Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter 
Ausschluss  des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen  (CISG). Weiterhin ausge-
schlossen sind Verweisungsnormen  des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von  
ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen  führen würden.  

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung  
Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen,  wie z.B. einer Genehmigung, auf-
fordert und diesem dafür eine angemessene  Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem  
Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt  mit dem zweiten auf die Absendung 
folgenden Werktag als erfolgt.  

13. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise  unwirksam bzw. undurchführbar 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit  der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, 
teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die  Parteien eine Regelung 
zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen,  teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung  am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung  nicht herbeiführen, so 
tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach 
Wunsch der  Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck  der unwirksamen, 
teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung  am Nächsten kommt.  
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schäfte, die  Zug-um-Zug abgewickelt werden.  
(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart,  dass die Verarbeitung im Na-
men und für Rechnung des Unternehmens  als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar  
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer  Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als  der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaf-
fenen  Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert  der neu geschaffenen Sache zur 
Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für  den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen ein-
treten  sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum  oder – im vorstehend genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu  geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die  
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden  oder untrennbar vermischt 
(§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das  Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entspre-
chend  den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung  oder Vermischung eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen,  so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört,  schon 
jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis  des Werts der Vorbehaltsware zum Wert 
der neu geschaffenen Sache  zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen  Fällen 
die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende  Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware 
im Sinne der vorstehenden  Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  
(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen  gehörender Ware veräußert, 
so tritt der Kunde schon jetzt,  d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung  
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware  mit allen Nebenrechten und Rang 
vor dem Rest ab; das Unternehmen  nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der  Rech-
nungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt,  soweit ihm Rechte Dritter entgegen-
stehen. Steht die weiterveräußerte  Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt 
sich  die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert  des Unternehmens an dem 
Miteigentum entspricht.  
(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in  das Grundstück, Schiff, Schiffs-
bauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten  eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder  den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in  Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware mit allen Nebenrechten einschließlich  eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek  
mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an.  Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.  
(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum  Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang  und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass  
die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen  tatsächlich übergehen. Soweit 
der Kunde mit seinen Vertragspartnern  ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat,  
erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen  über die Vorbehaltsware, 
insbesondere zur Verpfändung oder  Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Ab-
tretung  im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung  gestattet, dass 
dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe  der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des 
Kunden  angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung  des Unternehmens 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-  Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.  
(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs  zur Einziehung der gemäß 
Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen.  Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbe-
fugnis  nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen,  auch gegenüber 
Dritten, nicht nachkommt oder deren  Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat 
der  Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich  bekanntzugeben, 
an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware,  in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher 
Bestandteil  eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch  die Verpflichtung des Kunden, 
aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen  von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind 
und welche  Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.  
(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware  oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Kunde das Unternehmen  unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen  Unterlagen zu unterrichten.  
(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  über das Vermögen 
des Kunden erlöschen die Rechte  zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware  sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen;  bei einem Scheckpro-
test erlischt die Einzugsermächtigung  ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters 
bleiben  unberührt.  
(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen  (ggf. vermindert um An- und 
Teilzahlungen) um mehr als 20%, so  ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe  
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens  aus der Geschäfts-
verbindung gehen das Eigentum an der  Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den 
Kunden  über.  

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung  
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur  wie folgt: Der Kunde hat die emp-
fangene Ware unverzüglich auf  Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel  sind 
innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in  Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht 
offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig,  sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch  
den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.  
(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen  die beanstandete Sache 
oder Muster davon zwecks Prüfung  der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine  
angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung.  Bis zum Abschluss der 
Prüfung durch das Unternehmen  darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie  
darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.  
(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware  hat der Kunde unbeschadet der 
Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang  die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen  
und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung  maßgeblichen Eigenschaften der Ware 
zu überprüfen und etwaige  Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit  eine 
Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit  der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. 
Unterbleibt die Mängelanzeige  in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit  
der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem  Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in 
Bezug auf solche  Mängel nicht zu.  
(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der  Ware unterlässt, die hierfür und die 
anschließende bestimmungsgemäße  Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften  
der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er  grob fahrlässig. In diesem Fall kann 
er Mängelrechte in Bezug auf diese  Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel  
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der  Sache von dem Unternehmen 
übernommen worden ist.  
(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter  Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen  des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder  
Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist  der Kunde – unbeschadet et-
waiger Schadensersatzansprüche gemäß  Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten  oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß  ihrer Art und ihrem Verwendungs-
zweck in eine andere Sache eingebaut  oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unter-
nehmen  gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen  der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten  oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und 
Einbaukosten)  nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.  

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und  Einbaukosten, die den Aus- und 
Einbau bzw. das Anbringen identischer  Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen  
entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage  geeigneter Belege mindestens in 
Textform nachgewiesen werden. Ein  Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausge-
schlossen.  Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen  für Aus- und 
Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung  des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder  an-
derweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen.  Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die 
erforderlichen Aus- und Einbaukosten  hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten  
für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn,  Betriebsausfallkosten oder Mehr-
kosten für Ersatzbeschaffungen sind  keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der 
Nacherfüllung  gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.  
(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten  Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 
3 BGB im Einzelfall, insbesondere  im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und  
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig,  ist das Unternehmen 
berechtigt, den Aufwendungsersatz  zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor,  
wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB  einen Wert in Höhe von 150% 
des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem  Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes 
der  Ware übersteigen.  
(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung  erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-  und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, 
wie  sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen  anderen Ort als die Nieder-
lassung des Kunden oder als vertraglich  vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung  entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  
(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall  wird der Kunde das Un-
ternehmen unverzüglich informieren.  
(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme  im Baubereich (z.B. EIB) 
das Unternehmen die Planung/ Programmierung  erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflich-
tet,  sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch  geringfügige Abweichungen, 
hiervon - sowohl bei der Installation als  auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des 
Unternehmens  vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die  auf eine eigenmäch-
tige Abweichung des Kunden von den Vorgaben  zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht 
übernommen.  (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen  dadurch 
entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde  erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
ein Mangel nicht vorliegt,  sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung  in seinem 
Verantwortungsbereich liegt.  
(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet  ab Ablieferung. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438  Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3  
BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch)  und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel) längere Fristen  vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur,  
sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war  und auch nur in dem gesetzlich 
bestimmten Umfang, nicht dagegen  für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen.  
Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten  des Rückgriffsberechtigten, 
insbesondere die Beachtung der Untersuchungs-  und Rügeobliegenheiten, voraus.  
(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche  des Kunden nach § 437 BGB ins-
gesamt ausgeschlossen.  
(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen  für Sachmängel haftet das Unter-
nehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.  

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen,  sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf  Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder 
grober  Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner  haftet das Unternehmen 
für schuldhafte Verletzungen wesentlicher  Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wesentliche  Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße  Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf  deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. Soweit  dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur  Last gelegt werden kann, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,  bei Verträgen dieser Art typischerweise ein-
tretenden  Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur  ersatzfähig, soweit sie 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache  typischerweise zu erwarten sind.  Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist  damit nicht verbunden.  Die Haftung wegen schuld-
hafter Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz  bleibt ebenfalls unberührt.  
(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus  welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen. Dies gilt auch, soweit  der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der  
Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.  
(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird,  wenn diese nicht vertraglich 
geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.  
(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche,  die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder  der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.  
(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen  nach Ziffer 9.9 dieser Geschäfts-
bedingungen.  

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten  aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit  der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder  öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des  Unternehmens. Dieses ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem  Sitz zu verklagen.  
(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien  regelt sich ausschließ-
lich nach dem in der Bundesrepublik  Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter 
Ausschluss  des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen  (CISG). Weiterhin ausge-
schlossen sind Verweisungsnormen  des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von  
ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen  führen würden.  

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung  
Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen,  wie z.B. einer Genehmigung, auf-
fordert und diesem dafür eine angemessene  Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem  
Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt  mit dem zweiten auf die Absendung 
folgenden Werktag als erfolgt.  

13. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise  unwirksam bzw. undurchführbar 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit  der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, 
teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die  Parteien eine Regelung 
zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen,  teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung  am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung  nicht herbeiführen, so 
tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise  unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach 
Wunsch der  Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck  der unwirksamen, 
teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung  am Nächsten kommt.  

Platz für Ihre Notizen



LI
CH

TB
LI

CK
E 

PR
OF

ES
SI

ON
AL

 2
02

5 
/ 2

02
6

Änderungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 
Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  Ar
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